
388 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des NationalratesXIV. GP 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (181 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversidterungsgese'tz geändert wird 
(32. Novelle zum Allgemeinen Sozialversidte-

rungsgesetz) 

und 

über den Antrag der Abgeordneten 'Doktor 
Sdtwimmer und Genosse'n betreffend ein 
Sozialversicherungsreformgesetz (7/ A), soweit 

er sidt auf das ASVG bezieht 

Durch die gegenständliche Regierungsvorlage 
sind im wesentlichen folgende Neuerungen vor
gesehen: 

Einkäuf von Versicherungszeiten 

öffnung der freiwilligen Versicherung In der 
Krankenversicherung 

Einbeziehung der Wirtschaftstreuhänder in die 
Kranken- und Unfallversicherung 

Unfallversicherung der Schüler und Studenten 

Neuregelung der Rehabilitation, 

Leistungsrechtliche Maßnahmen in der Unfall-
und Pensionsversicherung im Zusammenhang 
mit der Ehescheidurigsreform des Bundes
ministeriums für Justiz 

Einführung eines einheitlichen Unfallversiche
rungsbeitrages 

Angleichting des Beitragssatzes in der Pensiöns
versicherung der Angestellten an den Bei
tragssatz in der Pensionsversicherung der 
Arbeiter 

Dreimalige außertourliche Erhöhung der 
Höchstbeitragsgrundlage 'der Pensionsver
sicherung 

Etappenweise Erhöhung des unteren Grenz
betrages' für den Hilflosenzuschuß mit dem 
Ziel zu einem einheitlichen, von der Höhe 
der Pension unabhängigen Hilflosenzuschuß 
zu kommen 

Einführung einer Obergrenze für den Kinder
zuschuß 

Finanzausgleich zwischen der Pensionsversiche
rungsanstalt der Angestellten und der Pen
sionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

Aufbau ~iner Liquiditätsreserve 

Neuregelung der Wanderversicherung 

Die Ahgeol'ldneten Dr: Sc h w im m e rund 
Genossen haben am 3. Dezember 1975 im 
Nationalrat einen Iniativantrag betreffend ein 
Sozialversicherungsreformgesetz eingebracht. In 
diesem Antrag wil1deine l\.nderung des Allge
meinen Sozialversimerungsgesetz·es, ,des Gewerb-
lichen Selbständigen-Krankenversimerungs-
gesetzes, -des Bauern~Kl1ankenversich.erungs-
ge!>etzes, des GewerbLim-en Selhständigen-Pen
sionsversicheruiligsgesetlZes und Ides Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetzes vorgesmlagen. Im All
gemeinen Teil der Erläuternden Bemerkungen zu 
diesem Entwurf wiI1d bemerkt, daß der Gesetz
entwu11f auf "eine wesentlime Reform -des So
zialversicherungsrechtes auf dem Gebiet -der Lei
stungen an Hi'lfe- und Pflegebedürftige, 'die bis
herirr-eführend ,als HilfLose bezeimnet wurden, 
und ,der umfassemden Rehabilitation von Be
ihinderten" zielt. 

Der Aussmuß für soziale Verwaltung hat in 
seiner Sitzung a)l111. Mai 1976 beschlossen, -einen 
Unterausschuß zur Vorberammg der R~ierungs
vorlage einzusetzen. Diesem Unter ausschuß ge
hörten von der Sozial.istischen Par-tei österreichs 
die Ahgeordneten D a 11 i n ger, K 0 kai 1, 
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2 388 der Beilagen 

Maria Met Z k e r, P ,a n s i, P ti c h 11 e r, Doktor 
Reinhart, Dr. Schranz, von ,der öster
r,eichischen Volkspartei ,die Abgeolldneten Dok
tor Hafner, Dr. Halder, Dr. Hauser, 
Dr. K 0 h 1 mai e r, Anton .s chI ag e r, Dok
tor S c h w i m m e r sowie von der Freiheit
lichen Partei Osterreichs Abgeolldn,eter Me 1-
te ran. Am 7. Juli 1976 hat ,dann der Sozial
ausschuß beschlossen, auch den oberwähnten An
tra.g ,der Abgeor.dneten Dr. S c h w i m m ,e rund 
Genossen (7/A) dem zur Vorberatung der 
32. ASVG-Novelle ,bereits eingesetzten Unter
ausschuß zur Vorbera.tung zUlz·uweisen. Außer 
in der konstituier,enden Sitzung am 11. Mai 
1976 hat ,der Unter,a.usschuß in seinen Sitzungen 
am 23. und 24. September, 4., 12. und 19. Ok
tober, 5., 9., 10., 24., 25. November IUnd 9. De
zember 1976 die Vorlagen unter Heranziehung 
von Sachverständigen beraten und umfangreiche 
Abäßlderun~en vorgeschlagen. 

Dem Ausschuß für soziale Verwaltung wurde in 
seiner Sitzung am 9. Dezember 1976 ein schrif,t
licher Bericht des Unteräusschusses betreffend 
die einvernehmLich v,ereinbarten Abänderungs
vorschläge zur Regieru11i~svorlage vorgelegt und 
ein mündlicher Sericht über die gesamten Be
ratung,en ,des Unterausschussesdurch ,den Obmann 
des Unteraussch,usses, A'hg-eol'ldneten p ,a n si, er
stattet. 

In der Folge wurde auf Vorschlag ,des Aus
schußobmannes, Abgeordneten Pan s i, der Be
richt des Unterausschusses über ,die Regierungs
vorlage gemeinsam mit ,dem Bericht ,des Unter
ausschusses .betreffend .den Antr,ag der. Abge
ordneten Dr. S c h w im m e r und Genossen 
(7/A), soweit er sich auf ,das ASVG bezieht, 
gemeinsam ,in Verhailidlung genommen. Nach 
der ,darauffolgeiliden Debatte, an ,der sich die 
Ahgeol'ldneten Dr. K 0 h 1 mai ,e r, Dr. Ha i cl e r, 
M e I te r, Dr. S c h w im m e r, Dr. Sc h r a n z, 
Maria Metzker, Dr. Hafn,er und Aus
schußobmann Pan s i sowie der Bundesminister 
für soziale Verwaltung Dr. We i ß e n be r g be
teiligten, wurde die Regierungsvorlage in der 
vom Unterausschuß vorgelegten Fassung unter 
Berücksichtigung der im schriftlichen Unteraus
schußbericht als offen bezeichneten Bestimmun
gen sowie eines weiteren Abänderungsantrages 
der Abgeoooneten Pan s i, Dr. S eh w i m m e r 
und Me I t e r betreff,end § 72 Ahs. 2, § 248 a, 
Art. VI Abs. 18 bis 20, 28, 31, 32, Art. X sowie 
Art. XII Abs. 2 lit. k teils einstimmig,teils 
mit Stimmenmehrheit angenommen. Abände
rungsanträgedesAbgeordneten Dr. Kohl: 
mai e r bzw. des Abgeordneten Me 1 te r fanden 
nicht ,die Mehrheit -des Ausschusses. 

Eine von den Abg,eol'ldneten Pa n si, Doktor 
K 0 hIrn a i e rund M el te r beantragte Ent
schließung betreffend im Zuge der Familien
rechtsreform notwendig weroende Anpassungen 
im Bereiche des Soz,ialversicherungs- und Ver
sor,gungsrechtes sowie des Pensionsr,echtes des 
Bundes wurde einstimmig angenommen. 

Zu den wichtigsten Abänderungen bzw. Er
gänzungen ,gegenüber der Regierungsvorlage wird 
folgendes bemerkt: 

Zu § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. g: 

In den Fällen des § 8 .Albs. 1 Z. 3 lit. g ASVG 
ist mangels gesetzlich,er Anordnung nicht zu 
prüfen, ob die aus einer auf landesgesetzlicher 
Regelung über Unfallfürsorge beruhenden An
sprüche den Leistungen der Unfallversicherung 
nach dem ASVG gleichwertig sind. Vielmehr 
genügt das bloße ,Bestehen einer solchen landes
gesetzlichen Regelung über Unfallfürsorge, um 
den Ausnahmetatbestand zu erfüllen. So sind 
z.B. Beamte der Stadt Wien, die bereits gemäß 
§ 2 Z. 10 lit. g des Unfallfürsorgegesetzes 1967, 
LGBl. für Wien Nr. 8/1969, bei der Betätigung als 
Mitglied einer gesetzlichen Vertretung des Per
sonals unfallgeschützt sind, von der Unfallver
sicherung gemäß§ 8 Ahs. 1 Z. 3 lit.g ASVG 
ausgenommen. 

Zu § 8 Abs. 1 -Z.3 lit. i: 

Im Hinblick auf die durch die Fassung der 
Regierungsvorlage bewirkte Einschl'änkung des 
UnfaUversicherungsschutzes für Studenten auf In
länder (Personen im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Studienförderungsgesetzes) können auch die Teil
nehmer an Vorstudienlehrgängen, unter denen 
die im § 7 Abs. 6 und 7 des Allgemeinen Hoch
schulstudiengesetzes, BGBl. Nr. 177/1966, genann
ten, von Ausländern (Staatenlosen) zur Erlangung 
der Gleichwertigkeit ihres Reifezeugnisses zu be
suchenden Lehrveranstaltungen (Hochschulkurse 
und Hochschullehrgänge) zu verstehen sind, nicht 
mehr in die Unfallversicherung einbezogen blei
ben. 

Die im § 1 Abs. 1 lit. f des Studienfördetungs
gesetzes angeführten Schüler an medizinisch-tech
nischen Schulen sind bereits gemäß § 4 Abs. 1 
Z. 5 ASVG in der Kranken-, Unfall- undPen
sionsversicherung pflichtversichert. Mit der Zitie
rung ,,§ 1 Abs. 1 lit. abis e des Studienförde
rungsgesetzes" wir,d klargestellt, daß eine Teil-' 
versicherung nach §8 Aobs. 1 Z. 3 lit. i ASVG 
für diesen Personenkr.eis nicht in Betracht 
kommt. 

Zu § 8 Abs. 6: 
Damit ,gilt auch der Initiativantrag der Abge-

ord'neten Dr. Schwimmer und Genössen (7/A) als Nach der bisherigen Rechtslage war ,esunbe~ 
miterledigt. - stritten, daß Lehrlinge auch hinsichtlich' ·aller 
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Unfälle, die sich im Zusammenhang mit dem 
Besuch der Berufsschule ereignen - auch hin
sichtlich der Unfälle auf dem Weg zur bzw. von 
der Berufsschule - im R3!hmen der durch das 
Lehrverhältnis begründeten Pflichtversicherung 
in der Unfallversicherung geschützt sind. Schüler 
an berufsbildenden Schulen sollen, um sie vor 
Nachteilen gegenüber der geltenden Rechtslage 
zu bewahren, nur dann in die Teilversicherung 
nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h ASVG einbezogen 
werden, wenn sie nicht bereits auf Grund eines 
Lehr- oder Ausbildungsverhältnisses pflichtverj 
sichert sind. Dies gilt auch für die im elterlichen 
land(forst )wirtschaftlichenBetrieb stehenden 
Lehrlinge (Heimlehrlinge). 

Zu § 10 Abs. 2 und 5: 

Im Hinblick auf die Einöeziehung der Schüler 
und Studenten in die Unfallversicherung ist die 
Sonderbes~immung im § 10 Abs. 2 ASVG ent
behrlich geworden. 

Die Änderung im § 10 Abs. 5 ASVG ergibt 
sich aus der vom Ausschuß vorgenommenen Zu
rückstellung der Einbeziehung freiberuflich selb
ständig Erwerbstätiger in die Sozialversicherung 
nach dem ASVG. 

Zu § 16 Abs. 2 und 6Z. 2: 

Die Bestimmung des § 16 Abs. 2 ASVG soll, 
da der Begriff "Vorstudienlehrgang" im Allge
meinen Hochschul-Studiengesetz nicht enthalten 
ist, sondern bloß eine herkömmliche Bezeichnung 
ist, an die Terminologie des genannten Gesetzes 
angepaßt werden. 

Die im § 1 Abs. 1 lit. f des Studienförderungs
gesetzes angeführten Schüler an medizinisch-tech
nischen Schulen sind bereits gemäß § 4 Abs. 1 
Z. 5 ASVG in der Kranken-, Unfall- und Pen
sionsversicherung pflichtversichert. Mit der Zitie
rung ,,§ 1 Abs. 1 lit. abis e des Studienförde
rungsgesetzes" wird klargestell t, daß eine Selbst
versicherung für diesen Personenkreis nicht in 
Betracht kommt. 

Im Hinblick auf die im Rahmen der parlamen
tarischen Beratungen geäußerten Bedenken wurde 
die Bestimmung des § 16 Abs. 6 Z. 2 neu gefaßt. 
Durch die Neufassung soll einerseits sichergestellt 
werden, daß das Ende der Selbstversicherung nur 
bei einem Beitragsrückstand für zwei volle Bei
tragsmonate eintritt, andererseits, daß die ent
richteten Beiträge jeweils auf die älteste Beitrags
sdmld aufgerechnet werden. 

Zu § 20 Abs. 2: 

net, durch Abschluß einer freiwilligen Höherver
sicherung den Unfallversicherungsschutz der Mit
glieder der freiwilligen Feuerwehren zu verbes
sern. Diese Regelung wird durch die Regierungs
vorlage der 32. Novelle zum ASVG auf die Mit
glieder des Roten Kreuzes ausgedehnt. Im Zuge 
der parlamentarischen Behandlung der Regie
rungsvorlage wurde angeregt, dem Bundesmini
ster für soziale Verwaltung eine' Verordnungs
ermächtigung einzuräumen, um auch die Mit
glieder sonstiger im § 176 Abs. 1 Z. 7 ASVG 
genannter Körperschaften (Vereinigung,en) auf 
Antrag der in Betracht kommenden Körperschaft 
(Vereinigung) in die Höherversicherung einzu
beziehen. 

Zu § 22 Abs. 2: 

Eine Weiterversicherung wird es auf Grund 
der Regierungsvorlage zwar nicht mehr in ,der 
Krankenversicherung, wohl aber nach wie vor 
in der Pensionsversicherung geben. § 22 ASVG 
kann somit im wesentlichen unverändert bleiben; 
es bedarf lediglich einer Änderung der im Abs. 2 
enthaltenen Zitierungen. 

Zu § 23 Ahs. 6: 

Eine einschränkende Bestimmung, wonach die 
eigenen Einrichtungen der Versicherungsträger 
nur von den Versicherten und i!hI'en Angehörigen 
in Anspruch genommen we1'1dendümen, findet 
sich im Gesetz nur bezüglich der Knankenver
sicherungsträger. Für ,die Unfall- und Pensions
versicherungsträger ist eine solche Einschränkung 
nicht vorgesehen (vgI. §§ 24 Abs. 2 und 25 
Ahs. 2 ASVG). Der Ausschuß ist der Auftassung, 
daß d~ese einschränkende Bestimmung zu Lasten 
der Krankenversicherungsträger a,ufzuheben ist. 

Zu § 24 Ahs. 2 dritter Satz: 

Für die Träger der Unfallversicherung ist es 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben auf dem Gebiet 
der Unfallheilbehandlung - hiezu _gehört auch. 
die stationäre Behandlung von Personen, die an 
Berufskrankheiten leiden - erforderlich, 'daß sie 
Sonderkrankenanstalten zur Untersuchung und 
Behandlung von Berufskrankheiten betreiben. 
Ferner müssen sie über Einrichtungen sowohl für 
berufliche als auch medizinische Rehabilitation 
verfügen können, weil eine strenge Abgrenzung 
der medizinischen Rehabilitation gegenüber der 
Unfallheilbehandlung einerseits und gegenüber 
der' beruflichen Rehabilitation andererseits nicht 
möglich ist. Diese Forderungen verwirklichen die 
vorges,ehenen Änderungen. 

Zu § 25 Ahs. 2 zweiter Satz: 

Die 30. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 23/ Es gibt eine Vielfalt von Einrichtungen, die 
1974, sieht u. a. eine Regelung vor, welche den für die Gewährung von Maßnahmen der Reha
Ländern und Gemeinden die Möglichkeit eröff- hilitationbzw. der 'Vorbeugenden Gesundheits-
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fürsorge in Frage kommen. Damit dieser Viel
falt besser Rechnung getragen werden kann, sol
len diese Einrich~ungen,die Ider Pensionsversiche
rungsträger errichten, erwerben oder betreiben 
bzw. an denen er sich beteiligen kann, 
nicht mehr im ei~zelnen aufgezählt, sondern mit 
einer allgemeinen Formulierung umschrieben 
werden. An Einrichtungen der beruflichen Aus
bildung, der Ein-, Um- oder Nachschulung der in 
§ 19 Abs. 1 lit. a oder b des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes aufgezählten Art sollen sich 
die Pensionsversicherungsträger lediglich beteiligen 
können, um eine Konkurrenz zwischen Pensions
versicherung und Arbeitsmarktförderung bei der 
Errichtung, dem Erwerb oder dem Betrieb solcher 
Einrichtungen grundsätzlich auszuschließen. 

Zu § 31 Abs. 6 lit. a: 

Durch den netien Ausdruck "Gesundheitsvor
sorge" wird der Zweck dieser Maßnahme gegen
über der Regierungsvorlage deutlicher und mo
derner formuliert. 

Zu § 31 Abs. 8: 

Im Rahmender Bestimmung des § 31 Abs. 8 
ASVG in der Fassung der Regierungsvorlage 
wurde dem Gedanken des Datenschutzes durch 
eine Anordnung Rechnung getragen, wonach Ein
zelangaben, die Aussagen über eine bestimmte 
oder mit Wahrscheinlichkeit bestimmbare natür
liche oder juristische Person, enthalten, im Rah
men der Dokumentation nicht verarbeitet wer
den dürfen. Der Ausschuß hat in diesem Zusam
menhang zwar die Rücksichtnahme auf den Ge
danken des Datenschutzes' grundsätzlich begrüßt, 
die gesetzliche Verankerung im Rahmen des 
Sozialversicherungsrechtes jedoch als Vorgriff auf 
das derzeit in parlamentarischer Behandlung 
stehende Bundes-Datenschutzgesetz betrachtet. 
Da die Bestimmungen des künftigen Bundes
Datenschutzgeseqes voraussichtlich auf Daten
banken des Bundes und auf Datenbanken juristi
scher Personen des öffentlichen Rechtes, deren 
Einrichtung in Gesetzgebung und Vollziehung in 
die Zuständigkeit des Bundes fällt, anzuwenden 
sein werden, kann von einer gesetzlichen Ver
ankerung des Datenschutzes an dieser Stelle Ab
stand genommen werden. 

Zu § 49 Abs. 5: 

Die Aufzählung im § 49 Abs. 5 ASVG bedarf 
im Hinblick auf d.en nach § 13 Abs. 2 des Ent
geltfortzahlungsgesetzes zu entrichtenden Bei
trag des Dienstgebers einer entsprechenden Er
gänzung. 

setzung des Beitragssatzes von 7,5% auf 6,3% 
sind den Krankenversicherungsträgern Minder
einnahmen in der Höhe von 1,19 Mrd. S en.t
standen. 300 Mill. S hatten die Krankenversiche
rungstr1fger an den Erstattungsfonds des Haupt
verbandes zu überweisen. Die finanziellen Mittel 
der Krankenversicherungsträger verminderten 
sich somit im Jahre 1975 infolge der Bestim
mungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes um ins
gesamt etwa 1,5 Mrd. S. Andererseits reduzierten 
sich aber die Ausgaben der Krankenversicherungs
träger für Krankenunterstüi:zung (Kranken-, 
Familien- und Taggeld) nicht wie erwartet um 
1,5 Mrd. S, sondern nur um 1,22 Mrd. S. 

Bei den seinerzeit angestellten ·Berechnungen 
zum Entgeltfortzahlungsgesetz wurde nämlich 
angenommen, daß 77,% aller Krankenstandstage 
durch das Entgeltfortzahlungsgesetz erfaßt wer
den. In der Folge zeigte sich jedoch, daß tatsäch
lich nur 63010 aller Krankenstandstage erfaßt sind. 
Die gegenüber der seinerzeitigen Prognose fest
zustellende Mehrbelastung der Krankenversiche
rungsträger ergibt sich also dadurch, daß der 
Prozentsatz jener Krankenstände, die zur Gänze 
in die im Entgeltfortzahlungsgesetz als Anspruchs
höchstdauer normierten Zeiträume hineinfallen, 
niedriger ist, als 'ursprünglich prognostiziert 
wurde, während andererseits der Prozentsatz der 
Krankenstände, deren Dauer über die im Ent
geltfortzahlungsgesetz vorgesehenen Zeiträume 
hinausreicht, entsprechend höher ist. 

Die i~ finanziellen Ergebnis fehlende Differenz 
von zirka 280 Mill. S (von 1,22 Mrd. Sauf 
1,5 Mrd. S) ents.pricht annähernd 0,3010 der 
Beitragseinnahmen in der Krankenversicherung 
der Arbeiter. Die in der Regierungsvorlage (und 
auch schon im jetzt geltenden Gesetzestext) vor
gesehene Reduzierung des Beitragssatzes von 
6,3010 auf 6,0°/0 läßt sich daher unter Berück
sichtigung der festgestellten Entwicklung hinsicht
lich der Aufwendungen für Krankenunterstüt
zung nicht begründen. Der Beitr.agssatz soll daher 
mit 6,3010 unverändert bleiben. 

Da sich die Situation bei den Landarbeitern 
nur dadurch unterscheidet, daß sich bei ihnen die 
Entgeltfortzahlung nicht über die Erstattungs
fonds der Krankenversicherungsträger, sondern 
im arbeits- und lohnrechtlichen Bereich abspielt, 
muß auch bei ihnen für die Abdeckung' der ge
stiegenen Aufwendungen für Krankenunter
stützung durch die Gleichziehung des Beitrags
satzes Sorge getragen werden. 

Zu § 51 Abs. 1 Z. 2: 

Zu § 51 Abs.l Z. llit •. b und c:Der einheicliche Unfallversicherungsbeitrag von 
Durch die anläßlich des Inkrafttretens des Ent- 1,5 v. H. soll aulf Grund eines Vorschtlages des 

geltfortzahlungsgesetzes vorgenommene Herab- . Ausschusses erst ab dem Be&inn des Beitrags-
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jahres 1979 gelten. Für ,die Beitragsjahr,e 1977· 
und 1978 wird der Unfallversicherungsbeitrag 
mit 1,4 v.·H. festgesetzt. 

Zu § 58 a: 

Im Hinblick auf die 'Bedenken des Ausschusses 
gegen die in der Regierungsvorlage vorgesehene 
Fassung des § 58 a Abs. 1 ASVG erhielt die Be
stimmung eine andere Textierung. Die ausdrück
liche Beschränkung auf eine bestimmte Personen~ 
gruppe (Provisionsvertreter von Versicherungs
unternehmen), wie sie in der Regierungsvorlage 
vorgesehen war, wurde aus verfassungsrechtlichen 
Gründen (Gleichheitssatz) fa:1lengelassen. Unter 
Beibehaltung der in der Regierungsvorlage vor
gesehenen Grundsätze für die Durchführung des 
Jahresausgleiches soll der Hauptverband - wie 
dies in der Regierungsvorlage im § 58 a Abs. 2 
vorgesehen war - ermächtigt werden, für be
stimmte Gruppen von Dienstnehmern auf Grund 
von übereinstimmenden Anträgen der gesetzli
chen beruflichen Vertretungen der Dienstnehmer 
und der Dienstgeber eine Feststellung betreffend 
Durchführung eines Jahresausgleiches zu treffen. 

Zu § 64 Abs. 2 und 4: 

Durch die Neufassung des § 64 Abs. 2 ASVG 
soll klar zum Ausdruck gebracht werden, daß im 
Rückstandsausweis einerseits die Beiträge zur 
Kranken-, Unfall- und Pensions.versicherung sowie 
alle sonstigen von den Krankenversicherungs
trägern einzuhebenden Beiträge und Umlagen 
als einheitliche Sumine und andererseits die darauf 
entfallenden Verzugszinsen als einheitliche Summe 
ausgewiesen werden können. -. 

Der Betrag von 5 S im § 64 Abs. 4 ASVG ist 
seit dem Wirksamkeitsbeginn des Stammgesetzes, 
dem 1. Jänner 1956, unverändert geblieben und 
soll im Hinblick auf die seither eingetretene Geld
wertänderung angehoben werden. 

Zu § 74 Abs. 1: 

Auf Grund eines Vorschllag~s des Ausschusses 
soll die Berriessunggrundlage in der Unfa:ltlver
sicherung für .die ,in der gewer.blichen Wirtschaft 
selbständ~g El'wenbstätigen ab dem Kalender
jahr 1977 verdoppelt werden. Für Idie in der 
Land-und Forstwirtschaft selbständ~g Enwer'bs
tätigen wir;d hingegen die bisherige Bemessungs
grundlage von 27 349,- S (im Kalenderjahr 1976) 
beibehalten. 

Der Beitrag der ,gemäß ,§ 8 Ab.s. 1 Z. 3 lit. a 
ASVG ,in der Unfallversicherung teilversicherten 
rSelbständig Erwerbstätigen wind mit 150,- S für 
das Kalenderjahr 1977, mit' 300,- S f.ür das 
Kalenderjahr 1978 und mit 450,- S für das 

KaJenderjahr 1979 ,festgesetzt. Ab 1980 wird der 
Betrag von 450,- S im Zuge der jährlichen An
passung ,der veränderlichen Werte angehoben 
wer.den. 

In diesem Zusammenhang war.en auch die im 
§ 77 Abs. 4 ASVG festgesetzten Beiträge zur 
Höherversicherung unld ,die zugehörigen zu
sätzlichen Bemessungsgrundlagen entsprechend 
anzuheben. IBei ,der Anhebung der zweiten Stufe 
der zusätzlichen Bemessungsgrundlag.e wurde 
dar.auf Bedacht genommen, daß bei Inanspruch
nahme der Höherversicherung die Höchst
bemeslsungs,grundlage nicht überschritten wird. 
Durch eine übergangsbestimmung (Art. VI 
Abs. 30) wird sichergestellt, daß auch die vor dem 
1. Jänner 1977 angefallenen Versehrtenrenten ab 
dem genannten Zeitpunkt unter Zugrundelegu,ng 
der erhöhten 'Bemessungsgrundlagen neu be
messen w,erden. 

Zu § 76 b Abs. 2: 

Im § 76 b in der Fassung des Art. I Z. 31 der 
Regierungsvorlage wird nur die Beitragsgrund
lage für Selbstversicherte in der Unfallversiche
rung geregelt. Die im geltenden Wortlaut des 
§ 76 b ASVG enthaltene Regelung über die Bei
tragsgrundlage für Selbstversicherte gemäß § 19 a 
ASVG fehlt. Diese Regelung muß, da sie weiter~ 
hin für den in Betracht kommenden Personen
kreis notwendig ist, neu im § 76 b aufgenommen 
werden. 

Zu § 77 Abs. 2: 

Um einem -mehrfach geäußerten Wunsch aus 
Kreisen der Versicherten Rechnung zu tragen, 
soll der Höherversicherung künftig quantitativ 
größere Bedeutung zukommen als bisher. Daraus 
ergibt sich, daß die Begrenzung auf das Dreißig
fache der Höchstbeitragsgrundlage; die nach dem 
derzeit geltenden Wortlaut des§ 77 Abs. 2 
ASVG zu beachten ist, nicht mehr. aufrechterhal
ten werden kann. Statt dessen soll das Sechzig
fache der Höchstbeitragsgrundlage als Grenze 
vorgesehen werden. 

Zu § 77 Abs. 4:, 

Siehe die Edäuterungen zu § 74 Abs. 1. 

ZQ § 79 Abs. 1: 

Die Bestimmung des ASVG über Ve,rzugs
zinsen, über Beitragsrückstände, über das Ver
fahren zur Eintreibung der, Beiträge, über die 
Behandlung der Beiträge im Exekutionsverfahren, 
über' die Sicherung der Beiträge und über die 
Verjährung sollen für alle Beiträge gelten, die 
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zur freiwilligen Selbstversicherung in der Kran
kenversicherung zu entrichten sind, also nicht 
nur für jene Beiträge, die auf den 24monatigen 
Zeitraum gemäß § 16 Abs. 6 vorletzter Satz in 
der Fassung des Art. I Z. 8 der Regierungsvor
lage entfallen. Es erscheint gerechtfertigt, daß dem 
Krankenversicherungsträger das Recht der zwangs
weisen Beitragseintreibung, insbesondere audl 
für die zwei Kalendermonate bis zum Aussdlei
den aus der Selbstversicherung gemäß § 16 
Abs. 6 Z. 2 zusteht, wenn· der Versicherte die 
Beiträge für zwei Kalendermonate ganz oder 
teilweise nicht entrichtet hat. Für die Dauer die
ser zwei Kalendermonate hat ja der Selbstver
sicherte, der die Beiträge schuldig geblieben ist, 
auch im vollen Umfang Leistungsansprüche für 
sich und seine Angehörigen. 

§ 79 Abs. 1 in der Fassung des Art I Z. 34 der 
Regierungsvorlage ist noch in anderer Hinsicht 
zu ändern, und zwar dahin gehend, daß das 
Recht auf Rückforderung von Beiträgen zur frei
willigen Versicherung jedenfalls - unabhängig 
davon, ob eine Leistung aus dieser Versicherung 
erbracht worden ist oder nicht - zulässig sein 
soll, wenn der Versicherte rückwirkend in die 
Pflichtversicherung nach dem ASVG oder nach 
einem anderen Bundesgesetz einbezogen wurde. 
In FäHen dieser Art erlischt die freiwillige Ver
siCherung rückwirkend, und die hiefür entrich
teten Beiträge gelten daher als zu Ungebühr ge
leistet. 

Der bisherige Abs. 2 des § 79 (betreffend die 
Selbstversicherung nach § 19 a) muß beibehalten 
werden, da durch die Regierungsvorlage die 
Selbstversicherung in der Kranken- und Pensions
versidlerung nach § 19 a ASVG nicht beseitigt 
wird. 

Zu § 89 Abs. 1 Z. 1: 

Im Hinblick auf den Wegfall des § 4 des 
Jugendgerichtsgesetzes 1961 über die Bundes
anstalten für Erziehungsbedürftige durch das 
Jugendstrafrechtsanpassungsgesetz, BGBL Nr.425/ 
1974, war auch die Bes,timmung über das Ruhen 
der Leisrungsansprüche bei Haft an die geänderte 
Rechtslage entsprechend anzupassen. 

Zu den §§ 104 Abs. 1, 173 Z. 1 lit. e, 181 b, 
203 Abs. 2, 206, 210 Abs. 1,212 Abs. 3: 

Anläßlich der Erörterung der Unfallversiche
rung der Schüler und Studenten ist der Aus
schuß zu der Auffassung gelangt, daß eine Ände
rung einzelner leistungsrechtlicher Bestimmungen 
dieser neugeschaffenen Unfallversicherung gegen
über der Regierungsvorlage im Sinne einer bes
seren Versorgung der Versehrten, insbesondere in 
den Fällen. einer höhergradigen Minderung der 
Erwerbsfähigkeit, vorgenommen werden soll. 
Demnach soll einerseits der Anspruch auf Ver
sehrtenrente auf die Fälle einer Minderung der 

Erwerbsfähigkeit von· mindestens 50 v. H.be
schränkt werden, andererseits die Bemessungs.
grundlage in der Unfallversicherung der Schüler 
und Studenten von 13 675,- Sauf 27 349,- S 
(15. bis 18. Lebensjahr), von 18233,- Sauf 
36466,- S (18. bis 24. Lebensjahr) und von 
27349,- Sauf 54698,:- S (nach Vollendung des 
24. Lebensjahres) angehoben, also jeweils ver
doppelt werden. 

Ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 20 v. H. über drei Monate nach dem 
Eintritt des Versicherungsfalles hinaus ist die Ge
währung einer einmaligen Geldleistung (Versehr
tengeld gemäß § 212 Abs. 3 ASVG) vorgesehen. 
Diese einmalige Geldleistung soll den aus der Ver
sehrtheit eines noch nicilt erwerbstätigen Unfall
opfers resultierenden, nach Art und Ausmaß nicht 
konkret bestimmbaren Schaden ausgleichen. 

Durch die im § 212 Abs. 3 letzter Satz vor
gesehene Anrechnungsbestimmung wird eine 
nicht sozialadäquate Kumulierung der einmaligen 
Geldleistung gemäß § 212 Abs. 3 ASVG mit 
einer aus demselben Versicherungsfall anfallenden 
Versehrtenrente ausgescillossen; wenn zwischen 
dem Eintritt des Versicherungsfalles und dem 
Rentenanfall ein so kurzer Zeitraum liegt, daß 
das Versehrtengeld die fiktive Rentenleistung 
(§ 204 Abs. 4 i. d. F. des Art. III Z. 18) über
steigt, so erfolgt eine aliquote Anrechnung. 

Als neue Leistung wird im § 206 ASVG das 
Pflegegeld, das gleichsam als Ersatz für den Hilf-
10senzusciluß zu verstehen ist, eingeführt. Schü
lern und Studenten, die infolge eines Arbeits
unfalles oder einer Berufskrankheit derart hilf
los sind, daß sie ständiger Wartung und Hilfe 
bedürfen, gebührt ab dem Tag nach Abs·chluß der 
Heilbehandlung bis zum Anfall der Versehrten
rente ein Pflegegeld. Die Höhe des Pflegegeldes 
entspricht dem als HilfIosenzuschuß für Schüler 
und Studenten jeweils in Betracht kommenden 
Mindestbetrag. 

0'0 
Die Bemessungsgrundlagen und das. Versehrten-

geld werden künftig der jährlichen Anpassung 
unterzogen werden. 

Durch die Zitierung "Versehrtengeld gemäß 
§ 212 Abs. 1" im § 104 Abs. 1 erster Satz 
ASVG wird sichergestellt, daß das für Schüler 
und Studenten gemäß§ 212 Abs .. 3 ASVG 
vorgesehene Versehrtengeld als einmalige Geld
leistung im Sinne des § 104 Abs. 3 ASVG 
binnen zwei Wochen nach der Feststellung der 
Anspruchsberechtigung auszuzahlen ist. 

Da die teilversicilerten Schüler und Studenten 
nur in Fällen höhergradiger Minderung der Er
werbsfähigkeit einen Anspruch auf Versehrten
rente haben sollen (§ 203 Abs. 2 i. d. F. des 
Art. III Z. 17), muß konsequenterweise und zur 
Vermeidung einer zufälligen Ungleichbehandlung 
derartiger Ansprücile auch im Rahmen der Be-

388 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)6 von 64

www.parlament.gv.at



388 der Beilagen 7 

stimmung des § 210 ASVG dieser höhere Grenz
wert normiert werden. Die allgemein gehaltene 
und mit der entspremenden TextsteIle im § 203 
ASVG übereinstimmende Formulierung stellt 
dabei simer, daß dieser höhere Grenzwert nur 
dann Bedingung für die Anwendung der Abs. 2 
bis 4 des§ 210 ASVG ist, wenn entweder meh
rere Versimerungsfälle auf Grund dieser Teil
versimerung zusammentreffen oder nur ein 501-

mer Versimerungsfall vorliegt, dem eine Smädi
gung nam § 210 Abs. 1 ASVG vorangegangen 
ist. 

Zu § 98 a Abs. 4: 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehene Neu
regelung sollte mit 1. Jänner 1977 in Kraft tre
ten. Eine rückwirkende Inkraftsetzung wäre nimt 
durchführbar. Da Art. XXIX der Wertgrenzen
novelle 1976, BGBL Nr. 91, durm die das 
pfändungsfreie Arbeitseinkommen gemäß § 5 
Abs. 1 des Lohnpfändungsgesetzes angehoben 
wird, mit 1. April 1976 in Kraft getreten ist, 
ergibt sich zwismen dem Inkrafttreten der 
ASVG-Vorschriften und jener des Lohnpfän~ 
dungsgesetzes eine zeitliche Diskrepanz. Um 
solme Folgen künftig auszusmließen, soll im § 98 a 
Abs. 4 ASVG der unpfändbare Betrag nimt mehr. 
in Smilling angeführt, sondern auf die entspre
mende Bestimmung des Lohnpfändungsgesetzes 
verwiesen werden. Dadurm wird sim aum eine 
ständige Anpassung erübrigen. 

Zu § 105 a Abs. 2: 

. Anläßlim der Erörterung der in der Regie
rungsvorlage vorgesehenen etappenweisen Anhe
bung des Mindestbetrages des. Hilflosenzusmusses 
zu Leistungen aus der Pensionsversimerung hat 
der Aussmuß den Wunsm geäußert, einen Min
destbetrag für den Hilflosenzus·muß aum im Be
reim der Unfallversimerung einzuführen. Derzeit 
gebührt der Hilflosenzusmuß Beziehern einer 
Vollrente aus der Unfallversimerung - unab
hängig von .einer bestimmten Hömst- oder Min
destgrenze - -im Ausmaß der halben monatlimen 
Vollrente. Künftig soll der Hilflosenzusmuß in 
jenen Fällen, in denen er nur zu einer Leistung 
aus der Unfallversimerung gebührt, mindestens 
im Ausmaß des jeweiligen Mindestbetrages für 
den Hilflosenzusmuß zu Leistungen aus der Pen
sionsversimerung gewährt werden. 

Zu § 155 Abs. 2 Z. 3 und 4 und Abs. 4: 

Die Ergänzung der Z. 3 und des Abs. 4 trägt 
dem Umstand Remnung, daß Kuranstalten aum 
in Orten bestehen, die nach der Landesgesetz
gebung nimt als Kurorte gelten. 

Die Neuformulierung der Z. 4 bringt zum Aus
druck, daß medizinisme Maßnahmen der Rehabili
tation nimt nur in Sonderkra1J.kenanstalten ge
währt werden können, sondern aum in anderen 

Einrimtungen, die unter den Begriff "Kranken
anstalten" des § 2 des Krankenanstaltengesetzes 
fallen. 

Zu § 162 Abs. 3: 

Die Zitierungsänderung ist durm di.e Zurück
steUungder Einlbeziehung der Wirtsmaftstreu
händer ,in ,die Kranken- und Unfallversicherung 
:hedingt. 

Zu § 172 Abs. 2: 

In der Regierungsvorlage der 32. Novelle zum 
ASVG sind Maßnahmen der medizinismen Reha
bilitation im Bereim der Unfallversimerung nimt 
ausdrücklim vorgesehen. Dies· wird damit begrün
det, daß die medizinisme Rehabilitation in der' 
UnfaHversimerungsowohl gegenwärtig als aum 
künftig einen Teil der im Rahmen der Unfall
heilbehandlung zu erbringenden Leistungen dar
stellt. Es muß jedom aud1 bedamt werden, daß 
der Begriff der medizinismen Rehabilitation ge
rade in der Unfallversimerung größte Bedeutung 
erlangt hat und es daher gegebenenfalls zu un
verständlimen Konsequenzen führen würde, wenn 
nam dem Gesetzeswortlaut die Gewährung von 
Maßnahmen der medizinismen Rehabilitation 
- arg. e contrario im Verhältnis zur beruflimen 
und sozialen Rehabilitation - nimt in Betramt 
käme. Um solme Konsequenzen zu vermeiden, 
sollen die im Rahmen der Unfallheilbehandlung 
vorgesehenen medizinismen Maßnahmen der 
Rehabilitation im § 172 Abs. 2 ASVG ausdrück
lim erwähnt werden .. 

Zu § 175 Abs. 4: 

Auf Grund von Anregungen im Rahmen der 
parlamentarismen Behandlung der Regierungs
vorlage soll der ip der Regierungsvorlage ver
wendete Ausdruck "Smul(Universitäts)besum" 
durm den Ausdruck "Smul(Universitäts)ausbil
dung" ersetzt werden. 

Zu § 176 Abs. 1 Z. 1: 

nie [glesonderte Anführung der MitgIieder des 
Zentralbetrieoor:lites sowie .der Arbeiltnehmener
weter im Arufsimit;grat, wie sie in der Regierungs
vorla.g,e en~halten ist, ist überflüssig, weil nam 
,dem Arbeit!sverf,assung'~gesetz für ,diese Funktio
nen nur Mitglieder ,des ;S,etriiebsrates in Betramt 
kommen. Durm ,die .gesonder,te Anführung ent
stünde die Gefahr einer irrigen Auslegung, daß 
etwa für Betriebsratsmitglieder bei Erfüllung 
sonstig,er, nicht .eigens Igenannter Aruf,gaben kein 
Unfallversimerungsschu tz ,g'e>gIeben sei. 

Bine Ergänzung ,ist I~ber in der Rimtung an
gezeigt, daß aum ,ander,e in demsdben Betrieb 
besmäftigte Personen, wenn sie von einem 
Betriebsra·t;gmitglied zur Mitwirkung bei der Be-
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sorgung iq~endwdcher Au~gaben ,des Hetriebs
rates herangezo,gen wel1den, insow,eit des Schutzes 
der Unf.allversicherung teilhaftig sirud. 

,Ferner ,bedarf es ,einer ,ausdrücklichen Klar
'stellunlg im Gesetz, daß ehenso wie die ißetriebs
ratsmitglieder au,ch Idie Mi,tglieder ,der' Personal
vel1tJretun:gen beim Hun,d .und hei anderen Ge
bietskörperschaften sowie in Betrieben, Unter
nehmungen, AnstaltJen, Stibtung,en runa ,Fonds, 
welche von diesen Gebietskörpersch~ften ver
waket ,wel1den -also in aUen jenen Arbeits
verhäLtnissen, die gemäß § 1 Abis. 2 Z. 3 des 
Arbeitsverf.assungsgesetzes vom Geltungsbereich 
dieses Gesetzes aUSig,enommen 'siIlld - hei Aus
Ülbungihrer Funrotion unter ,dem Schutz der 
Unfallversicherung stehen. Konsequenterweise 

. muß sich Ider Unfa:llvel1sicherungsschutz auch in 
,diesem Ber.eich ,auf die Mitglieder ,des Wahl
vorstandes und aluch 'auf jene Personen er
strecken, diezwalr nicht MitgLieder der Personal
vertl1etung sind, aber .zur Mitwirkung bei der 
Besorgung von Aufgaben ,der Personalvertretung 
nemngezog,en ,werden. 

Zu § 177 Abs. 2: 

Mit der Anerkennung von Krankheiten, die 
nicht in Ider Anlag,e 1 zum ASVG genannt ,sind, 
als Berufskrankheiten soll vor aHem in wirklich 
gravierenden Fällen 'dem l)nfaHversicherungs
träger ermöglicht wet'lden, :eine Le~tung zu ge
währen. Eine Au:sw,eitung in .der Richtung, daß 
nun 'etwa auch ,relativ gerin'glfügige gesundheit
liche Beeinträchtigungen, ,rue vielleicht Idurch ge
wisse Einw,irkungen am Arheitsplatz (z. B. Feuch
tigkevt, Kälte usw.) hervorgerufen wur;den, An
laß .für Idie Gewähr.ung einer Versehnerurente 
sein· sollen, hält ,der .Ausschuß nicht für ziel
führ;end. Der Anspruch auf ,eine Versehrtenrente 
weg,en einer Beruf'shankheit ~m Sinne ,des neuen 
§ 177 .Ab\S. 2 ASVGsowie wegen Arbeitsunfälle 
der unfallv'ersicherten Schüler un~ Smdenten wird 
daher an .die Voraussetzung geknüpft, ,daß die 
'dadurch bewirkte MiIllderung der Erwerbsfähig
keit mindestens 50 v. H. heträgt (also nur für 
Schwerv,ersehrte im SiIllne des § 205 Abs. 4 
ASVG). Die Gewährung ,sonstiger Leistungen 
aus der Unfallvel1sicherung wil1d dieser Beschrän
kung nicht IUnterliegen. 

Um AuslegungS\Schwierigkeiiten zu vermeiden, 
'soll Ider im § 177 Ahs. 2 ,inder F,assungder 

. Regierungsvol'l1a~e vorg,esehene Arulidruck ",durch 
,die Verwendung scllädLglender Stoff,e oder schädi
gende isonstige Einwirroungen" ,durch ,den Aus
druck "durch ,die Verwendung schädig,ender Stoffe 
oder Strahlen" er,setzt wel1den. 

Zu § 181 Abs. 1: 

Siehe die Edäuterung,en ,zu .§ 74 Ahs. 1. 

Zu § 181 a: 

Siehe die Edäuterungen zu § 74 Abs. 1. 

Zu § 198 Abs. 2 und 3: 

Im Hinblick ,aruf ,die seitens ,der Sozialver
sicherung geäußerten Bedenroen, Wlas unter 
Methoden der Sozia.larbeit zu verstehen :ist, soU 
,der Abs. 2 Ides § 198auf,gehoben werden. Im 
übrigen wUl'ldedarauf hingewiesen, ,daß die Auf
gaben ,der Unfallv,ersicherungsträgerauf ,dem 
GehLet rder beruftich·en Rlehabilitation Ischon durch 
den übrigen Inhah Ides§ 198 ~n ,der F'assung der 
Regierungsvorlage ausreichend determiniert sind. 

In Fällen, in .denen ein Versehl1ter eine Arheits
stelle angenommen hat, in der ,er seine volle 
LeistungsHthigrroeit voraussichtlich ,erst später ,er
'la;ngen wil'ld, kann Ider VnfaLlversicherungsträger 
für die Daruer von längsten5 zwei J ahr,en einen 
Zuschuß gewähren, und ·Izwar entweder an ,den 
Versich'erten selbst oder an Iden Dienstgeber, 
w,enn ',dieser ,dem Versehnen .das hetriebsübliche 
Entgeh zahlt. Um ,die Wirksamk,ei,t ,dieser Maß
nahme zu gewährleisten, Isoll dem Unfallver
'sicherungsträger die Möglichkeit gegeben wer
den, für eine längere Zeit als für zwei Jahre, in 
solchen Fällen einen Zuschuß zu gewähren. Es 
wil1d ,daher vorgeschlagen, die Frist von zwei 
Jahl'len im Albs. 3 Z. lund 3 auf v,ier Jahre zu 
verlängern. 

Zu Abs. 3 Z. 1 ist noch zu bemerken, ,daß diese 
Bestimmung wohl nur in Ausnahmefällen zur 
Anwendung kommen kann, nämlich dann, wenn 
das Beschäftigrungsverhä1tn~s entweder überhaupt 
,durch keinen Kol1ektivv,ertra,g gel'legelt ist oder 
wenn der Kollektivvemrag 'es zuläßt, Personen 
rnit gemin:d:erter Leistung&fäihigkeit :in geringe
.rem Ausmaß, ah ,es !der KoLlektivvertrag sonst 
vor,sieht, zu entlolhnlen. ,B,esrimmungen ,dieser Art 
sind nur in' .ganz wenigen Kollektivv'ertJ;,ägen 
<ElntJhaltJen. Ansonsten is.t Ider Dienstgeber jeden
falls verpflichrtet, <1Juch Dimstnehmern mit ,ge
minderter Leistungsfähigkeit das volle kollektiv
vertragliche Entgelt zu zahlen. 

Durch Idie Er,setzung Ides W örtes "oder" durch 
!die Worte "und/oder" im Abs. 2 Z. 2 und Abs. 3 
50111 deutlicher als lin 'der Regierungsvorlage zum 
Amsdruck ,gebracht wer,den, daß ,die in dieser 
Stelle angeführten Maßnahmen aruch nebenein
ander getroff,en weriden können. 

Zu § 199 Abs. 1 und 4: 

Diese ZitierungsänaeruIllgen ~tehen mit der 
Streichung ,des Abs. 2 im § 198 in der Fassung 
,des Art. III Z.112 im Zusammenhang. 

Zu § 200: 

Die Ermächtigung ,an ,die UnfaJI- und Pensions
v,ersicherungsträger, die Durchführung der be
ruf.Iichen Maßnahmen der Rbha:bi:litation an die 
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Dienststellen der Arheitsmarktverwa!ltung zu 
übertragen, bedeutet nicht, daß diese Dienst
steHen dadurch verpflichtet sind, die im, Einzel
fall notwendigen Maßnahmen seLbst zu erbringen. 
Da die DienststeLlen ,der Arbeitsmarktverwaltung 
nur über eine heschränkte Anzahl eigener ein
schlägiger Einrichtungen v,erfü,gen, können auch 
sie die Durchführung der jeweiligen berufEchen 
Maßnahmen, soweit ,dies erforderlich ist, an an
dere geeignete Institutionen weiter übertragen. 

Zu § 201 Abs. 2: 

Die Äruderurugen sirud ,einerseits redaktioneller 
Natur, anderseits isollen isie klarsrtel1en, daß die 
Gewährung von Zuschüssen und Darlehen 
nebeneinander möglich iJst. 

Zu § 203 Abs. 2: 

Die Ergäruzungder Zitierung im §203 Abs. 2 
ASVG dient ledi.glich der Klarstetlung, daß in 
der UnfaUveli~ich,erung der Schi,Her und Studen
Itenauch hei Berufskrankheiten gemäß § 177 
Abs. 3 ASVG Anspruch auf Versehrtenrente 
,erst ab einer Minderung ,der Erwel'bsfähigkeit 
von 50 v. H. best,eht. 

Zu § 221: 

Durch ,den neuen Ausdruck "Gewndheit'svor
sorg,e" wir,d der Zweck dieser Maßnahme gegen
über ,der Regierungsyorlag,e ,deutlicher und 
moderner formuli,ert. 

Zu § 222 Abs. 3: 

Die Änderung im ,elCsten Halbsa.tz des ersten 
Satz;es soll stärker ,als in der Regierungsvorl3ige 
zum Ausdruck bringen, ,daß ,ctie Gewährung ,~er 
Maßnahmen der Rehabilita.tion ,als eine Leistungs
verpflichtung ,der Perusionsversicherungtsträger 3:n
ZJusehen ist, der sowie bei ,der Gesundenunter
suchung keine Anspruchsberech'tigung ,des Ver
sicherten g,egenübersteht. Durch den Ausdruck 
im zweiten Halbsatz ,;Gesundheitsvorsorge" wird 
der Zweck ,dieser Maßnahme ge.genüber ,der 
Regierungsvorlage deutli~er urud moderner 
formulier:t. 

Zu § 227 Z.I: 

Um sicherzustellen, ,daß sich bei der Berück
sichtigung von Schul- und Studienzeiten ,eine 
gleichge1a.gert:e r,e,chdiche Situation ergibt, soll 
,der Ausdruck "Schuljahr" im letZJten Satz der 
Z. 1 ,des § 227 ASVG durch ,den Ausd!"!Jck 
"Schul(Swdien)jahr" ersetzt wel1del:).. 

Zu § 229 Abs,. 3: 

Durch ,die Einfügung des dritten Satzes in 
,die Bes.timmungdes § 229 Abs. 3 ASVG' können 
nunmehr auch ,unterjährige Ersatzzeiten einer 

'seLbständi.gen Erwerhstätigkeit bzw. einer Tätig
keit ,als ,sogenanntes "Meisterkind" pauschal ab
gegolten werden. Der bisher~ge dritte Satz des 
Abs. 3, ,der eine Benachteiligung verhindern 
sollte, ,die ,durch eine kriegsdienstJbedingte Unter
hrechung der 'selbstärudig,en Erwerbställigkeit 
ev,entuell ,entstehen kann, haJtdamit seine Be
rechtigung verlor,en. Zur K1a,rstellurug soll daher 
in der Einleitung .des Art. IV Z. 3 1rt. b zum Aus
druck gebr,acht wel1den, Idaß .die neue Bestim
mungan Stelle ,des hisherigen ,dritten Satz:es 
tritt. 

Zu § 236 Abs. 1 und 2: 

Mit ,der Änderung soll einer Anregung ,der 
Versichernmgsanstalt ,des österl1eichischen Berg
baues ,auf Lockerung 'fier Anspruchsvoraussetzun
gen ,für ,den Knappschaftss01d, Rechnung ge
tragen wenden. Zugleich mit ,der Herabsetzung 
des Anspruchsalters vom 50. auf daJs 45. Lebens
jahr ,soll konsequenterweise idie bisherige Warte
zeit von 300 Y,el"sicherungsmonaten auf 240 Ver
sicherungsmonate gesenkt wenden. Weitel1S soll 
die annerhalh ,dies,er Wa,rtezeit,geforderte wesent
lich bergmännische Tätigkeit von hisher 180 
Mona.ten aJuf 120 Mona'te y,ermmdert werden. 

Zu § 238 Abs. 4: 

AyJG,rund d,er Bestimmungen über die Lei
stungsZ!Uständigkeit und3iuf Grund der neuen 
Waruderv,ersicherungsrege1ung kann es vorkom
men, daß ,die Zeit einer beruflichen RehabiLilla
tion nach .dem GSPVG urud dem B-PVG in .die 
Bemes'sl.mgszeit pach dem ASVG fällt. Auf diesen 
Umstand wird durch ,die Änderung Bed;,tcQt 
genommen. 

Zu § 245 Abs. 1 und 6: 

Durch ,den neuen Ausdruck "Gesundheitsvor
sorge" wi11d ,der Zweck ,ctieser Maßnahme ,gegen
üheor ,der Regierungsyorlage deutlicher und 
moderner fOl"muEert. 

Zu § 251 a Abs. 7 Z. 3: 

Die Änderung ist im Hinblick auf ,die in der 
Regierulllgsyorlageder 5. NoveUe zum B-PVG 
vorgesehene Umstellung ,des Beitrags- und Pen
,sionshemessungssystems auf das in allen. übrigen 
Pensionsversicherungen geltende System erfor
.derlich. 

Zu § 253 a Abs. 1: 

Nach der hisherigen Fassung stand ,dem Bezug 
von Geldleistungen aus der Arheitslosenv,er
sicherung ,die, Zeit des Ruhens des Arbeitslosen
geldes nach § 17 Abs. 2 AIVG gleich. Dieser 
Ruhenstatbestand wurde durch die AIVG
Novelle, HGBl. Nr. 289/1976, aufgehoben. Mit 
.der Neufassung soll eine Anpassung der An
spruchsvoraussetzungen für .die vorzeioige Alters-

2 
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pension bei Aribeiulo.sigkeitan ,die geänderte 
Rechtslage im Bereich der Arbeitslosenversiche
rung vorgenommen wel"den. 

Zu § 254 Abs. 4: 

Der neue A:bs. 4 Ides § 254 normier,t eme 
Ausnahme von ,dem Grunds,atz, -,daß nach dem 
iAnfall ,einer Inv~Lilditätspension eine weitere 
derart~g,e Pension nicht mehr :linfallen kann, 
zUg>UJn,sten ,der Pensionisten, die von einer Reha
bilitation Gebrauch gemacht haben. Durch § 99 
Albs. 1 bleibt der AnlSpruch a-uf Invalidi,täts
pension bekanl1Jtlich auch nach erfolg,reicher 
ItehabiEtation aJufl'1echt, wenn der Körper- oder 
Geisteszustand, der für die Zuerkennung dieser 
Pension maßg-ebend war, keine Besserung er
fahr,en hat. Wil'1d nun ,dieser P,ensionmst, der als 
FoLge ,der Rehabilitation wieder in das Berufs
leben rurückkehren und wieder ein ,aktives Mit
glied ,der Gemeinschaft w,e1'1den konnte, neuer
Lich iIllVa-lid und zwar im Sinne des neuen § 255 
A:bs. 4 (Art. rv Z. 17), 'so soH ein weiterer An
spruch auf Inv,aILditäit~pension ,el1Jtstehen. Der 
Invalliditätspensionsanspruch, der sich auf seine 
seLnerzemge Invalidit:it gründet, 'erlischt in 
diesem Fall gemäß § 100 ,Abs. 2 ASVG. Vor
aussetzung für ,da.s Entstehen Ides -neuen An
spruch,es ist jedoch, /daß der ,durch ,die Rehabilita
tion wieder aktiv gewordene Pensionist minde
stens 36 Pflichtbeitra.gsmonate ,durch eine Be
schäft~gung in Berufen ,erworben ha.t, zu denen -
er ,durch die Rehabilitation hefäihi,gt wunde. 
Die Zullässigkeit Ides Bntstehens ,eines neuen 
P,ensionsanspruches in ,diesen Fällen beseitigt die 
Härte, idie bei unveränderter Weitergeltung der 
derzeitigen Rechtslage für Pensionisten, die sich 
einer Reha.bilitation unterz,o.gen haJben,emtreten 
WÜr1de; ,danach werden VersicheruIl!g,szeiten, die 
während ,des BeZI\lges ,einer Invaliditätspension 
erwoIlben wer,den konnten, erst bei Eintritt des 
Versicherungsfalles ,des Alters bzw. {des. Todes in 
der entsprechenden Leistung berücksichtigt, was 
unter Ums,tä-Il!den eine lange Wartefrrst bedeuten 
kann. 

Der Eutf/all der lit. a im Art. lV Z. 16 in der 
Fassung ,der RegieruIligsvorla.ge geht daraut 
zurück, daß Idi,e darin getroffene Maßnahme, die 
im Zusammenhang mit der Ehescheidungsreform 
des Bundesministeriums .für Justiz steht, erst 
anläßlich der parlamentarisdJJen ß.ehandlung ,der 
Ehescheidungsreform Ider BeschlußfasS'Ilng ,durch 
den Nationalrat .ZiugefÜlhm wenden wipd. 

Zu § 255 Abs. 2 und 4: 

Im § 245 Abs. 3 ,ASVG in ,der F,assung ,der 
Regierungsvorla~e wurde die Bestimmung, daß 
Versicherungsmonate, die mehr als zehn Jahre 
vor -dem Stichtag Iie~en, bei ,der Ikurteilung der 
Leistungszugehör.igkeit nur zur Hälfte zählen, 
fallen gelassen. In Anpassung an diese Anderung 

soll 31uch im Rahmen Ides Inv:il~ditätsbegr,jffes 
bei der Beurteilung derüherwiegend ausgeiibten 
Berufstätigkeitd~e mindere Gewichtung der 
mehr ,a'lszehn Jtahre vor ,dem Stichtag liegenden
Beitragsmonate entfallen. 

D~e ZitiecuIligsänderung im § 255 Abs. 4 ist 
lediglich redaktioneller Natur. 

Die Ersetzung .des Atusdruckes im § 255 Ahs. 4 
"nur idann" durch ,den Auooruck "auch" steht 
im ZusammenhaIlig mit der Weitel'g,ewährung 
Ider ,Pension eines im § 300 Abs. 1 (Art. IV Z. 31) 
bezeichneten Pensionisten, wch nach erfolgreicher 
Rehalbilitation. Solamge die Voraussetzungen, die 
für ,die Zuerkennung dieser Pension maßgebend 
W1ar,en, noch vorhanden sind, :ist ,sie als Folge des 
§ 99 Abs. 1 trotz erfolgreicher Rehabilitation 
nicht zu entziehen. 

Der neue' Ausdruck "auch" macht ,deuulich, 
daß in ,dellartigen FäHen für die Beurteilung, ob 
,die Vonussetzung,en für die bereits vor der 
Rehaibilitation zuerkanmen Pension (noch)~e
~g,eben sind, § 255 Abs. 3 :ASVG in ,der ,geltenden 
Fassung heran:vuziehen ist; ob ,die Voraus'S,etzun
gen für eine P,ension nach § 254 Abs. 4 (Art. IV 
Z. 16 lit. b) ,erfüllt 'sind, ,ist nach § 255 Abs. 4 
in der vorliegenden Fassung ~ heurteilen. 

Zu § 261 a Abs. 1: 

Da in -,der Basuern-,Pensionsversicherung die 
Einfü:hrung .des Zuschla.ges zur Alterspension 
nach idem Vorbild ,des ASVG und {des GSPVG 
V1org,enommen 'werlden $011, muß auch im §261 a 
Abs.·1 ASVG die Berücksichtigung yon Beitrags
monallen der Pflichtversicherung nach tdem B-PVG 
vorgesehen werden. ' 

Zu § 264 Ahs. 1: 

Neben dem bereits in der Regierungsvorlage 
vorgesehenen Entfall des bisherigen dritten Satzes 
des Abs.l ist im Zusammenhang mit der Neu
regelung der Wanderversicherung auch eine Er
weiterung -der lit. cerforderlich, welche die An
rechnung von Pflichtbeitragszeiten der Selbstän
digen-Pensionsversicherungen, ,die während der 
Zeit eines Pensionsbezuges nach dem ASVG er
worben wurden, ermöglicht. 

Zu § 271 Ahs. 3: 

Die Anderung bewirkt, daß die Neuregelung 
des § 254 Abs. 4 auch für den Ber,eich der Pen
sionsversicherungsanstalt der Angestellten gilt. 

Zu § 275 Ahs. 1: 

Der im § 275 ASVG verankerte Anspruch auf 
Knappschaftssold sieht in den besonderen Vor
aussetzungen u. a. vor, daß das 50. Lebensjahr 
vollendet sein muß. Diese Altersgrenze war aus 
den reichsrechtlichen Vorschriften auch in das 
ASVG unverändert übernommen worden, und 
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zwar seinerzeit, als die Alterspension ausschließ
lich auf die Vollendung des 65. Lebensjahres ahge
stellt war. 

In allen Versicherungszweigen, insbesondere 
aber in der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung, ist aber zu erkennen, daß die mögliche Inan
spruchnahme der vorzeitigen Alterspension ab 
Vollendung des 60. Lebensjahres dazu führt, daß 
die Knappschaftsalterspension nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres nur mehr im geringfügigen 
Ausmaße in Anspruch ;genommen wird. Die Alters
grenze beim KnappschaftssoM war aber auf eine 
Alterspension nach Vollendung des 65. Lebens-
jahres ausgerichtet. ' 

Auf Grund einer Anregung der Versicherungs
anstalt des österreichischen Bergbaues soll daher 
das Anspruchsa:Iter vom derzeit vollendeten 
50. Lebensjahr auf das 45. Lebensjahr herabgesetzt 
werden. 

Damit im Zusammenhang soll auch die bis
herige Wartezeit von 300 Versicherungsmonaten 
auf 240 Versicherungsmonate gesenkt werden. 

Zu § 276 a Abs. 1: 

-, Nach der bisherigen Fassung stand dem Bezug 
von Geldleistungen aus der Atbeitslosenversich'e
rllng die Zeit des Ruhens des Arbeitslosengeldes 
nach § 17 Abs. 2 AIVG gleich. Dieser Ruhenstat
bestand wurde durch die AIVG-Novelle, BGBl. 
Nr. 289/1976, aufgehoben. Mit der Neufassung 
soll eine Anpassung der Anspruchsvoraussetzun
gen für die vorzeitige Alterspension bei Arbeits
losigkeit an die geänderte Rechtslage im Bereich 
der Arbeitslosenversicherung vorgenommen wer
den. 

Zu § 277 Abs. 2: 

Die Knderung bewirkt, daß die Neuregelung 
des § 254 Abs. '4 auch für den Bereich der knapp
schaftlichen Pensionsversicherung gilt. 

Zu den §§ 283 und 288 Abs. 1: 

Der Knappschaftssold und das Bergmannstreue
geld, die zuletzt durch die 29. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 31/1973, erhöht worden sind, 
sollen auf Grund einer Anregung der Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues unter 
B,edachtnahme auf die seither erfolgten Pensions
erhöhungen aktualisiert und künftig jährlich an-
gepaßt werden. ' 

Zu § 292 Abs. 5, 6,9 und 10: 

Die Anrechnung des landwirtschaftlichen Ein
kommens bei der Ermittlung des für den' An
spruch auf Ausgleichszulage maßgebenden Netto
einkommens wird durch die Regierungsvorlage 
der 5. Novelle zum B-PVG im Bereich der 
'Bauern-Pensionsversicherung neu geregelt. Eine 
gleichartige Regelung ist auch im Bereich der 
Bestimmungen des A5VG über die Ausgleichs-

zulage vorzunehmen. Dementspl'echend sollen als 
Nettoeinkommen aus einem Ianrd(forst)wirtschaft~ 
lichen Betrieb 85 v. H. des Versicherungs wertes 
des Betriebes angerechnet werden (Knderung des 
§ 292 Abs. 5). Diese Neuregelung soll jedoch auch 
in den Fällen Geltung erlangen, in denen ein 
land(forst).wirtsdlaftlicher Betrieb zur Gänze ge
pachtet ist, zumal gemäß § 12 Abs. 3 lit. e B-PVG 
in der Fassung der Regierungsvorlage der Tat
sache ,der gänzlichen Pachtung dadurch Rechnung 
getragen wird, daß bei Bildung des Versicherungs
wertes ein um ein Drittel verminderter Einheits~ 
wert zu berücksichcigen ist. Die in Geltung ste
hende 50nderregelung des § 292 Abs. 6 ASVG 
ist daher als ,entbehrlich aufzuheben. 

Während demnach zur Feststellung des Netto
einkommens aus einem land(forst)wirtschaftlichen 
Betrieb der Versicherungswert dieses Betriebes 
maßgebJ.ich ist, ist bei der Anr,echnung des Aus
gedinges nach § 292 Abs. 8 weiterhin auf den 
Einheitswert Bedacht zu nehmen. 

Zu § 293 Abs. 1 und 2: 

In Fortsetzung der von der Bundesregierung 
schon bisher gesetzten Maßnahmen im Kampfe 
gegen die Armut sollen auch 1977 die Aus
gleich5zulagen~Richtsätze über das normale Maß 
der Anpassung hinaus aufgewertet werden. Ohne 
zusätzliche Erhöhung der Ausgleichszulagen
Richtsätze, also unter Zugrundelegung der nor
malen Anpassung, hätten sich ab 1. Jänner 1977 
folgende Werte ergeben: 

Richtsätze 
Richtsätze 1977 (nur An-

1976 passung + 7%) 

Verheiratete .......... 3755,-5 4018,-'- 5 

Alleinstehende (inklusive 
Witwen) ........... 2625,- 5 2809,- S 

einfache Waisen bis 24 .. 980,- 5 :1049,-5 

Doppelwaisen bis 24 • ·1 1472,-S 1575,- 5 

einfache Waisen über 24 1741,- 5 1863,- 5 

Doppelwaisen über 24 .. 2625,- S 2809,- 5 

Erhöhung für jedes Kind 282,-5 302,-5 

Der, erfolgsrechnungsmäßige Mehraufwand an 
Ausgleichszulagen im Jahr,e 1977 wird unter 
Berücksichtigung der vorgeschlagenen Aufwer
tung der Ausgleichszulagen-Richtsätze um 9 v. H. 
im Bereich des A5VG 175 Mil!. 5 betragen. 

Zu § 300: 

Die Regierungsvorlage geht bei der Gewäh
rung der Rehalbilitation 'Von dem Grundsatz 
"Rehabilitation vor Pensionen" aus; die Reha
bilitation soll demnach vor der Zuerkennung 
einer Pension aus dem Versicherungsfall der ge
minderten Arbeitsfähigkeit heginnen, bevor sich 
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der Betroffene mit dem Zustand der Passivität 
abgefund,en hat. Aus diesen überlegungen sieht 
die Regierungsvorlage im Dauerrecht die Zu er, 
kennung einer derartigen Pens,ion nur dann vor, 
wenn der Behinderte von der Rehabilitation 
keinen Gebrauch machen will oder die Rehabili
tation keinen Erfolg hat. Daraus folgt aber auch, 
daß dann, wenn sich der Behinderte für die 
P,ension entschieden hat, Rehabilitation nicht 
mehr gewährt wir,d. 

Die Regelung des § 300 Abs. 1, die den er
wähnten Grundsatz verwirklicht, wurde in der 
Begutachtung stark kritisiert. Die auch nach der 
Beschlußfassungder Regierungsyorlage anhal
tende Kritik verwies in erster Linie darauf, daß 
es insbesondere bei jüngeren Behinderten Fälle 
geben wird, bei denen im Hinblick auf die Ei,gen7 
an ihres Leidens oder Gebrechens Rehabilitation 
zunächst sowohl objektiv als auch subjektiv weder 
angezeigt noch möglich ist. Diese Möglichkeit 
stellt sich erst nach einiger Zeit ein, nachdem 
s,ich der Zustand des Behinderten stabilisiert hat. 
Wenn nun in diesem Zeitpu~kt ,der Behinderte 
den Willen zeigt, wieder aktiv zu werden, so ist 
ihm, wie die Kritik ausführte, der Weg in die 
Aktivität verschlossen, weil der in der Regie
rungsvorlage verankerte Grundsatz "Rehabili
tation vor Pensionen" dem Pensionisten die 
Rehabilitation verwehrt. . .. 

Die Neufassung .des § 300 Abs. ~ trägt nun
mehr diesen Einwändell' die auch darauf 
verwiesen, daß dieser Grundsatz in der Unfall
versicherung nicht gilt, v~l1 R,echnung und er
möglichtdie Gewährung der Rehabilitation auch 
an Bezieher einer Pension aus dem Versiche
r~ngsfal1 der gel1lil1derten Arbeitsfähigkeit. 
Gleichzeitig bringt die Neufassung noch eip.ffi:).l 
(vgl. §§ 221, 222 Abs. 3, 301 Abs. 1, 367 Aps.1) 
Zum Ausdruck, daß die Rehabilitation eine Lei
stungsverpflichtung der Träger ist, der keine 
Anspruchsiberechtigung des V,ersicherten bzw. 
Pensionisten gegenübersteht. 

In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage 
wurde mehrmals zum Aus,druck gebracht (vgl. 
Erläuterungen zu den §§ 172, 221, 222 Abs. 3, 
300, 301 Abs. 1, 302), daß Maßnahmen der Reha
bilitation n:ur in den Fällen berechtigt sind, in 
denen der Behinderte durch seine Behinderung 
aus seiner Lebensbahn geworfen wUl'de oder 
nicht mehr in ,der Lage ist, den ihm angemessenen 
Platz ,in der Gemeinschaft einzunehmen. Um die 
Durchführung der Bestimmungen über die Ge
währung der Rehabilitation zu erleichtern, wer
den diese überlegungen nunmehr auch im Geset
zestext zum Ausdruck gebracht. § 300. Abs. 2 in 
der vorliegenden Fassung definiert daher den 
Begl'iff der Behinderung in diesem Sinne; soweit 
es sich nicht bereits um einen Invaliditäts(Berufs
unfähigkeits)pensionisten handelt - der in jedem 
Fall als behindert anzusehen ist - liegt eine Be-

hinderung nur dann vor; wenn .der Versicherte 
infolge seines Zustandes ohne Rehabilitation die 
besonderen Voraussetzungen für di.e in Frage 
kommende Pension wahrscheinlich erfüllt oder 
in aJbsehbarer Zeit erfüllen würde. 

Abs. 3 des § 300 (Ziel der Rehabilitation) über~ 
nimmt unverändert den Inhalt des § 300 Abs. 2 
in der Fassung der Regierungsvorlage. Im neuen 
§ 300 Abs. 4 wurde der Ausdruck "vorbeugende 
Gesundheitsfürsorge" durch den moderneren und 
präz,iseren AusdrUck "Gesundheitsvorsorge" er
setzt. 

Zu § 301: 

Wenn auch durch die änderung des § 300 
für Bezieher einer Invaliditäts(Berufsunfähig
keits}pension die Gewährung der Rehabilitarion 
ermöglicht wird, 50 muß doch auch der über
legung Rechnung getragen werden, daß es bei 
diesen Pensionisten subjekpive Kriterien geben 
wird, -bei deren Vorliegen d.er Erfolg der Reha; 
bilitation unwahrscheinlich ist; wenn der Behin7 
derte beispielsweise schon im vorgeschrittenen 
Alter steht, er die Pension schon sehr lange be
zieht oder der Zustand ,seines Leidens oder Ge
brechens besonderer Natur ist. § J01 Abs. 1 in 
der vorliegenden Fassung sieht daher vor, daß bei 
der Gewährul1g von Maßnahmen der Rehabili
tation an ~iie in Fqge kommenden Pensionisten 
das jeweilige Alter, der jeweilige Leidens- oder 
Gebrechenszustand 50wiedie jeweilige Dauer des 
Pensionsbezuges angemessen zu berücksichtigen 
ist. Diese Gesetzesstelle soll überdies mit beson? 
derer Deutlichkeit zum Ausdruck bringen, daß die 
Rehabilitation keine ,Pflichtleistung darstellt 
("nach pflichtgemäßem Ermessen"). 

§ 301 Aps. 2 unterscheidet sich gegenüber der 
Regierungsvorlage dadurch, daß Angehörigen. 
eines Versicherten -pder Pellsionis~en pder einem 
Waisenpensionsbezieher im Rahmen der Reha
bilitation aus der Sozialversich,erung nur die im 
§ 302 Abs. 1 Z, 1 und 4 ulld § 304 bezeichne~en 
Maßnahmen gewährt werden kÖnnen. Berufliche 
Maßnahmen und die im, § 302 Ahs. 1 Z. 2 und 3 
vorgesellenen Maßn~h):Ilel1 ,der Rehabilitatio~ 
sind für sie nicht mepr v9rgesehen, was eiI):e 
klare Abgrenzung zwische~ .den Reha:bilitations~ 
maßnahmen der Sozialversicheru~g ).md dene~ 
der Landesbehindertengesetze in diesen Fällen 
ermöglicht. 

Zu § 302 Abs. 1 und 2: 

Die NeuformulierUng des § 302 Abs. 1 Z. 1 
bringt zum Ausdruck, daß medizinische Maß
nahmen der Rehabilitation nicht nur in Sonder
krankenanstalten gewährt werden können, son
dern auch in anderen Einrichtungen, die untet; 
den Begriff "Krankenanstalten" des § 2 des 
KAG fallen. 
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Die Ergänzungen des § 302 Ahs. 2 macht deut- Pensionisten in Zusammenhang. Sie soll sicher
lich, daß der Pensionsversich.erun,gsträger, d.er die stellen, daß eine vor der Gewährung der Reha
medizinischen Rehabilitationsmaßnahmen selbst bilitation bereits zuerkannte Pension während der 
erbringt, nur solche Leistungen zu erbringen hat, Rehabilitation weitergebührt (nach erfolgreichem 
die direkt mit Rehahilitation in Zusammenhang Abschluß der Rehabilitation wird sie auf Grund 
stehen, und beispielsweise nicht. für Versiche- des § 99 Ahs. 1 weitergewährt werden können). 
rungsfälle der Krankheit, die während der Reha-
bilitation eintreten, aufkommen muß. Zu § 307 a: 

Zu § 303: 
'1 Siehe Edä.uterungen ,zu § 200. 

Gegenüber der Regierungsvorla;ge wird auf Zu § 307 b: 
Grund der vorliegenden Änderung des § 303 Die Änderung schränkt die Möglichkeit der 
im Bereich der Pensionsversicherung bei der Ge- Versagung einer allenfalls gebührenden Geld
währung von beruflichen Maßnahmen der Rehal leistun'g aus praktischen überlegungen bei Ver"" 
bilitation zur Ermöglichung der Fortsetzung der eitlung oder Gefährdung des Rehabrlitationszie1es 
Erwerbstätigkeit die Leistungsgewährung auf die auf die medizinischen Maßnahmen der Rehabili
Zuerkennung von Darlehen beschränkt. Damit tation ein. Durch Wegfall des Abs. 2 des § 307 b 
wird auch der Rechtslage des Arbeitsmarktförde- in der Fassung der Regierungsvorlage ist es mög
rungsgesetzes Rechnung getra;gen, nach der in lich, für die praktische Handhabung der Versa
derartigen Fällen die Zuerkennung nicht rück- gung die bisherige Judikatur z·um geltenden § 305 
zahlbarer Geldleistungen möglich ist. ASVG heranzuziehen. 

Zu § 304 Abs. 1 und 2: 

Die Zitierungsänderung im § 304 Abs. 1 ist 
redaktioneller Natur. 

Auch bei der Gewährung sozialer Maßnah
men der Rehabilitation im Rahmen der Pensions
versiCherung sollen für die Wohnungs- bzw. 
Fahrzeugaclaptierung nur rüCkzahlbare Leistun
gen, also Darlehen gewährt werden. § 304 Abs. 2 
trägt dieser Neuorientierung der einsch1aigigen 
Leisturigen Rechnung. 

Zu § 306 Abs. 1, 3, 5 und 6: 

Die Änderung des§ 306 Abs. 1 bewirkt, daß 
bei Gewährung von medizinischen Rehabilita
tionsmaßnahmen abweichend von der Regie
rungsvorlage übergangsgeld erst nach Ablauf des 
gesetzlichen Anspruches auf Krankengeld zuer~ 
kannt wird. Damit wird der Vorrang des Übel? 
gangs geldes vor dem Krankengeld auEgehoben 
(im FaUe des Zusammeritreffens heider Leistungs
ansprüche ruht g,emäß § 143 Abs. i Z. 4 in der 
Fassung des Art. II Z. 16 der Anspruch auf Kran
kengeld). Für Pensionsbezieher ist während der 
Gewährung der .einschlägigen Maßnahmen der 
Rehabilitation kein UbergangsgeId vorgesehen. 
Die i!hnen Lebensunterhalt bietende Einkommens
quelle stellt die weitergebührende Pension dar. 

Im § 306 Abs. 3 wird für die Fälle vorgesorgt; 
in denen das Krankeng·eld höher als das über
gangsgeld sein sollte; tritt dieser Fall ein, gebührt 
das Obergangsge1d mindestens in der Höhe des 
Krankengeldes. 

Die Änderungen zu § 306 Abs. 5 und 6 sind 
redaktioneller Natur. 

Zu § 307: 

Di,e Ergänzung des § 307 steht ebenfalls mit 
der Ermöglichung der Rehabilitation auch für 

Zu § 307 c Z. 5 und 8: 

Die NeUlformulierung der Z. 5 des § 307 C 
bringt zum Ausdruck, daß medizinische Maßnah
men der RehabiLitation nicht nur in Sonder
krankenanstalten gewährt werden können, son
dern auch in an·deren Einrichtungen, die unter 
den Begriff "Krankenanstalten" des §, 2 des 
Krankenanstaltengesetzes :fallen. 

§ 307 c Z. 8 steht mit der Ermög1lichung der 
Rehabilitation an Pensionisten ini>besondere aber 
mit § 301 tAbs. 1 in z.usammenhang. Nach dieser 
Bestimmulllg ,ist bei der Gewährung der Reiha;bili
tation an diesen Personenkreis ,das Alter, der 
Leiclens- hzw. Gebrechenszustand sowie die 
Dauer des Pensionsbezuges des Pensionisten ange
messen ·zu iberücksichtigen. Durch entsprechende 
Richtlinien de.s Hauptver'bandes soM in diesen 
Fragen eine mäglichsteinheitliche Entscheidungs
praxis der Fragen her!beigefÜlhrt werden. 

Zu § 307 d: 

Wie schon in den Erläuterungen der Regie
rungsvorlage 'zu § 307 ,d ausgeführt .wird, sollen 
die Pensionsversicherungsträger neben der neu
geschaffenen Reha;bilitation weiterhin Heilfür
sorgernaßnahmen .gewähren können, weil sie 
einem anderen Zweck dienen; dies,e Möglichkeit 
soll in dem :bisherigen Umfang, und Ziwar als 
Maßriahmender Gesundheitsvorsorge .aufrecht 
hleiben. Durch dengegenÜlber der Regierungs
vOJ1lage neuen Ausdruck "Gesundheitsvorsorge'C 
wird der Z.weck dieser Maßnahmen deutlicher 
und moderner .formuliert. 

Der geltende .§ 301 Abs. 3 ASVG sieht u. a. 
auch die Einweisung in eine Sonderkrankenan
stalt vor: Aus diesem Grund soll im § 307d 
Abs. 2 ,eine neue Z. 4 eingefügt werden,. die 
weiterhin die Unterbringung in Krankenanstal-

388 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 13 von 64

www.parlament.gv.at



14 388 der Beilagen 

ten zuläßt, die vorwiegend ,der Rehabilitation 
dienen, vorausgesetzt, daß diese Maßnahmen ~m 
Einzelfall als Aufgabe ,der Gesundheitsvorsorge 
anzus·ehen sind. 

Die Ergänzung zu .A:bs. 2 Z. 3 trägt dem Um
stand Rechnung, ·daß ,Kuranstalten auch in 
Orten bestehen, di.e nach der Landesgesetzge
bung nicht als Kurorte ,g.eIten. 

Die Neuformulierung "Unterbringung in 
Krankenanstalten, :die vorwie.gend der Rehabili
tation dienen", bringt zum Ausdruck, daß medi~ 
zinische Maßnahmen ,der Rehabilitation nicht nur 
in Sonderkrankenanstalten ,gewährt werden .kön
nen, sondern auch in anderen Einrichtungen, 
die unter 'den iBegniff "Krankenanstalten" des 
§ 2 des Krankenansta:!tengesetzes fatlen. . 

Der neue Abs. 3 ,des § 307 d verwirklicht ein 
Anliegen der Pensionsversicherungsträger, Kör
perersatzstücke usw. in Eigenregie g,ewähren zu 
können, wenn es der Gesundheitsvorsorge dient. 

§ 307 d Abs. 4 in der vorliegenden Fassung 
übernimmt sinngemäß die· Regelung des gelten
den § 301 :Albs. 2 ASVG. 

Zu § 307 e: 

Durch den neuen Ausdruck "Gesundheitsvor
sorge" w,ird der Zweck !dieser Maßnahme gegen
über der Regierungsvorlage deutlicher und 
moderner formuliert. 

Zu § 307 f: 

Durch den neuen Ausdruck "Gesundheitsvor
sorge" im § 307 f wird der Zweck dieser Maß
nahme ,gegenüber der Regierungsvorlage deut
licher und moderner ,formuliert. 

Die weitere Änderung in dieser Bestimmung 
ist redaktioneller Natur. 

Zu § 341 Abs.4: 

Die Gleiichstel1ungder Unfal:l- und Pensions
versicherungsträger so11 nicht, w,ie ,dies in der 
Regierungsvorlage vorgesehen ,ist, auf Iden Be
reich der Rehabilitation heschränkt sein, sondern 
auch für den Bereich det von den Versicherungs
trägern zu el1bringenden Heilb.ehandlung gelten. 
Soweit fre~beruflich tät~ge Ärzte für Unfallheil~ 
behandlung, Rehabilitation und vorbeugende 
Gesundheitsfürsorge herangezogen werden, soll 
der neue A:bs. 4 eine ,gesetzliche Grundlage für 
vertragliche Beziehungen schaffen. 

Zu § 363 Abs. 4: 

Die Neufassung des ersten Satzes des § 363 
Abs. 4 ASVG dient lediglich der Klarstellung, 
welche Stellen zur Erstattung der Unfallanzeige 
verpflichtet sind .. 

Zu § 365 Abs. 3: 

Im Hinblick auf die Ablöse des Arbeitsin
spektionsg,esetzes aus dem Jahr,e 1947 durch aas 
neue Arbeitsinspektionsgesetz 1974 ,ist eine An
passung an die geänderte Rechtslage notwendig. 

Zu § 418 Abs. 5 Z. 2: 

Durch den neuen Ausdruck "GesuncLheitsvor
·sorge" wird der Zweck dieser Maßnahme gegen
über der Regierungsvorlage deutlicher und mo
derner ,formuliert. 

Zu § 421 Abs. 2: 

Nach Auffassung· des ,Ausschusses soHdiese 
Bestimmung, mit welcher im Sinne des Erkennt
nisses ,des Verfassun~sgerichtshofes vom 16. Ok
tober 1975, Zl. G 9/75-12, die bei der Mandats
vertei1lung anzuwen1dende Ber,echnun,gsmethode 
näher bezeichnet wer.den sdllte, vorläufig zurück
gest,ellt werden. 

Zu § 435 Abs. 1 Z. 2: 

Die Änderung dient lediglich der Beseitigung 
eines redaktiqnellen Versehens. 

Zu § 441 Abs. 1 und 5: 

Durch den Ausdruck im Abs. 5 ,des § 441 
"Gesundheitsvorsorge" wird der Zweck dieser 
Maßnahme gegenüber der Regierungsvorlage 
deutlicher und moderner formuliert. . 

Nach dem geltenden § 441 ASVG und auch 
nach dieser Bestimmung in der Fassung der Re
gierungsvorlage ohliegt ,dem Renten(P,ensions)
ausschuß !die Feststellung der Leistungen aus der 
Unfall- und Pensionsversicherung. Nach diesem 
Wortlaut' hätte daher dieser AusSchuß keine 
Kompetenz .für die Entscheidung ülber den Er
wer;b von Versicherrungszeiten aHein, sondern nur 
in V.erbindung mit einem anhängigen Leistungs
fall. Es wäre 'daher bei einer rückwirkenden Er
fassung der. Versicherungszeiten nicht möglich, 
vor Eintritt des Versicherungsfalles über stritnige 
Versicherungszeiten zuentschei:den. Da es sich 
bei ,der rückWJirkenden Erfassung der Versiche
rungszeiten um die teilweise Vorwegnahme eines 
Pensionsfeststellungsverfahrens handelt, ist eine 
Ergänzung des § 441 A!hs. 1 ASVG in der vor-
gesch'lagenenFonm angezeigt. . 

Zu § 442 a Abs. 1: 

An Stelle der in der Regierungsvorlage vorge
sehenen Regelung, die eine Tei'ln3!hme 'des Be
triebsrates an den Sitzungen des Vorstanaes, 
der Landesstellenausschüsse und der sogenannten 
"engeren Ausschüsse« ,im Sinne des § 436 Abs. 1 
vorsah, wurde ,einer Fassung der Vorzug gege
ben, nach der ,eine Teilnahme des Betriebsrates 
an den Sitzungen der Hauptversammlung, des 
Vorstandes sowie der Laridesstellenausschüsse in 
Betracht kommt.' Weiters soll die Betriebsvertre-
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tung auch an den Sitzungen ,der ständigen Aus
~chüs'Se teilnahmeberecht~gt sein, soweit ,dürt 
Angelegenheiten ,zur Erörterung stehen, die Be
lange ,der Bediensteten berühren. Hiebei ist der 
Ausschuß ,der Auffassung, 'daß die Betr,iebsvertre
tung zu den Sitzungen des VerwalDungsaus
schusses ständig beizuziehen ist. 

Zu § 444 Abs. 4: 

§ 444 Abs. 4 ASVG in der geltenden Fassung 
bestimmt, daß die Gebietskrankenkassen und die 
Betriebskrankenkassen die Erfolgsrechnungen und 
die Statistischen Nachweisungen getrennt nach 
Versichertengruppen der Arbeiter, Angestellten 
und sünstigen Versicherten zu erstellen haben. 
Die Erstellung vün drei getr,ennten Erfülgsrech
nun gen belastet die Verwaltung der genannten 
Versicherungsträger vür allem dann besonders 
stark, wenn (wie etwa im Bereiche der Medika
mentenkosten üder der Kosten für ärztliche 
Hilfe) eine Vielzahl vün einzelnen Abrechnungen 
jeweils einer der drei verschiedenen Versicherten
gruppen zuzuürdnen ist. Mit Rücksicht darauf, 
daß seit Inkrafttreten der Bestimmungen von 
§ 444 Abs. 4 in der geltenden Fassung (1. Jän
ner 1963) bereits 14 Jahre vergangen sind, in 
denen die detaillierten Informationen über die 
unterschiedliche Cebarung in den drei Versicher
tengruppen ges~mmelt werden konnten, haben 
die Versicherungsträger wiederholt ersucht, sie 
von dieser Verwaltungsarbeit, die verhältnismäßig 
hühe Aufwendungen erfordert, zu entbinden. Im 
Hinblick auf den Aussagewert der durch die ge
trennte Rechnungslegung und Statistik erhaltenen 
Informationen sollte nach Auffassung des Aus
schusses aber auf sie nicht völlig verzichtet wer
den. Um jedoch dem Wunsche nach einer Ver
waltungsvereinfachung wenigstens teilweise 
Rechnung zu tragen, wird vürgesehen, das sehr 
aufwendige Verfahren einer jährlichen Gesamt
erhebung durch ein einfaches und damit wesent
lich weniger aufwendiges Stichprobenverfahren 
(alle zwei Jahre) zu ersetzen und nur alle sechs 
Jahre eine Gesamterhebung vorzunehmen. Die 
Vorschrift, wünach das Stichprobenverfahren eine 
angemessene Genauigkeit nach den Grundsätzen 
der Wahrscheinlichkeitsrechnung gewährleistet, 
Süll die Aussagekraft der Ergebnisse sichern. Auch 
die regionale Differenzierung wurde erkennbar 
gemacht. 

Die Weiterführung getrennter Statistiken für 
Arbeiter und Angestellte außerhalb der eben er
wähnten Bereiche is~ im übrigen durch die all
gemeinen Vürschriften des Abs. 1 in Verbindung 
mit Abs. 5 gesichert, wonach für derartige Nach
weisungen vom Bundesministerium für süziale 
Verwaltung nach Anhörung des Hauptverbandes 
Weisungen erlassen werden können. 

In Z. 3 mußte der Ausdruck "die Weiterver
sicherten" entfallen, da in Hinkunft nur mehr 

eine Selbstversidlerung in der Krankenversiche
rung vürgesehen ist und eine Zuordnung dieser 
Versicherten zur Gruppe der Arbeiter üder zur 
Gruppe der Angestellten nicht möglich ist. Die 
Einführung einer Sonder-Notstandshilfe macht es 
darüber hinaus nütwendig, die Bezieher dieser 
Leistung ebenfalls in Z. 3 zu nennen. 

Zu § 444 Abs. 5: 

Auf Grund ,der im Rahmen der Beratu11igen 
des Ausschusses vür,gebrachten Bedenken Süllen 
der erste und zweite Satz ,des § 444 Abs. 5 eine 
gegenüher der Regierungsvürlage albgeän'derte 
Fassung erhalten. Danach sollen aus ,dem § 118 a 
Abs. 1 ASVG in der geltenden Fassung {der ,ge
mäß Art. II Z. 4 aufgehoben wird) die Worte 
"einschließ,lich der Kosten ,für die Ermchtung und 
den Betr,ieb der hiezu el'fürderlichen eiIgenen Ein
richtungen Ibzw. ,der Bereitstellung entsprechen
der Vertra.gseinrichtungen" in den ersten Satz 
des § 444 Abs. 5 ASVG 'übernommen werden. 
Der zweite Satz wiIid dahin geändert, daß die 
gemäß § 444 Albs. 5 gebildete ,gesonderte Rück
lage nur ,Eür Zwecke der Verlustdeckung verwen
det werden darf. 

Zu § 444 a: 

Die nach § 80 Albs. 2 abgesündert vüm übrigen 
Vermögen der P.ensionsversicherungsträger anzu
legende gebundene Rüddage hat am 31. Dezem
ber 1975 die nachstehenden Beträge erreicht: 

Stand der gebundenen Rücklage am 31. Dezem-
. . ~19~ . 

PVAd.Arb ........ . 
VA d. ö. Eisenb. . .. . 
PVA d. Ang ....... . 
VA d. ö. Bergbaues . 

Betrag 
(Mill. S) 

1476,5 
39,4 

673,2 
109,6 

als Vielfache 
einer 

Monatstangente 
des Pensions

aufwandes 1975 

0,82 
1,19 
0,66 
1,09 

Die .gebundene R;ücklage ist derzeit in Wert
papieren und in ,gebundenen Einlagen bei Kre
ditunternehmen angelegt. Die im P,ensionsan
passungsgesetz mit Wirkung ab 1. J:inner 1966 
vürgesehene langfr,istige V.eranlagung der ,ge
bundenen Rückla.ge hat in den letzten· Jahren 
insbesondere bei der Pensionsver~icherungsanstah 
der Arbeiter. zu Liquiditätsschwier~~keiten ge
führt, die durch Kreditaufnahmen üherhrückt 
werden mußten, weil die gebund,ene Rücklage 
kurzfl'istig nicht flüssig gemacht werden konnte. 

Die Bestimmungen des § 444 a sehen die 
Bildung einer Liquiditätsreserve bei jedem Trä
ger der PeilsiüIliSversiche~ung vor. Die Liqui
ditätsreserve soU ein Vierzehntel des jährlichen 
Pensiünsaufwandes erreichen. Sülange dieser 
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Grenzbetrag nicht ,erreicht ist, hat jeder Träger' der der Bundesheitrag als Ausfallha.ftung ermit
jährlich mindestens ein Drittel des Gebarungs- telt wird. 
überschusses ,der Liquiditätsreserve zuzuführen; Abs. 9 des Art. VI sieht vor, daß die am 
diese Vorschrift ist das Analogon zu § 80 Abs.2 31. Dezember 1975 vorhandenen gebundenen 
in der derzeitgen Fassung. Bei Entstehen eines Rücklagen im Geschäftsjahr 1976 formell auf
LiqUliditätsengpasses ist vor anderen Maßnahmen zulösen sind. Vorerst sind die Wertpapiere und 
~nerster Linie die Liquiditätsreserve aufzulösen. die gebundenen Einl<1gen der gebundenen Rück-

Die Liquiditätsreserve soll vor allem dazu lage trotz ihrer .langhisuigen Bindung in voller 
dienen, die saisonalen Schwankungen bei ·den Höhe auf die Liquiditätsreserve anzurechnen. 
Eingängen an Pflichtversicherungsbeiträgen aus- Sobald die Wertpapiere durch Einlösung und die 
zugleichen. Beispielsweis,e werden bei der Pen- gebundenen Einlagen durch Auslaufen der Kün
sionsvers,icherungsanstalt ,der Arbeiter für das digungsfrist zu frei verfüg:baren Mitteln werden, 
1. Halbjahr nur etwa 450f0des Jahresvolumens sind sie echt der Liquiditätsreserv,e zuzuführen. 
an Pflichtbeiträgen fällig. Bei der Festsetzung Durch ,diese Zuführungen werden jedoch die 
des Grenzbetra,ges der Liquiditätsreserve ist noch Bestimmungen des § 444 a Abs. 2 nicht berührt. 
,darauf Bedacht zu nehmen, daß rue kassamäßige Ober die künftige Entwicklung 'der Liquidi
Gebarung eines Geschäftsjahres stets ungünstig,er tätsreserve .bis zum J ahr,e 1980 gibt die folgende 
ist als dieerfolgsrechnungsmäßige Gebarung, von Übersicht Aufschluß: 

Entwicklu17 .. er Liquiditätsreserve in der Pensionsversicherung nach dem ASVG 

1976 1977 1978 1979 1980 

I. Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter 

Sollbetrag ..... ; ...................... 2061,0 
Gebundene Rücklage .................. 1476,5 1) 

Finanzausgleich ....................... 697,3 
Zuführung aus Mehrertrag ............. 

Sl.J.mme ... 2173,8 

H. Versicherungsanstalt der österreichischen 

Sollbetrag ................... ; . . . . . . . . 38,4 
Stand am Beginn.. ..... ....... ..... ... 39,4 1) 

Zuführung aus Mehrertrag ............ . 
Stand am Ende ...................... . 
1/3 des Mehrertrages ................. . 

39,4 
3,4 

Mil!. S 

2250,0 2458,9 
1476,5 1476,5 

926,2 1178,7 

2402,7 2655,2 

Eisenbahnen 

41,9 
39,4 
2,5 

41,9 
3,8 

46,1 
41,9 
4,2 

46,1 
4,0 

IH. Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten 

Sollbetrag .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 196,6 1 333,6 1493,1 
Stand am Beginn.... ................... 673,2 1) 673,2 940,5 
Zuführung aus Mehrertrag............. 2) 267,3 380,3 
Stand am Ende.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673,2 940,5 1320,8 
1/3 des Mehrertrages .................. 2) 267,3 380,3 

IV. Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 

Sollbetrag . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,4' 122,1 131,9 

Stand am Beginn ............ ,. . . . . . . . . 109,6 1) 113,4 122,1 
Zuführung aus Mehrertrag . . . . . . . . . . .. . 3,8 8,7 9,8 
Stand am Ende.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 113,4 122,1 131,9 
1/3 des Mehrertrages .................. 9,3 10,1 11,0 

1) Gebundene Rücklage am 31. Dezember 1975. 

2665,7 
1476,5 
1457,0 

2933,5 

50,4 
46,1 
4,3 

50,4 
4,7 

1668,5 
1320,8 

347,7 
1668,5 

103,3 

141,8 

131,9 
9,9 

141,8 
12,0 

2) Die Erfolgsrechnung 1976 weist wegen des Finanzausgleiches einen Mehraufwand aus. 

2912,1 
1476,5 
1608,8 

3085,3 

55,7 
50,4 

5,3 
55,7 

5,0 

1888,9 
1668,5 

220,4 
1888,9 

755,0 

154,1 

141,8 
12,3 

154,1 
13,0 

Zu: der vorstehenden übersicht sei noch be
merkt: 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Arheiter 
muß .bis zum Jahre 1980 aus den jährlichen 
Mehrerträgen keine Zuführungeri an die Liqwi
ditätsreserve vornehmen, weil sie die notwendi-

gen Aufstockungen derseLben aus dem Finanz
ausgleich mit der Pensionsversicherungsanstalt 
der Angestellten erhält. 

Die Pensionsversicherungsanstalt der Angestell
ten wil'\d voraussichtlich im Jahre 1976 wegen 
des Finanzausgleiches nicht imstande sein, neben 
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der gebundenen Rücklage der Liqruiditätsr,eserve 
weitere Beträge zuzufiilhren. Durch Zuführungen 
aus den Mehrerträgen der folgenden J ahri! wird 
erst im Jahre 1979 die volle Liquiditätsreserve 
erreicht. 

Zu § 447 c: 

Das Leistungssystem der Sozialversicherungs
anstalt der gewel'!blichen Wirtschaft und die ver
tragsrechtliche Situation dieses Versicherungsträ
gers gegenüber dep. Arzten und anderen Ver
tragspartnern ha;ben dazu gefÜ:hrt, daß die Lei
stungsel1bringung hier im Verhältnis teurer ist 
als -hei den ASV,G-Krankenversicherungsträgern. 
Manche der für den Bereich der So,zialversiche
rungsanstalt der ,gewel'iblichen Wirtschaft ver
einbarten Tarife Liegen um -etwa 35% über den 
Tarifsätzen, die die ASVG-Krankenversiche
rungsträger zu IZahilen ha.ben. Es muß daher 
Vorsorg,e getroffen werden, daß solche zum Teil 
weit über ·dem Bundesdurchschnitt liegenden 
Tarife nicht zum Anlaß genommen werden 
dürf,en, für den aus den höheren Tarifen resul
tierenden Teil der Belastung eine Zuwendung aus 
dem Ausgleichs{onds in Anspruch zu nehmen. 
Das gleiche soll selbstverständlich nicht nur für 
die Sozialversicherungsanstaltder gewerblichen 
Wirtschaft gelten, sondern ebenso ,für andere 
Versicherungsträger, wenn in ihrem BeI1eich 
überdurchschnittlich hohe Tarife für ärztliche 
Leistungen hzw. für ,die Leistungen an,derer Ver
tragspartner v,ereinbart sind und sich dadurch 
eine größere Belastung des betreffenden Versiche
rungsträgers ,ergibt. 

Da die SOliialversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft von der Gewährung von Zu
wendungen in ,den Fällendes § 447 c Abs. 1 lit. cl 
ausgenommen ist, bedarf es in lit. d auch nicht 
der Zitierung des GSKVG 1971. Hingegen ist so
wohl in der lit. b als auch in der lit. d des Abs. 1 
statt des Ausdruckes "erweiterte Heilfürsorge" der 
Ausdruck "Maßnahmen zur Festigung der Ge-

sundheit" zu verwenden. Im übrigen sollen sinn
voll erweise :die Aufwendung,en für Maßnahmen 
zur Früherkennung von Krankheiten (Jugend
lichen- und Gesundenuntersuchungen) bei der 
Zuerkennung von Zuwendungen a,us dem Aus
gl.eichsfonds keine Berücksichtigung finden. Für 
die Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen 
gelten eigene Fananzierungsvorschriften (§ 444 
Abs. 5), in denen die Bildung einer gesonderten 
Rücklage, ,die nur .für diese Zwecke verwendet 
werden darf, angeordnet ist. Es besteht kein An
laß, auch noch Mittel des Ausgleichsforrdsfür 
diese ZW1!cke heranzuziehen. 

Zu § 471 d: 

Auf Grund eines Vorschlages aus Kreisen der 
Sozialversicherung soll es den Krankenversiche
rungsträgern 'ermöglicht werden, satzungsmäßig 
zu hestimmen,daß die Frist ,für die An- und 
Abmeldung fallweise beschäftigter Personen mit 
dem Ersten des nächstfolgenden Kalendermona
tes beginnt. Auf diese Weise wird vermieden, 
daß - so wie bisher - ,in jedem Einzelfall eine 
Vereinbarung mit dem Dienstgeber ahgeschlossen 
werden muß. Der Verwaltungsaufwand wird 
durch die angeregte Neuregruung erheMich ver
mindert. 

Zu § 472 a Abs. 2: 

Die; vorgeschlagene Anderung ist wegen ,der 
ungünst~gen finanziellen Entwicklung nach der
zeitiger Gesetzeslage notwendig, wie die folgen
den Ausführung·en .zeigen. 

I. Geltende Gesetzeslage 

Die von der Versicherungsanstalt der öster~ 
r·eichischen Eisenbahnen nach den Vorschriften 
über die Krankenversicherung öffentlich Bedien
steter durchgeführte Krankenversicherung -
Abteilung B - hatte in den letzten Jahren die 
nachstehende Gebarung. 

Gebarung in den Jahren 1970 bis 1975 

(ohne erweiterte Heilbehandlung und Rücklag,en) 

1970 .......... . 
1971 .......... . 
1972 .......... . 
1973 .......... . 
1974 .......... . 
1975 ........ : .. 

Betrag 
Mill. S 

484,3 
538,5 
578,6 
626,4 
774,6 
915,5 

Ausgaben 
Steigerung 

% 

11,2 
7,4 
8,3 

23,7 
18,2 

*) In- Prozent der Einnahmen. 

Einnahmen 
Betrag Steigerung 

Mil!. S % 

505,2 
546,6 8,2 
581,9 6,5 
656,0 12,7 
794,2 21,1 
893,6 12,5 

Gebarung 
absolut relativ *) 
Mill. S % 

+20,9 +4,1 
+ 8,1 +1,5 
+ 3,3 +0,6 
+29,6 +4,6 
+19,6 +2,5 
-21,9 -2,5 

3 
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Im dargestellten Zeitraum el'ibrachte demnach die 
Gebarungeinen saldierten überschuß von 
59,6 MiH. S, d. s. 1,5% der Einnahmensumme. 

Ausgehend von diesen Gebarungsergebnissen 
wUride unter Berücksichtigung des 1. Halbjahres 
1976. die weitere Entwicklung his ZUiIIl Jahre 1979 
vorausberechnet. Hiebei konnte hereits die am 
1. Juli 1976 in Kmft ;getretene Erhöhung der Be
züge im Ausmaß von 10,5% his 6,5% berück
sichtigt wel'den. Diese ProZJentsätze erhöhen sich 
aJb 1. Jälllner 1977 auf 12% bzw. 8% rnvt einer 
Laufzeit his Dezember 1977. Da die weitere 
Entwicklung der Bezüge noch nicht bekannt ist, 
wurde ,die in der 32. Novelle zum ASVGent
haltene Annahme Üiber die Entwicklung der 
durchsdmitdichen· individuellen Beitragsgrund
lagen - 3Jb dem Jahre 1978 eine jährliche lineare 
Steigerung von 9% - in die Vorau~berechnung 
übernommen. Da auf .Grund der genannten Ge
haltsregul~erung erwartet werden kann, daß in 
Zukunft Bezugserhölwngen jeweils mit 1. Jän
ner eine.s Kalenderjahres in Kra,ft treten werden, 
sind bei der Vorausberechnung abweichend von 
den Bestimmungen des § 19 Ahs. 5 B-KUVG, 

die auch tür die ~bteilung B gelten, ab dem 
Jahre 1978 die Erholwngen der Beitragsgrund
lage bereits mit 1. Jänner in Rechnung gesteHt 
wOI'den. Außerdem wur,den für die Beamten 
die Umstellung der Zei~vorrü~ungen von drei 
Jahren auf ,zwei Jahre und bei den Pensionisten 
die Anrechnung der Dienstzulage - heide Maß
nahmen ·erfolgen in ,Etappen - :berück;sichtigt. 

Die Vorausber~chnung enthält nach dem Ge
haltsgesetz 1956 für das Gehalt der Geha!lts
stufe 2 der D~enstkllasse V· die folgenden Be~ 
träge: 

Gehaltsansatz V/2 

Betrag Steigerung 

a.b 1. Juli 1976 .... 10755,- S 8,10f0 

ab 1. Jänner 1977 10904,- S 1,4% 

a.b 1. Jänner 1978 .. 11885,- S 9,0% 

.a;b 1. Jänner 1979 .. 12955,- S 9,0% 

Im EndeI'gebnis kann auf Grund der Voraus
berechnung für den Zeitraum 1976 his 1979 die 
nachstehende Gebarungerwartet werden~ 

Gebarung in den Jahren 1976 bis 1979 

(ohne erweiterte Heilbehandlung und Rücklagen) 

Ausgaben Einnahmen Gebarung 
Betrag Steigerung Betrag Steigerung absolut relativ *) 

Mill.S % Mill. S % Mill. S % 

1976 ........... 1066 16,4 1011 13,1 - 55 -5,4 

1977 ........... 1205 13,0 1119 10,7 - 86 -7,7 

1978 ........ ' ... 1338 11,0 1235 10,4 ~103 

-107 

-8,3 

1979 ........... 1472 10,0 1365 10,5 7,8 

*) In Prozent der Einnahmen. 

Im dargestellten ~~erjähdgen Zeitraum muß ins~ 
gesamt ein Gebarungsahgang von 351 MiU. S 
oder 7,4% ·der Einnahmensumme erwartet wer
den. Diese GebaI1ungsabgänge könn'en aus dem 
vorhandenen Reinvermögen der Abteilung B 
nicht gedeckt werden. 

11. Änderung des § 472 a Abs. 2 ASVG 

Die vor,geschlagene Anderung enthält" ein 
mittelfristiges Finanzkonzept für die Jahre 1977 
bis 19.79 in Analogie zur 6. Novene zum 
B-KUVG. Als Sa'nLerungSilllaßnahmen sind vor
gesehen: 

1. Ab 1.. Jänner 1977· eine Erhöhun,g der 
Höchsllheitragsgrundl;tge auf 115% des Ge
haltes der Gehaltsstufe 2 der Dienstklasse V 

nam dem Gehaltsgesetz 1956. - Diese Maß
nahme ,enthält die 6. Novelle zum B-KUVG 
und gilt nach § 472 a Abs. 1 ASVG auch än 
der Krankenv,eI1sicherung der Beamten der 
österreichischen Bundesba:hnen. 

2. Ab 1. März 1977 eine Erhöhung des Bei
tragssatzes von 7,0% auf 7,3%und aJb 
1. Jänner 1978 eine weitere Erhöhung auf 
7,7%. 

Die erstgenannte Maßnahme wird nur Bezieher 
höherer· Gehälter (Pensionen) treffen, die zweit
genannte Maßnahme jedoch alle Versicherten. 

Aus dem bereits dargestellten Gehaltsan
satz V/2 ist die folgende Entwicldung der Höchst
heitragsgr,undlage zu erwarten. 
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Zeitpunkt 

1. Juli 1976 ................ . 
1. März 1977 .............. . 
1. Juli 1977 ............... . 
1. Jänner 1978 ............ . 
1. Jänner 1979 ............ . 

388 der Beilagen 

Höchstbeitragsgrundlage 

ohne Änderung 
Betrag Steigerung *) 

10700 S 9,2% 
10700 S 

11 000 S 

11 900 S 

13 000 S 

2,8% 
8,2% 
9,2% 

*) Gegenüber dem vorhergehenden Betrag. 

19 

mit Änderung 
Betrag Steigerung *) 

10 700 S 9,2% 
12600 S 17,8% 
12600 S 

13700 S 
14900 S 

8,7% 
8,8% 

Der auf Grund der Saruerungsmaßnahmen auf emen Versicherten enllfallende Höchstbeitrag ist 
in der nachstehenden übersicht enthalten .. 

Monat'licher Höchstbeitrag 

(Anteil des Versicherten) 

ohne mit Zeitpunkt Änderung absolut 
Steigerung 

relativ 

1. Juli 1976 •............... 374,50 S 374,50 S 
1. März 1977 .............. . 374,50 S 459,90 S 85,40 S 

74,90 S 
111,00 S 
118,70 S 

22,8% 
19,5% 
26,7% 
26,1% 

1. Juli 1977 ............... . 385,00 S 459,90 S 

1. Jänner 1978 ............ . 416,50 S 527,50 S 
1. Jänner 1979 ............ . 455,00d S 573,70 S 

Ergänzend hiezu sei festgehalten, . daß der er
höhte Krankenvel1s.icherungsbeitrag die Lohn
steuerbemessungsgrundlage verringert, soda:ß sich 
die Nettobezüge der Betroffenen nicht um die 
volle Steigerung vermindern werden. 

Ohne Berücksichtigung des Beitragszuschlages 
für die erweiterte Heilbehandlung bringt die 
vorgeschla.gene Knderung zusammen mit der 
6. Novelle zum B-KUVG der Abteilung B der 
Versicherungsanstalt ,der österreichischen Eisen
bahnen die nachstehenden Beitragsn'l,ehreinnah~ 
men. 

Beitragsmehreinnahmen 
(ohne el'w,eiterte Heilbehandlung) 

1977 '1978 
MilJ. S 

Erhöhung der Höchst-
beitragsgrundlage ... 21 27 

Erhöhung des Bei-
tragssatzes . . . . . . . . .. 44 115 

Summe. .. 65 142 

1979 

31 

127 

158 

Von diesen Beitragsmehreinnahmen haben die 
Versicherten etwas weniger als die LfHlfteund 
der Dienstgeber etwas mehr als die Hälfte zu 
tragen. 

Die vorgesehenen Erhöhungen der Höchstbei
trag.sgrundlage haben auch gewisse Auswirkungen 
auf den Beitr,agszuschlag zur erweiterten Heilbe
handlung, wie die nachstehende übersicht zeigt. 

Beitragszuschlag zur erweiterten Heilbehandlung 

1977 

1978 

1979 

ohne mit 
Änderung 

MilJ. S MilJ. S 

72,6 

80,1 

88,6 

74,0 

82,1 

90,8 

Erhöhung 
absolut relativ 
Mill. S % 

1,4 

2,0 

2,2 

1,9 

2,5 

2,5 

Zusammenfassend kann nach den vorgesehenen 
Sanierungsmaßnahmen für die Abteilung B mit 
folgender Gebarung gerechnet werden: 

Gebarung in den Jahren 1977 bis 1979 

(ohne erweiterte Heilbehandlung und Rücklagen) 

Ausgaben Einnahmen Gebarung 
Betrag Steigerung Betrag Steigerung absolut relativ *) 
Mill. S % Mill. S % Mill. S % 

1977 .......... . 1205 13,0 1184 17,1 -21 -1,8 
1978 .......... . 1338 11,0 1 377 16,3 +39 +2,8 
1979 .......... . 1472 10,0 1523 10,6 +51 +3,3 . 

*) In PrOZent der Einnahmen. 
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Die Vorausberechnung ergibt l1JUnmehr für die 
Jahre 1976 und 1977 zusammen einen Abgang 
von 76 MilL S, dessen Bedeckung der Versiche
rungsanstallt ,zugemutet werden kann. Die Ge
barungsüberschüsseder Jahre 1978 und 1979 
sollen wieder dem AuEbaueiner notwendigen 
Liquiditätsr,eserve dienen. 

Abschließend sei ausdrücklich festgehalten, daß 
eine gmndsätZllich andersartige Entwicklung der 
Ausgaben - ,etwa auf dem Sektor der Arzthilfe, 
der Heilmittel oder Anstalts.pflege - nicht nur 
die Abteilung ,Bder Versicherungsanstalt der 
österreichischen Eisenbahnen, sondern auch die 
gesamte Krankenversicherung der Unselbständi
gen und der SeLbständigen treffen würde. Dies 
müßte eine generelle Lösung der Finanzierung 
für ·die ,gesamte Krankenversicherung zur Folge 
haben. 

Zu § 502 Abs. 5: 

Durch die Regierungsvorlage wird dem § 502 
,ein Ahs. 5 angefügt, wonach Personen, bei denen 
nachweiS'lich eine rechtzeitige Auswanderung aus 
Gründen, auf die der zu Begünstigende keinen 
Einfluß hatte, erst nach dem 9. Mai 1945 mögLich 
war, so behandelt werden wie Begünstigte, die 
den Erfordernissen ,des § 500 ASVG entsprechen. 
Nach Auffassung des Ausschusses soH ,dies jedoch 
nur dann gelten, wenn die Auswanderung nicht 
später als am 31. Dezember 1949 erfollgt ist. 

Zu § 522 f Abs. 8 und 9: 

Die bisherig,e Regelung des § 522 f sieht vor, 
daß ein entsprechender Bezieher einer Invaliden
tätsrente auch bei Eintritt eines Versicherungs
falles des Alters keinen Antrag auf Alters
pension wirksam einbringen kann. Für allfällige 
während des Rentenbezuges erworbene Beitrags
monate ist ab dem 65. (60.) Lebensjahr die Ge
währung eines zusätzlichen Steigerungsbetrages 
möglich. D~ese unbefriedigende Lösung sollte 
nunmehr wie folgt bereinigt werden: 

1. Bezieher ,einer nach § 522 f neu bemessenen 
Invaliditätsr,ente soLlten wirksam ,einen' Anspuch 
auf eine Leistung aus einem der Versicherungs
fälle des Alters nach dem Vierten Teil des ASVG 
geltend machen können, wenn der Stichtag nach 
dem 31. Dezember 1976 liegt. 

2. Beitragszeiten, die während des Bezuges 
der Invaliditätsrente erworben wurden, würden 
dabei berücksichtigt werden. 

3. War die bisher~ge Lnvaliditätsrente höher 
als die Altenpension nach dem Vierten Teil des 
ASVG, würde gemäß § 253 Abs. 2 die Alters
pension in dem Ausmaß der bisherigen Invalidi
tätsrente, die mit einer ASVG-Invaliditätspen
sian gleichgestellt werden müßte, weiter gebüh
ren. 

4. Wenn die Anspruchsvoraussetzungenauf 
eine Alterspension nach dem Vierten Teil des 
ASVG gegeben sind, würde der rbisherige An
spruch auf Invaliditätsrente - Inviliditätspen
sion gemäß § 100 Abs. 2 erlöschen. 

5. Hinsichtlich der .Berechnung von Hinter
bliebenenpensionen nach dem Tod von Pen
sionsbeziehern, deren Renten nach § 522 f neu 
zu bemessen waren, ist grundsätzlich § 264 mit 
folgenden Besonderheiten anzuwenden: 

a) In ,den Fällen des § 264 Abs. 1 lit. c (nach 
dem Pensions anfall wurden weitere Bei
tragszeiten der Pflichtvenicherung erwor
ben) gilt als InvaJiditäts.pension, von der 
die Wtitwenpension zu bemessen ist, die 
zum Zeitpunkt des Todes gebührende Lei
stung, jedoch ohne Berücksichtigung der 
nach den bisherigen Vorschriften gewähr
ten zusätzHchen Steigerungsbeträge bzw. 
des Zuschlages gemäß § 261 a bzw. § 284 a. 

b) Auf Grund ,der während des Rentenhe
zuges erworbenen Beitragszeiten erhöht 
sich der in der Invaliditätspension enthal
tene Steigerungsbetrag für je zwölf an
rechen!bare Beitrags.monate um 15 v. T. 
der Bemessungsgrundlage. Ein Rest von 
weniger als zwölf Beitragsmonaten ist in 
sinngemäßer Anwendung ,der Bestimmung 
des § 261 Abs. 3 letzter Satz hzw. § 284 
Abs. 3 Letzter Satz zu berücksichtigen. 

c) Als Bemessungsgrundlage gelten zehn 
Sechstel der InvaLiditätspension nach lit. a. 

Zu Art. VI Abs. 15: 

Durch die Änderung soll vermieden werden, 
daß bei der Neubemessung laufender Leistungen 
zu einem weit zurückliegenden Stichtag (Stichtag 
des Todes) altes Leistungsrecht angewendet wer
den müßte. Da im Laufe eines Pensionsfeststel
lungsverfahrens die Versicherungszeiten zu Ver
sicherungsmonaten verdichtet werden, entspricht 
es ferner ,der Terminologie des Gesetzes, bei der 
NeUlbemessung nicht von Versicherungszeiten, 
sondern von Versicherungsmonaten zu sprechen. 

Zu Art. VI Abs. 18 und zum Entfall des Art. VI 
Abs.24: 

Zusätzlich zu den bisherigen übergangsbestim
mungen zum Ausgleichs,zulagenrecht soll im Zu
sammenhang mit der im Abgabenänderungs< 
gesetz 1976, BGBl. Nr. 143, verfügten 100f0igen 
Erhöhung der Einheitswerte, deren Wirksamkeit 
für den Bereich des ASVG mit Art. X geregelt 
wird, eine weitere übergangsbestimmung treten, 
die verhindert, daß durch die auf eine bloße 
Bewertungsänderung zurückgehende geänderte 
Ausgedingsanrechnung eine Minderung des Aus~ 
zahlungs betrages gegenüber dem Stand vom 
Dezember 1976 eintritt. 
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Die übergangsbestimmung des bisherigen 
Abs. 24, die mit der Regelung des § 522 f ASVG 
in der Fassung der Regierungs,vorlage im Zu
sammenhang stand, ist im Hinblick auf die in 
den Ausschußberatungen geänderte neue Fassung 
des § 522 f ASVG entbehrlich und daher zu 
eliminieren. 

Zu Art. VI Abs. 27: 

Durch die Bestimmung des Art. VI Abs. 27 
soll in jenen FäHen, in denen ein vor ,dem 1. Jän
ner 1977 eingetretener Schul(Studien}unfaH die 
völlige Erwel1bsunfähigkeit eines Schülers (Stu
denten) herbeigeführt hat, die Leistungsgewäh
rung aus der Unfallversicherung sichergestellt 
werden. 

Zu Art. VI Abs. 31: 

Die Regelung des § 245 Abs. 4 letzter Satz in 
der Fassung der ~egierungsvorlage sieht vor, 
daß volle Kalendermonate 'eines Leistungsan
spruches aus einem Versicherungsfall des Alters 
oder aus einem Versicherungsfall der geminder
ten Arbeitsfähigkeit aus der knappschaftlichen 
Pensionsversicherung für die Feststellung der 
Leistungszugehörigkeit wie Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in der knappschaftlimen Pen
sionsversicherung behandelt werden. Nach der 
im § 231 ASVG für sich deckende gleichartige 
Versicherungszeiten vorgesehenen Rangfolge wird 
somit künftig auch während des Anspruches auf 
Knappschaftssold bzw. Knappschaftspension trotz 
g1.eichzeitig erworbener Pflichtversicherungszeiten 
in der Pensionsversich·erungsanstalt der Angestell
ten oder in der Pensionsversicherung der Arbeiter 
die Leistungszugehörigkeit zur knappschaftlichen 
Pensionsversicherung erhalten bleiben. Diese 
Regelung wirkt mangels einer übergangsbestim
mung nur in Fällen, in denen der Stichtag nach 
dem 31. Dezember 1976 liegt. Im Zusammenhang 
mit der Stillegung knappschaftlicher Betriebe 
sind aber auch in der Vergangenheit bereits 
Einzelfälle aufgetreten, in denen das bisherige 
Fehlen einer solchen Bestimmung finanzielle 
Nachteile für die Betroffenen nach sich zieht. 
Durch die vorgesehene übergangsbestimmung soll 
auch in solchen Fällen die Anwendung des § 245 
Abs. 4 letzter Satz ASVG ermöglicht werden. 

Zu Art. VI Abs. 32: 

Wie in allen bisherigen Novellen, in denen 
außertourliche Erhöhungen des Rimtsatzes für 
die Ausgleichszulage v·erfügt wurden, ist in diesem 
Zusammenhang die amtsw,egige Feststellung der 
geänderten Ausgleichszulage anzuordnen. 

Zu Art. VII: 

Anläßlich der Behandlung des Art. VII über 
den nachträglichen Einkauf von Versicherungs-

zeiten hat der Ausschuß übereinstimmend die 
Ansicht vertreten, ,daß es sich· hiebei um eine 
einmalige Aktion zur Schließung von Versiche
l'ungslücken bei bestimmten Personenkreisen 
handelt und ,eine Wiederholung (Erweiterung) 
einer solchen Maßnahme in gleicher oder ähn
licher Form keineshlls in Auss.imt genommen 
ist. 

Zu Iden einzelnen Absätzen wind folgendes 
bemerkt: 

Zu Abs.1: 

Die ursprüngliche Bez.eichnung dieser Einrich
tungals "Nachversicherung" wU!1de in "Nach
träglicher Einkauf von Versicherungszeit·en" um
geändert. Es kommt damit zum Ausdruck, daß 
es -sich um eine Rechtseinrichtungeigener Art 
und damit um keine wie immer geartete Ein
richtung handelt, ,die im S,inne ,der zwischen
staatlichen Norm.en als freiwillig.e Versicherung 
qualifiziert weJ.'iden kann. Dies hat zur Folge, 
daß .die für ,die Bewilligung- des nachträglichen 
Einkaufes erforderliche Voraus~etlJu.ng ,des Vor
liegens von 60 Beitragsmonaten ,der Pflichtv·er
sicherung ausschließlich auf Grund österrcichi
scher Zeiten ,erfüllt sein m'\lß, ohne daß hier 
'auch fremdstaatliche Versicherungen herange
zogen weJ.'iden können. Daran ändert nichts, daß 
diesen Zeiten bei ihrer Wertung innerstaatl.ich 
die Qualifikation von freiw;i~ligen Zeiten zuer
kannt wil1d. 

Nach ,der vorgeschlagenen Neufassung sollen 
ferner Bezieher von Hinterbliebenenpensionen, die 
selbst ,die Voraussetzung ,des Nachwei~es von 
60 Beitragsmonaten der Pflichtversicherung er
füllen, von ,der Möglichkeit ,der Ergänzung ihres 
eigenen Versicherungsverlaufes durch Einkauf 
von Versicherung,sz,eiten nicht aUS<g.esch'lossen sein. 

Auch soll der Bezug von Knappschaftspension 
und Knappschaftssold kein AJUsschlußgrund für 
den Einkauf sein. Personen, ,die in einem öffent
lich-rechtlich,en oder unkündbaren privatrecht
lichen Dienstverhältnis zu einer öffentlich-recht
lichen Körperschaft oder zu von solchen Körper
schaften verwalteten Betrieben, Anstalten, Stif
!Jungen und Fonds stehen, lSind vom nachträg
lichen Einkauf von Vers,icherungszeiten ,dann 
ausg,esch!ossen, wennmnen aus ihrem Dienst
verhältnis die Anwartschaft ,auf Ruhe- und Ver
sorgungsgenüsse (Pensionen) zusteht, die den 
Leistung,en der Pensionsver,sicherung nach dem 
ASVG ,gleichwertig ,sind (§ 6 ASVG) oder die 
auf Grund eines solchen Dienstverhältnisses einen 
Ruhegenuß (eine Pension) beziehen. 

Die Bestimmung wurde auf Grund eines Vor
schlages des Ausschusses dahingehend ergänzt, 
daß auch Personen, die. in dem Zeitraum zwismen 
dem 1. Jänner 1939 und dem 1. Jänner 1979 
insg,esamt 180 Beitragsmonate der Pflichtversiche
rung erworben haben, Versicherungszeiten nach 
dieser Bestimmung einkaufen können. 

388 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 21 von 64

www.parlament.gv.at



22 388 der Beilagen 

Zu Abs. 6: 

Die Konstruktion der sowohl nach Versiche
rungszwei~en aLs ,auch nach Män,nern und Frauen 
gestaffelten Festsetzung von Beitra.gsgrundlagen 
sow,ie eines Beitragssa;tzes, aus denen sich dann 
der nachzuzahlende Betrag ermitteln läßt, wurde 
zugunsten ,einer administrativ einfacheren Me
thode fallengelassen, bei der ein einheitlicher 
fester Beitrag, ,der nur nach Männern und Frauen 
differenziert ,ist, testg,esetzt wind. Die Festlegung 
einer Beitr,agsgrundlag,e erschien auch für ,den 
Leistungsfall entbehl'lich, weil alle ,den Einkauf 
von Versicherungszeiten ,in Anspruch nehmenden 
Personen ,die Vonu~setzung des Bestandes von 
60 Be~tr<1igsmonaten 'der Pf1ichtv,ersich,erunger
füUen müssen und ,daher ber,eits über Beitrags
.grundlagen verfügen, Idie zur Bildung reiner Be
messung,sgrundlage herangezogen w,erden kön
nen. 

Zu Abs.l0: 

Diese Bestimmurigen wurden den Bestimmun
gen d.er §§ 225 Abs. 3 bzw. 226 Abs. 3 ASVG 
nachgebildet. Für ihre Auslegung kann daher die 
zu diesen Bestimmungen ergangene reichhaltige 
Judikatur !des VerW'ailtJungsgerichtshofes heran
gezogen werden. Der Verwa1tungsg,erichtshof hat 
in diesem Zusammenha.n,g irrshesoruder·e ,die Mei
ruungv,ertr,eten, ,daß ein Flall besoIl!derer Härte 
a;uchdann vorliegen kann, wenn nicht der im 
zweiten Sa,tz dieser BestJimmung umschriehene 
Härtetatbestand ,gegeben ist, weil es sich hier 
nur um eine heispielsweise Anführung handelt. 
Im Gesetz ist weder ausdrücklich noch andeu
tungsweise zum Au~druck gebracht, welche Höhe 
des Einkommens rbziW.des Vermög,ens die An
nahmeeines Falles besonderer Härte gerecht
fertigterscheinen lassen Ibzw. 'a.ussch'ließen soUte. 
Damit erscheint die bei Vollz.iehungdieser Be
stimmung im Interesse .einer ,sozialen Rechts
aruwendung gebotene Berücksichtigung im Einzel
fa,ll gewährleistet. 

Zu Abs.12: 

Auch ,die in der ,Regierungsvorlage vorges.ehene 
Hinausschiebung des Pensionsanfalles um zwei 
J~hr:e 'Wurde modifiziert, weil ein gegenüber der 
aillgemeinen Regelung des § 86 ASVG hinaus
geschobener Anfall :der Pension nur in jenen 
FäHen gerechtfert~gt 'erscheint, .in denen die Bei
tragsnachentrichtung anspruchshegründend und 
nicht nur anspruchsenhäihend war. 

Zu Abs.13: 

AusdrückLich geregelt wUl'den die Fäl.le, in 
denen der Versichenungsfall Ider geminderten 
Arbeits~ähigkeit hzw. ,der Versicherungsfall des 
Todes vor der Entnichtmng des ,Letzten Teil
zahlun19sbeirages eintritt oder in ,denen der Ver
sicherte die Ra.tel1izaihlurug vorzeitig einstellt. 

Durch ein Eintrittsrecht ,der hinterbliebenen 
Angehöl"igen, eine Rückerstattung der nicht voll
ständig geleisteten Zahlungen hzw. eine Neu
feststellung hereits angef,allener LeiistJungen soll 
fürailledenkbaren FälLe Vlorgesorgt werden. 

Zu Art. XI Abs. 2: 

In ,der Regierungsvorla.ge der 5. Novelle zum 
B-PVG ist für IdieAngehörigen 'des bäuerlichen 
Benufsstandes die Einführung . der vorzeitigen 
Alterspension bei lan,1ger Versicherungsdauer vor
gesehen. Im Hinblick ,darauf müßt·e konsequenter
weise auch für Jene Personen, die nach § 141 
B-PVG die Befreiung von ,derPflichtversicherung 
nach ,dem B-,PVG beantragt und ',die Weiterver
sicherung ,in der P,ensionsv,ersich'erwtg nach dem 
ASVG fortgesetzt haben, ein An~pruch auf vor
zeitige, Alterspension eröffnet wenden. Im ühl"lgen 
soll .auch sicher,gestellt werden, ,daß für die Er
füllung -der besonderen Anspruchsvora;ussetzun
gen des § 253 b Abs. 1 Jit. c ASVG (Zweidrittel
deckung) in ,diesen SOIl!derfällen ,die bestimmten 
Monate ,der' Weitervenichenung mit Beitrags
monaten 'der Pflichtversicherung zusammenge
zählt wel"den können. 

Zu Art. XI Abs. 5: 

Die vongeschlagene Regelung verwirklicht em 
Anlieg,en der Versicherungsa;nstalt des öster
reichischen Nota.riates. Nach § 53,1 ASVG gelt~n 
Zeiten ·eines pensionsversicherungsfreien Dienst
verhäknisses, vor.ausgesetzt, ,daß sie nich,t schon 
als Versichetungszeiten g.elten, als nachversichert, 
wenn nach .den V or~ASVG..,Bestimmungen eine 
NachversiCherung 'durchzufüh·ren gewesen wäre. 

Im Rahmen ,der P:en·siol1!sv.ersicherung nach 
dem ASVG, GSPVG oderB-PVG erleidet der 
Versicherte .durch 'die Bestimmung keinen Scha
den, ,da ,diese Zeiten bei Eintritt des Versiche
run19sfalles als Beitragszeiten . der Pflichtversiche
nung, der freiwilligen Versichertmg oder als 
Ersatzzeiten berücksichtigt wenden. 

Im Venhältnis 'zum Notarversich.erungsgesetz 
1972 entsteht ,dem Versicher·ten ,in seinen sozial
versicherungsrechtlichen V enhältnissenein· vom 
Gesetzgeber nicht gewollter Nachteil ,dadurch, 
daß im Zuge des Oberweisungsverfahr.ens gemäß 
§ 94 NVG 1972 nur Beitnagszeiten der Pflricht
versicherung, niCht aber auch Ersatzzeiten oder 
Beitragszeitender fr.eiwi1ligen Versicherung über
weisungsfähig sind. Das gleichzeitige Vorliegen 
von EnsatZJZJeiten oder Beitra.gszeiten ·der frei
wiilligen Versicherung nach dem ASVG mit 
einernachzuvellsichern1den Zeit führt .daher bei 
einem in ,der Notarversicherung Versicherten 
bei Eintliitt des Versicherungsf,alles zu einer Ver
sichellungslücke. 

Um ,diese Auswirkung zu verme1den, wird 
.im Einv.ernehmen mit ,der Pensionsversich,erungs
anstalt .der Angestellten vorgeschLagen, im R:ah
mender . vodiegenden Schlußbestimmung zu 
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normieren, daß hei Anwendung des § 94 Abs. 6 
NVG 1972 auch jene Zeiten %emäß§ 531 Ahs. 1 
ASV;G a1s nachversichert gdten, ,die schon Ver
sicherung.szeiten sind. ,In !diesem ZusammenhaJng 
ist noch ZlU erwähnen, idaß 'die Regelung über die 
Anwendung ,des § 531 ASVG auf FäHe, in denen 
der V'eI1~icherte nach Aus~chej.den aus dem 
pensions{renten)versich.erungsfrei.en Dienstver
hältnis ohne Anspruch auf Ruhe(Versorgungs)
genuß nach dem Notarversicherungsgesetz 1938 
p~nsionsvleI1Slichert 'Worden ist, ebenf.alLs in einer 
S~h1ußbestimmung, und zwar im Art. III Abs. 3 
der 30. Novelle zum ASVG, normiert wurde. 

Zu Art. XII Abs. 2: 

Die .Änderungen sind im Hinblick auf den ge
änderten Wirksamkeitsbeginn einzelner Bestim
mungenerforderlich. Danach soU die Erhöhung 
des Hilf1osenzuschuss~ mit 1. Jänner 1977, die 
Ahhehung ·der Höchstbeitragsgrundlage in der 
Unfall-und Pensionsversicherung mit B,eginn de~ 
Beitragszeitraumes Jänner 1977 wirksam werden. 
Der Finanzausgleich zwischen Pensionsversiche
rungsanstalt der Ang·esnellten und Pensionsver
sicherungsanstalt der Arbeiter soll mit 1. Dezem
ber 1976 wirksam werden. 

Zu Art. XII Abs. 2 lit. k: 

Die Bestimmung des § 229 Abs. 3 erster Satz 
zweiter Halbsatz ASVG in der Fassung des 
Art. IV Z. 4 lit. a sollte im Zusammenhang mit 
der Verschiebung des Wirksamkeitsbeginnes . der 
Neuregelung der Wanderversicherung auf den 
1. Jänner 1979 auch erst mit diesem Zei~punkt 

Pichter 
Berichterstatter 

in Kraft gesetzt werden. Da eine unmittelbare 
Verbindung dieser Bestimmung mit der Wander
versicherungsregelung jedoch nicht besteht, kann 
diese Bestimmung bereits mit 1. Jänner 1977 
wirksam werden. 

Die in der Regierungsvorlage vorgesehen gewe
sene Einbeziehung freiberuflich selbständig Er
werbstätiger (z. B. der Wirtschaftstreuhänder) 
soH nach Meinung des Ausschusses einer umfas
senderen Regelung vorbehalten und daher bei der 
Behandlung der vorliegenden Novelle zurückge
stellt werden. 

Die in der Regierungsvorlage getroffenen Maß
nahmen, die im Zusammenhang mit der Ehe
scheidungsreform des Bundesministeriums für 
Justiz stehen, sollen nach Auffassung des Aus
schusses erst anläßlichder parlamentarischen Be
handlung der Ehescheidungsreform der Beschluß
fassung durch den Nationalrat zugeführt werden. 
Die diesbezüglichen Bestimmungen der Regie
rungsvorlage wurden daher vorläufig zurückge
stellt. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n
t rag, der Nationalrat wolle 

1. dem a n g e s chI 0 s sen enG e set zen t-
w u r f die verfassungsmäßige Zustimmung . /1 
erteilen und 

2. die bei g e d r u c k teE n t s chI i e ß u n g . /2 
annehmen. 

Wien, 19761209 

Pansi 
Obmann 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (32. Novelle zum AU

gemeinen Sozialversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBL Nr. 266/1956, BGBL Nr. 171/1957, 
BGBL Nr. 294/1957, BGBL Nr. 157/1958, BGBL 
Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, BGBL Nr. 
290/1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBL Nr. 168/ 
1960, BGBL Nr. 294/1960, BGBL Nr. 13/1962, 
BGBL Nr. 85/1963, BGBL Nr. 184/1963, BGBL 
Nr. 253/1963, BGBL Nr. 320/1963, BGBL Nr. 
301/1964, BGBL Nr. 81/1965, BGBL Nr. 96/1965, 
BGBL Nr. 220/1965, BGBL Nr. 309/1965, BGBI. 
Nr. 168/1966, BGBL Nr. 67/1967, BGBL Nr. 201/ 
1967, BGBL Nr. 6/1968, BGBL Nr. 282/1968, 
BGBL Nr. 17/1969, BGBL Nr. 446/1969, BGBI. 
Nr. 385/1970, BGBL Nr. 373/1971, BGBL Nr. 
473/1971, BGBL Nr. 162/1972, BGBL Nr. 31/ 
1973, BGBL Nr. 23/1974 und BGBL Nr. 775/1974 
wird in seinem Ersten Teil geändert wie folgt: 

1. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Als im Inla,'nd beschäftigt gelten unselb
ständig Erwerbstätige, deren Beschäftigungsort 
(§ 30 Abs. 2) im Inland gelegen ist, selbständig 
Erwerbstätige, wenn der Sitz ihres Betriebes im 
Inland gelegen ist." 

2. a) § 4 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 

,,5. Schüler (Schülerinnen), die in Ausbildung 
zum Krankenpflegefachdienst im Sinne des § 6 
Abs. 2 oder 3 des Bundesgesetzes, BGBL Nr. 102/ 
1961, stehen sowie Hebammenschülerinnen an 
einer inländischen Hebammenlehranstalt;" 

b) § 4 Abs. 1 Z. 8 hat zu lauten: 

,,8. Personen, denen im Rahmen beruflicher 
Maßnahmen der Rehabilitation nach den §§ 198 
oder 303 berufliche Ausbildung gewährt wird, 
wenn die Ausbildung nicht auf Grund emes 
Dienst- oder Lehrverhältnisses erfolgt." 

3. a) Im § 5 Abs. 2 ist der Betrag von 80 S 
durch den Betrag von 115 S, der Betrag von 
240 S durch .den Betrag von 345 S und der Betrag 
von 1 040 S durch den Betrag von 1 500 S zu 
ersetzen. 

b) Dem § 5 Abs. 2 ist folgender Satz anzufügen: 

"An die Stelle dieser Beträge treten ab Beginn 
eines jeden Beitragsjahres (§ 242 Abs. 6 erster 
Halbsatz), erstmals ab Beginn des Beitragsjahres 
1978, die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit 
der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) ver
vielfachten Beträge." 

4. Im § 7 Z. 1 lit. f aa ist der Ausdruck 
,,24 Stunden" durch den Ausdruck ,,23 Stunden" 
zu ersetzen. 

5. a) Im § 8 Abs. 1 Z. 1 ist eine lit. d mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: 

"d) Personen, die aus !der Teilversicherung 
nach Z. 4 lit. a, b oder c ausgeschieden 
sind bzw. deren Hinterbliebene, sofern sie 
eine Pension aus der Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz beziehen," 

b) Im § 8 Abs. 1 Z. 1 letzter Halbsatz ist der 
Ausdruck "lit. a und b" durch den Ausdruck 
"lit. a, bund d" zu ersetzen. 

c) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b ist der Ausdruck 
"selbständigen Erwerbstätigen" 'durch den Aus
druck "selbständig Erwerbstätigen" zu ersetzen. 

d) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c hat zu lauten: 

,,~) die Teilnehmer an Umschulungs-, Nach
schulungs- und sonstigen beruflichen Aus
bildungs lehrgängen der Gebietskörper
schaften, der Landesarbeitsämter, Landes
invalidenämter, Sozialversicherungsträger 
sowie der gesetzlichen beruflichen Ver
tretungender Dienstgeber und Dienst
nehmer, soweit die Schulung nicht im 
Rahmen eines Dienst- oder Lehrverhält
nisses durchgeführt wird, sowie die 
Lehrenden bei solchen Lehrgängen, des
gleichen die Volontäre;" 
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e) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. g hat zu lauten: ' wenn sie nicht bereits auf Grund -eines Lehr-
"g) Einzelorgane und Mitglieder von Kollek- oder, Ausbildungsverhältnisses (§ 4 Abs. 1 Z. 2 

tivorganen der gesetzlichen beruflichen oder 4) pflichtversichert sind." 

Vertretungen der Dienstnehmer und der 6. a), Im § 10 Abs. 2 haben die Worte "der 
Dienstgeber, der Landwirtschaftskammern Schüler an mittleren und höheren Schulen sowie 
sowie der' im § 8 Abs . .:l Z. 4- lit. h oder C der Studierenden an Akademien oder verwandten 
'genatlllten Personen, die auf Grund der Lehranstalten und an Hochschulen, die eine vor
diese Vertretung regelnden gesetzlichen geschriebene oder übliche, praktische Tätigkeit 
Vorschriften gewählt oder sortst bestellt ausüben," zu entfallen. 
sind, in Ausübung der ihnen auf Grund h) Im § 10 Abs. 5 ist der Au'sdruck ,,§ 8 Abs. 1 
ihrer Funktion obliegenden Pflichten, Z. 4" durch den Ausdruck ,,§, 8 Abs. 1 Z. 3 
soweit nicht eine landesgesetzliche Regelung lit. f, li und i sowie Z. 4" zu ersetzen. 
über Unfallfürsorge besteht;" 

f) Dem § 8 Abs. 1 Z. 3 sind eine lit. hund i 7, II:n § 12 Ahs. 4 ist der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: Z. 4" durch den Ausdruck ,;§ 8 Abs. 1 Z. 3 

lit. f, hund i sowie Z. 4" zu ersetzen. -
"h) Schüler an Schulen im Sinne des Schul-

organisationsgesetzes, ,BGBL Nr. 242/1962, 8. § 16 hat zu lauten: 
an Schulen zur Ausbildung von Leibes- "S e I b s t ver sie her u n gin der Kr a n-
erziehern und Sportlehrern im Sinne des k e n ve r sie her u n g 
Bundesgesetzes BGBL Nr. 140/1974"an 

" ch I . d . _L I § 16. Cl) Personen, die nicht in einer gesetzli-Pr,ivats u en im Sinne es Pr;lvatsu~u-
gesetzes, BGBL Nr. 244/1962, an land- und chen Krankenversicherung pflichtversichert sind, 
forstwirtschaftlichen Schulen im Sinne des können sich,. solange ihr Wohnsitz im Inland 
Land- und forstwirtschaftlichen Bundes- gelegen ist, in der Krankenversicherung selbst 
schulgesetzes, BGBL Ni. 175/1966, an versichern. 
Forstfachschulen im Sinne des Forstgesetzes (2) Abs. 1 gilt für Hörer an einer Lehranstalt 
1975, BGBL Nr. 440, an land- und forst- im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. a ,bis e des Studien
wirtschaftlichen Berufsschulen im Sinne des förderungsgesetzes, die im Rahmen des für die 
Bundesgesetzes -betreffend die' Grundsätze betreffende Studienart vorgeschriebenen norma
für land- und forstwirtschaftliche Berufs- len Studienganges inskdbiert sind, Personen, die 
schulen, BGBL Nr. 319/1975, an land- und im Hinblick auf das Fehlen der Gleichwertigkeit 
forstwirtschaftlichen Fachschulen im Sinne ihres Reifezeugnisses Lehrveranstaltungen, Hoch
des Bundesgesetzes betreffend die Grund- ,schulkurse oder Hochschullehrgänge gemäß § 7 
sätze für land- und forstwtirtschaftliche Abs. 6 des Allgemeinen Hochschul-Studien
Fachschulen, BGBl.Nr.320/1975, sowie an gesetzes, BGBL Nr. 177/1966, zu besuchen haben, 
land- und forstwirtschaftlichen Privat- sowie Hörer (Lehrgangsteilnehmer) der Diplo~ 
schuleri im Sinne des land- und forstwirt- matischen Akademie in Wien mit der Maßgabe, 
schaftlichen Privatschulgesetzes,BGBl. Nr. daß an die Stelle des Wohnsitzes im Inland 
318/1975; der gewöhnliche Aufenthalt im Inland tritt; 

i) Personen im, Sinne des § 1 Abs. 1 lit. a zum Studiengang zählt auch ein angemessener 
bis e des Studienförderungsgesetzes, BGBL Zeitraum für die Vorbereitung auf die Ablegung 
Nr. 421/1969, die im Rahmen des für die der entsprechenden A:bschlußprüfungen und auf 
betreffende Studienart vorgeschriebenen die Erwerbung eines akademischen Grades. 
normalen Studienganges inskribiert sind, (3) Die Selbstversicherung schließt bei Personen, 
sowie Hörer r(Lehrgangsteilnehmer) der die nach diesem Bundesgesetz oder nach dem 
Diplomatischen Akademie in Wien; zum Bcamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz 
Studiengang zählt auch ein angemessener in der Krankenversicherung pflichtversichert 
Zeitraum für, die Vorbereitung auf die Ab~ waren oder für die eine Anspruchsberechtigung in 
legung der entsprechenden Abschlußprufun- einer soldlen Krankenversicherung bestand,zeit
gen und auf die Erwerbung eines akademi- lich unmittelbar an das Ende der vorangegange
schen Grades;" nen Pflichtversicherung bzw. Anspruchsberechti-

g) Im § 8 Abs. 4 erster Satz ist der Ausdruck gung an, wenn der Antrag auf Selbstversicherung 
,,§ 25 Abs. 1 Z. 1 des Bewertungsgesetzes" durdl innerhalb von sechs Wochen nach dem Ende der 
den Ausdruck ,,§ 25 Z. 1 des Bewerqmgsgesetzes" Pflichtversicherung bzw. Anspruchsberechtigung 
zu ersetzen. gestellt wird. In allen übrigen Fällen beginnt die 

Selbstversicherung mit dem auf die Antragstel
h) Dem § 8 ist ein Abs., 6 mit folgendem lung folgenden Tag, bei Personen, die aus der 

Wortlaut anzufügen: Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen Selb-
,,(6) Schüler an berufsbildenden Schulen sind ständigen-Krankenversicherungsgesetz oder dem 

nur dann nach Ahs. 1 Z. 3 !it.h pflichtversichert, Bauern-Krankenversimemngsgesetz ausgeschie-

4 
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den sind, jedoru frühestens mit dem Ablauf von 
60 Kalendermonaten naru dem Aussrueiden aus 
dieser Pflirutversiruerung. 

(4) War der Antragsteller in der Krankenver-
siruerung naru diesem Bundesgesetz . 

1. bereits versiruert, so ist der Antrag auf 
Selbstversiruerung bei dem Träger der Kranken
versiruerung einzubringen, bei dem er zuletzt 
versichert war, wenn er in dessen Bereiru seinen 
Wohnsitz (gewöhnliruen Aufenthalt) hat; ist eine 
Betriebskrankenkasse zuletzt Träger der Kran
kenversiruerung gewesen, so kann der Antrag 
statt bei der Betriebskrankenkasse bei der für 
seinen Wohnsitz (gewöhnliruen Aufenthalt) 7JU

ständigen Gebietskrankenkasse eingebrarut wer
den; 

2. nirut versiruert oder hat er seinen Wohnsitz 
(gewöhnliruen Aufenthalt) nirut im Bereiru· des 
Trägers der Krankenversiruerung naru diesem 
Bundesgesetz, bei dem er zuletzt versiruert war, 
so ist der Antrag auf Selbstversiruerung bei der 
Gebietskrankenkasse einzubringen, in deren 
Bereiru er seinen Wohnsitz (gewöhnliruen Auf
enthalt) hat. 

(5) Der Träger der Krankenversiruerung, bei 
dem naru Abs. 4 der Antrag auf Selbstversirue
rung einzubringen ist, ist zur Durruführung die-· 
ser Versiruerung zuständig.· Ist danaru eine Ge
bietskrankenkasse zuständig und verlegt der frei
willig Versiruerte während der Dauer der Ver
siruerung seinen Wohnsitz (gewöhnliruen Aufent
halt) außerhalb ihres Bereirues, so geht die ört
lirue Zuständigkeit auf die für seinen Wohnsitz 
(gewöhnliruen Aufenthalt) zuständige Gebiets
krankenkasse Ü!ber, rund zwar mit ;dem der Wohn
sitzverlegung (Verlegung des gewöhnliruen Auf
enthaltes) folgenden Monatsersten. 

(6) Die Selbstversiruerung endet außer mit dem 
Wegfall der Voraussetzungen 

1. mit dem Ende des Kalendermonates, in dem 
der Versiruerte seinen Austritt erklärt hat; 

2. wenn die für zwei Kalendermonate fällig 
gewordenen Beiträge nirut entrirutet sind, mit 
dem Ende des zweiten Kalendermonates, für 
den ein Beitragsrückstand besteht; bei der Feststel
lung des Beitragsrückstandes sind die entriruteten 
Beiträge ohne Rücksirut auf eine vom Beitrags
zahler vorgenommene Widmung auf die zurück
liegenden Kalendermonate in der Reihenfolge 
der Fälligkeit (§ 78) anzurerunen; 

3. bei den im Abs. 2 bezeiruneten Personen 
mit dem Ablauf des dritten Kalendermonates 
naru dem Ende des Studien(Sruul)jahres (§ 19 des 
Allgemeinen Horusruul-Studiengesetzes hzw. 
§§ 2 und 5 des Schulzeitgesetzes), in dem der 
Hörer letztmalig inskribiert war bzw. einen 
Lehrgang oder Kurs der Diplomatisruen Akad~ 
mie besurut hat bzw. naru dem Verstreiruen des 
letzten Prüfungstermines. 

In den Fällen der Z. 1 und 2 endet die Selbst
versiruerung frühestens mit dem Ablauf von 
24 aufeinanlderfolgenden Kalendermonaten naru 
der Antragstellung auf Selbstversiruerung. Dies 
gilt nirut in den Fällen der Z. 1, wenn der Aus
tritt aus dem Grund des Beginnes der Angehöri
geneigensruaft im Sinne des § 123, des § 56 des 
Beamten-Kranken- und Unfallversiruerungs
gesetzes, des § 46 des Bauern-Krankenversirue
rungsgesetzes oder des § 36 des Gewerbliruen 
Selbständigen -Krankenversiruerungsgesetzes oder 
aus dem Grund des Beginnes einer Kranken
fürsorge seitens einer Krankenfürsorgeeinriru
tung eines öffentliru-rerutliruen Dienstgebers er
klärt wurde." 

9. § 18 wird aufgehoben. 

10. § 20 Ahs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) über die naru § 181 a Abs. 2 erster Satz 
in ·Betrarut kommende Bemessungsgrundlage 
him.us können gemäß § 77 Ahs. 5 höherver
siruert werden: 

a) die Mitglieder der im § 176 Abs. 1 Z. 7 
genannten freiwilligen Feuerwehren (Feuer
wehrverbände ), 

b) die Mitglieder der Landesverbände des im 
§ 176 A:bs. 1 Z. 7 genannten österreirui
sruen Roten Kreuzes, 

c) die Mitglieder sonstiger im § 176 Abs. 1 
Z. 7 genannten Körpersruaften (Vereini
gungen), deren Bererutigung zur Höher
versiruerung durru. Verordnung des Bun, 
desministers für soziale Verwaltung auf 
Antrag· der in Betrarut kommenden Kör
persruaft (Vereinigung) festgestellt wurde. 

Die Höherversiruerung ist in den Fällen der lit. a 
von den Bundesländern oder Gemeinden; in den 
Fällen der lit. b vom österreiruisruen Roten 
Kreuz und in den Fällen der lit. c von der in 
Betrarut kommenden Körpersruaft (Vereinigung) 
beim zuständigen Versiruerungsträger zu beantra
gen. Abs. 1 zweiter Satz gilt entspreruend." 

11. § 21 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Formalversiruerung endet, wenn nirut 
eine frühere Beendigung gemäß § 11 oder §12 
eintritt, mit dem Tage der Zustellung des Be
srueides des Versiruerungsträgers über das Aus
srueiden aus der Versiruerung." 

12. Im § 22 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§§ 16 
Abs. 10, 17 Ahs. 7, 18 Abs. 6, 19 Abs. 3 oder 
19 a Abs. 3" durru den Ausdruck ,,§§ 16 Abs. 6, 
17 Abs. 7, 19 Abs. 3 oder 19 a Abs. 3" zu er- . 
setzen. 

13. § 23 Abs. 6 hat zulaute~: 

,,(6) Die Träger der Krankenversiruerung sind 
bererutigt, naru Maßgabe der hiefü:r geltenden 
gesetzliruen Vorsruriften 
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a) Krankenanstalten, Heil- und Kuranstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime, sonstige 
Einrichtungen der Krankenbehandlung und 

b) Einrichtungen zur Feststellung des Gesund-
heitszustandes 

zu errichten, zu erwerben und zu betreiben oder 
sich an solch·en Einrichtungen zu beteiligen. Die 
Neuerrichtung von Ambulatorien oder deren Er
weiterung ist nur zulässig, wenn der Bedarf von 
der zur Genehmigung berufenen Behörde fest
gestellt ist." 

14. § 24 Abs. 2 dritter Satz hat zu lauten: 

"Sie sind nach Maßgabe der jeweils hiefür gel
tenden Vorschriften berechtigt, Unfallkranken
häuser, Unfallstationen, Sonderkrankenanstalten 

, Zur Untersuchung und Behandlung von Berufs
krankheiten, Krankenanstalten, die vorwiegend 

. der Rehabilitation dienen, sowie Einrichtungen 
für berufliche Rehabilitation zu errichten, zu er~ 
werben und zu betreiben oder sich an solchen 
Einrichtungen zu beteiligen." 

15. § 25 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Sie sind nach Maßgabe der jeweils hiefür gel
tenden Vorschriften berechtigt, Einrichtungen 
zur Erfüllung der in den §§ 300 bis 307 d be.., 
zeichneten Aufgaben, ausgenommen Einrichtun
gen zur Durchführung von Maßnahmen gemäß 
§ 19 Abs. 1 lit. a oder b des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/1968, zu er
richten, zu erwerben und zu betreiben oder sich 
an Einrichtungen zur Erfüllung der in den §§ 300 
bis 307 d bezeichneten Aufgaben zu beteiligen." 

16. a) Im § 26 A'bs. 1 Einleitung ist der Au~
druck ,,§ 16 Abs. 6 und 8 über die Weiterversi
cherung" durch den Ausdruck ,,§ 16 Abs. 5 über 
die Selbstversicherung" zu ersetzen. 

b) Im § 26 Abs. 1 Z. 3 lit. b ist der Ausdruck 
"weiterversichert" durch den Ausdruck "selbst
versichert" und der Ausdruck "Weiterve1"siche
rung" durch den Ausdruck "Selbstversicherung" 
zu ersetzen. 

17. a) § 28 Z. 2 lit. a hat zu lauten: 

"a) die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 31it. b rin der 
Unfallversicherung .teüV1ersicherten 'se1b
ständig Erwerbstätigen und ihre teilversi
cherten Familienangehöl1igen,. soweit es sich 
nicht um eine Teilversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i handelt, sowie die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 tit. d teilversicherten 
Angehörigen von Orden, Köngregationen 
und Anstalten," 

b) Im § 28 Z. 2 ist ,der Punkt am Ende der 
lit. f durch einen Beistliich zu ,ersetzen. Als lit. g 
und h sind anzufügen: 

"g) die gemäß § 19 in der Unfallversicherung 
selbstversicherten selbständig Erwerbstäti
gen und !ihre selbstversicherten Fami1ienan-

gehörigen, die einen land(forst)wirtschaft
lichen Betrieb führen oder in einem solchen 
tätig sind, 

h) Einzelorgane und Mitglieder von Kollektiv
organen der Landwirtschaftskammern." 

18. § 30 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets

krankenkassen richtet sich, soweit !in den Abs. 3 
bis 5 und im § 16 Abs. 5 nichts anderes bestimmt 
wird, nach dem Beschäftigungsort des Versicher
ten, bei selbständig Erwerbstätigen nach dem 
Standort des Betriebes bzw. tin Ermangelung eines 
solchen nach dem Wohnsitz." 

19. a) Im § 31 Abs. 3 ist der Punkt am Schluß 
der Z. 18 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; 
als Z. 19 und 20 sind anzufüg·en: 

,,19. der Aufbau und die Führung einer Doku
mentation des österreichischen Sozialversiche
rungsrechtes mit Hilfe der elektronischen Daten
verarbeitung: 

20. Richtlinien für die Koordinierung der Be
urteilung der Hilflosigkeit im Sinne des § 105 a 
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes, des § 54 a Abs. 1 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche
rungsgesetzes bzw. des § 48 des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes durch die Träger der Pen
sionsversicherung aufzustellen." 

b) § 31 Abs. 6 lit. a hat zu lauten: 
"a) über die Erwerbung, Errichtung oder Er

weiterung von Gebäuden, die Zwecken der 
Verwaltung, der Krankenbehandlung bzw. 
der Unfallheilbehandlung oder der Rehabi
litation oder die der Gewährung von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit bzw. 
der Gesundheitsvorsorge dienen sollen und 
über di.e Erwerbung, Errichtung oder Er
weiterung von derartigen Zwecken dienen
den Einrichtungen in fremden Gebäuden;" 

c) Dem § 31 ist als Abs. 8 anzufügen: 
,,(8) Der Hauptverband hat die in Abs. 3 

Z. 19 bezeichnete Dokumentation in Zusammen
arbeitund im Einvernehmen mit dem Bundes
ministerium für soziale Verwaltung unter beson
derer Berücksichtigung der einschlägigen Rechts
vorschriften und ihrer Änderungen sowie der 
hiezu ergangenen Rechtsprechung und wissen
schaftlichen Bearbeitung in einer Weise aufzu
bauen und zu führen, daß sie. im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgaben des Bundesministeriums 
für ·soziale Verwaltung, der Sozialversicherungs
träger, des Hauptverbandes sowie für Zwecke der 
gesetzgebenden Körperschaften des Bundes ver1 
wendbar ist. Das gespeicherte Material kann 
nach Maßgabe der technischen und organisatori
schen Möglichkeiten gegen Kostenersatz anderen 
Stellen zugänglich gemacht werden; der Kosten
ersatz kann, wenn dies der Verwaltungsverein
fachung dient, in einer nach dem durchschnitt-
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lichen Ausmaß der Inanspruclmahme bemessenen 
Pauschalabgeltung festgesetzt werden. Der durch 
den Aufbau und den Betrieb der Dokumentation 
entstehende Aufwand ist, soweit er nicht durch 
die Kostenersätze der abfngenden Stellen ge
deckt wird, je zur Hälfte vom Hauptverband 
und vom Bundesministerium für soziale Verwal
tung zu tragen." 

b) § 51 Abs. 1 Z. l1it~ bund c haben zu 
lauten: 

20. Nach § 34 ist eIn § 34 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"M eid u n gen zur Dur c h f ü h run g 
ein ,e s J a h res ,au s g lei c he s 

"b) für Dienstnehmer, die unter den 
,Geltungsbereich des Entgeltfort
zahlungs gesetzes fallen, für 
Dienstnehmer, die gemäß § 1 
Abs. 3 des Entgeltfortzahlungs
gesetzes davon ausgenommen 
sind und zur Pensionsversiche
rung der Arbeiter gehören, für 
alle Versicherten, auf die Art. 11, 
III oder IV des Entgeltfort
zahlungsgesetzes anzuwenden ist, 
sowie für Heimarbeiter .... ;. 6,3 v. H. 

c) für Dienstnehmer, deren Be
schäftigungsverhältnis dem Land
arbeitsgesetz, BOB!. Nr. 140/ 
1948, unterliegt .............• 6,3 v. H." 

c) § 51 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 
ab dem Beginn des Beitrags

zeitraumes 

,,2. in der Unfallversiclie- Jänner 1977 Janner 1979 

§ 34a. Zur Durchführung des ,im § 58 a ge
regelten Jahresausgleiches haben die Dienstgeber 
(§ 35) der dort bezeichneten Gruppen von Ver
sicherten dem rzuständigen Versicherungsträger 
Meldungen über die Höhe des in den Bei
tragszeiträumen des abgelaufenen Kalender
jahres von diesen Personen tatsächlich er
zielten Arbeitsverdienstes einschließlich der 
fäHig gewordenen Sonderzahlungen bis längstens 
3 L Jänner des folgenden Kalenderjahres 
zu erstatten. In den nach § 41 Abs. 3 vom Haupt
v,erband zu erlassenden verhindlichen Richtlinien 
über Form und Inhalt der Meldungen (Anzeigen, 
Listen) sind auch Bestiimmungen über die vorste
henden Meldungen'aufzunehmen." 

rung ..................... 1,4 v. H. 1,5 v. H. 

21. Im § 37 erster Satz ist der Ausdruck ,,§ 8 
Abs. 1 Z. 3 l~t. a und b" durch den Ausdruck 
,,§8 Abs. 1 Z. 3 lit. a, b, h und i" zu ersetzen. 

22. § 44 Abs. 2 letzter Satz hat zu lauten: 
"Abweichende Beitragszeiträume können überdies 
auch durch Vereinbarung mit dem Dienstgeber 
festgelegt werden; die mit dem Dienstgeber ver
einbarten Beitragszeiträume müssen mindestens 
eine Lohnzahlungsperiode umfassen." 

23. § 49 Abs. 5 dritter Satz hat zu lauten: 
"Bei den Zwischenrrieistern (Stückmeistern) gelten 
ferner die Beträge, die 'von diesen Personen an 
die in ihrem Betrieb heschäftigten Dienstnehmer ' 
und Heimarbeiter als Arbeitslohn gezahlt wer
den, ferner die Dienstgeberanteile am Sozialver-, 
sicherungsbeitrag (Arbeitslosenversicherungsbei
trag), der besondere Beitrag nach dem Wohnungs
bei:hilferrgesetz, der Dienstgeberanteil am Wohn
bauförderungsbeitrag, der Dienstgeberbeitrag 

,nach den besonderen Vorschriften über den 
Fam:i1ienlastenausgleich und der Entgeltfort
zahlungsbeitrag nach dem Entgeltfortzahlungs
gesetZ nicht als Entgelt im Sinne der Abs. 1 
und 2." 

- 24. a) Im § 51 Albs. 1 Z. ,1 lit. a ist der Ausdruck 
"sowie für Versicherte gemäß § 4 Abs. 1 Z. 5" 
durch den Ausdruck "sowie für Versicherte ge
mäß § 4 Abs.' 1 Z. 5 und für zeitverpflichtete 
Soldaten" zu ersetzen. 

der allg~meinen Beitragsgrundlage;" 

d) § 51 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 
"a) in der Pensionsversicherung der 

Arbeiter und Angestellten' , ... 17,5 v.H. 
b) ,in der knappschaftlichen Pen-

sionsversicherung ............. 23,0 v.H. 
der allgemeinen BeitragsgrundIage." -

e) § 51 Abs. 3 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. inderPensionsV'ersicherung, und 

zwar 
a) ,in der Pensionsversicherung der 

Arbeiter und Angestellten auf 
den Versicherten und dessen 
Dienstgeber je ................ 8,75 v.H. 

b) in der knappschaftlichen Pen
sionsversicherung auf den Ver'-
sicherten ........... ~ . . . . . . . .. 8,75 v.H. 
auf dessen Dienstgeber ........ 14,25 v.H. 

der allgemeinen Beitragsgrundlage':" 

25. a) § 52 Abs. 1 zweiter und dritter Satz 
hahen Zu lauten: 
"In der Unfallversicherung der öffentlichen Ver
walter (§ 7 Z. 3 lit. c) ist der Beitrag zur Gärrze 
vom Versicherten zu tragen. In der Kranken
und Unfallversicherung der im § 8' Abs. 1 Z. 4 
lit. abis c genannten Personen sin'd die Beiträge 
mit dein im § 51 Abs. 1 Z. ,llit. a für die 
Krankenversicherung und im § 51 Abs. 1 Z. 2 
für die Unfallversicherung genannten Hundert
satz der für sie in Betracht kommenden Beitrags .. 
grundlage zu bemessen; diese Beiträge sind zur 
Gänze vom Versicherten zu tragen." 

b) Im § 52 Abs. 2 ist der Ausdruck ,,§ 51 
Abs. 1 Z. 1 lit. d bzw. Z. 2Ut. b" durch den 
Ausdruck ,,§ 51 Abs. 1 Z. 1 Lit. d bzw.Z. 2" 
zu ersetzen. 
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26. Nach § 58 ist ein § 58 a mit folgendem sicherten entfallenden Beitragsteil spätestens bei 
Wortlaut einzufügen: der auf die Rückerstattung des Beitra,ges nächst

"D u rc h f ü h run gei n e s J a h res a u s
g 1 eie h e s ob eid erB e i tr a .g s e r mit t

lu n g 

§ 58 a. (1) Der Hauptverband kann auf Grund 
von übereinstimmenden Anträgen der gesetz
lichen 'beruflichen Vertretungen der Dienstneh
mer und der Dienstgeber (faIIs solche nicht be
stehen, der Berufsv,ereinigungen) mit Wirksam
keit ab dem Beginn des der AntragsteIlung fol
genden Kalenderjahres feststellen, daß der für 
die Beitragseinhepung zuständige Versicherungs
träger für bestimmte Gruppen von Versicherten 
zum Zwecke einer gleichmäßigen Verteilung der 
Zur Beitragspflicht herangezogenen Entgeltteile 
über die Beitragszeiträume eines Kalenderjahres, 
in denen Versicherungspflicht bestanden hat, von 
Amts wegen einen Jahresausgleich bis zum 
31. März des folgenden Kalenderjahres durchzu
führen hat. § 49 Abs. 4 letzter Satz ist entspre
chend anzuwenden. 

(2) Die Durchführung des Jahresausgleiches hat 
nach folgenden Grundsätzen zu er,folgen: 

1. Der Berechnung der auf die Versicherten 
und deren Dienstgeber entfaIIenden Beiträge 
sind ohne Rücksicht auf den tatsächlich erzielten 
Arbeitsverdienst des Versicherten die für die 
Beitragszeiträume eines Kalenderjahres geltenden 
Höchstbeitragsgrundlagen (§ 45 Ahs. 1 lit. a 
und b) zugru.nde zu legen. Für die Berechnung 
der' Sonderbeiträge ist der 60fache Betrag der füt; 
die betreffende Versicherung in Betracht kom
menden Höchstbeitragsgrundlage heranzuziehen. 

. 2. Beginnt oder endet das Dienstverhältnis 
eines Versicherten während eines Kalender
monates, ist das 30fache der in diesem Kalender
monat geltenden Höchstbeitragsgrundlage auf 
die Zahl der Kalendertage in diesem Kalender
monat, in denen V ersicherungspflich t bestanden 
hat, umzulegen; das gleiche gilt, wenn infolge 
einer durch Krankheit hervorgerufenen gemel
deten Arbeitsun.fähigkeit der Entgeltanspruch 
geendet hat. 

3. Der Jahresausgleich ist nach dem Ende des 
Kalenderjahres bzw. nach Beendigung des Dienst
verhältnisses in der Weise durchzuführen, daß 
der auf Grund des tatsächlich erzielten Entgeltes 
einschließlich der fäHig gewordenen Sonderzah.,. 
lungen errechnete Durchschnittsbetrag als Bei
tragsgrundlage gilt. Hiebei ist der. Monat mit 
30 Kalendertagen anzusetzen. Falls der auf den 
Kalendertag entlfallende Durchschnittsbetrag 
niedriger ist als die jeweils in Betracht kommende 
Höchstbeitragsgrundlage, so hat der für die Bei
tragseinhebung zuständige Versicherungsträger 
die auf den Differenzbetrag entfaIIenden Beiträge 
dem Dienstgeber rückzuerstatten. Der Dienst
geber ist verpflichtet, den hievon auf den Ver-

folgenden Entgeltzahlung in barem auszufolgen." 

27. a) Dem § 64 Abs. 2 ist folgender Satz anzu
fügen: 

."Im Rückstandsausweis können, wenn dies aus 
Gründen der Verwaltungsvereinfachung angezeigt 
erscheint, die Beiträge zur Kranken-, UnfaU- und 
Pensionsversicherung sowie alle sonstigen von 
den Krankenversicherungsträgern einzuhebenden 
Beiträge und Umlagen als einheitliche Summe 
und die darauf entfallenden Verzugszinsen und 
Nebengebühren ebenfalls als einheitliche Summe 
ausgewiesen werden." 

b) Im § 64 Abs. 4 zweiter Satz ist der Betrag 
von 5 S durch den Betrag von 20 S zu ersetzen. 

28. a) § 72 AJbs. 2 hat zu :lauten: 

,,(2) Die .gemäß § 8 Alb;. 1 Z. 3 lit. b 
teilvers.ichertenBetriebsführer sind für Zwecke 
,der ,Bemes&ung ,des Betrielbsbeitl1ages in die Ver
sicherungsklasse einzureihen, in die sie auf 
Grund ,des § 12 ,des Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetzes eingereiht 'sind, oder einzureihen 
wären, wenn sie ,der Pflichtv.er,sicherung gemäß 
§ 2 Abs. 1 Z. 1 ides Bauern-Pensionsversiche
r,ungsgesetzes unterlägen; § <12 Abs. 5 Et. b 
und e zweiter Halbsatz .des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes sind hiebei jedoch nicht 
anzuwenden. Die Betl"iebsführer haben den ihrer 
V,ersicherungsklasse en1:~prechenden Betriebsbei
,trlig . zu leisten. Wenn mehrere Personen ein 
unddense1ben land(forst)wirtschJaftlichen Betrieb 
a;·uf gemeinsame Rechnung und Gefahr führen, 
ist der Bet1'liebsbeitrag nur von ein,er Person zu 
leisten, jedoch haften ,alle -Beteiligten für iden 
Betriebsbei1:l":Ilg ~ur ungetdlten Hand. Der Be
triebsbeitl"ag Ibeträgt monatlich in ,der Versiche
rungsklasse 

I ............................. . 
11 ........................... . 
111 ........................... . 
IV ........................... . 
V ........................... . 
VI ........................... . 
VII .......................... . 
VIII ......................... . 
IX ........................... . 
X ........................... . 
XI ........................... . 
XII ......................... . 
XIn ......................... . 
XlV ......................... . 
XV ......................... . 
XVI ......................... . 
XVII .......................... . 
XVIII •....................... 
XIX ..................... ; ... . 
XX ......................... . 

33,-, S 
37,-S 
41,-S 
46,-S 
51,-S 
56,-S 
63,-S 
72,-S 
81,-S 
92,-S 

105,- S 
124,- S 
144,- S 
164,- S 
182,- S 
201,- S 
218,- S 
233,- S 
247,- S 
252,- S 
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h) § 72 Abs. 3 zweiter und dritter Satz haben 
zu lauten: 

"Hiebeiist anzunehmen, daß der Eigentümer 
des land(forst)wirtschaftlichen Betriebes (,der 
land[forst]wirtschaftIichen Fläche) ,diesen Betrieh 
(diese Fläche) auf seine Rechnung und Gefahr 
führt (bewirtschaftet). Diese Vermutung gilt bis 
zu dem Ersten des Kalendermonates, in dem 
der Eigentümer nachweist, daß der ihm gehörige 
Betrieb (die ihm gehörige Fläche) durch eine 
andere Person (andere Personen) bewirtschaftet 
wird (werden)." 

28 a. § 72 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Beitragsgrundlage für den Betriebs
beitrag ist in entsprechender Anwendung der 
B'estimmungen des § 12 .des Bauern-Pensionsver
sicherung~g.esetzes mit der Maßgabe festzustellen, 
,daß der Ermitdung mindestens ein Binheitswert 
von 35 000,- S zugrunde zu leg.en ist. Die gemäß 
§ 8 Ahs. 1 Z. 3 lit. h teilversicherten Betr,iebs
führer haben als Beitrag 1,7 v. H., ab 1. Jänner 
1979 1,9 v. H. der Beitragsgrundlage zu leisten. 
Der Beitrag ist auf volle Schilling zu runden. 
Wenn mehrere Personen ein und denselben land
~forst)wirtschaftlichen Betrieb auf gemeinsame 
Rechnung und Gef:ahr führen, ist der Betriebs
beitrag nur von ·einer Person zu leisten, jedoch 
haften alle Beteiligten für .den BetI1iebsbeitrag 
zur uIligeteilten Hand." 

29. a) Dem § 73 Abs. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

"Dies gilt auch für die Mittel der Krankenver
sicherung für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 Ht. ,d 
kranken versicherten Bezieher einer Pension aus 
der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz. " 

b) § 73 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3)' Der von den Trägern der Pensionsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz sowie von 
der Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft zu entrichtende Beitrag beträgt 
10,5 v. H. des. für das laufende Geschäftsjahr 
erwachsenden Aufwandes an Pensionen. Bei der 
Ermittlung des Beitrages ist von der Sozialver
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
lediglich der. Aufwand an Pensionen für die 
gemäß § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. d kranken versicherten 
Personen heranzuziehen. Zum Pensionsaufwand 
zählen die Pensionen und die Pensionssonder
zahlungen einschließlich der Zuschüsse, aus
schließlich der Wohnungsbeihilfe, der Zuschläge 
nach § 80 Abs. 5 und § 85 Abs. 5 des Gewerb
lichen Selbständigen -Pensionsversicherungsgeset
zes und der Ausgleichszulagen." 

c) Im § 73 Abs. 5 erster Satz ist der Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a" durch den Ausdruck 
,,§ 8 Abs. 1 Z. 1 lit. a oder d" zu ersetzen. 

d) Im § 73 Abs. 5 zweiter Satz ist der Aus
druck "nicht jedoch die Wohnungsbeihilfen" 
durch den Ausdruck "nicht jedoch die W oh
nungsbeihilfen und die Zuschläge nach § 80 
Abs. 5 und § 85 Abs. 5 des Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsg.esetzes" zu ·er
setzen. 

30. a) § 74 Abs. 1 hart: 2)U lauten: 

,,(1) Der Beitrag .der g,emäß § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. a in ,der Unfallversicherung teilversicherten 
selbständig Erwerbstätigen wird festgesetzt: 

mit 150,- S Hir das Kalenderjahr 1977 
mit 300,- S für das Kalenderj,ahr 1978 
mit 450,- S für das Kalenderjahr 1979 und 

,die folgenden Kalenderjahre. An die Stelle des 
Betrages von 450,- S tritta!b 1. Jänner eines 
jeden Jahres, ,erstmals ab 1. Jänner 1980, der 
unter Bedachtnahme ,auf § 108 i mit der jeweili
gen R.lichtzahl (§ .108 a Abs. 1) v·ervielfachte 
Betrag. Der ,Beitr,ag für ,die Teilversicherten in 
.der Unfallversicherung nach § 8 Ahs. 1 Z. 3 
lit.e und ,g wiI1d mit 100,- S für das Kalen'der- , 
jahr festgesetzt. An die Stelle dieses Betrages tritt 
ab 1. Jänner .eines jeden J ahr.es, erstmaLs ab 
1. Jänner 1978 der unter Bedachtnahme auf 
§ 108 ,i m~t der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a 
Acbs. 1) vervielfachte Betrarg." 

b) Im § 74 Abs. 3 Z. 2 ist der Aus.druck "für 
die übrigen nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit c Teilver
sicherten" durch den Ausdruck "für die nach 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c teilversicherten Volontäre" 
zu ersetzen. 

c) Dem § 74 ist ·als Albs. 5,anzufü,gen: 
,,(5) Als Beitrag für ,die gemäß § 8 Abs. 1 

Z. 3. lit. hund i teilversicherten Personen hat 
die Allgemeine Un'fallversicherungsa;n:stalt ZlUiZüg
Lich zu dem aus Mitteln Ides Familienlastenaus
,gleichsfonds zu leii>teIl!den Beitrag in den Kalen-· 
derj,ahren 1977 und 1978 je' einen Betrag von 
30 Millionen Schilling bereitzustellen." 

31. § 76 hat zu lauten: 

"B e i t rag s g run dia g e für SeI b s t v e r
sicherte in der Krankenversiche

rung 

§ 76. (1) Beitragsgrundlage für den Kalender-
tag ist für die ; 

1. im § 16 Abs. 1 bezeichneten Selbstver
sicherten, unbeschadet der Z. 2, der Tageswert 
der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in welche die um 
ein Sechstel ihres B,etrages erhöhte Höchst
beitragsgrundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a) fällt, 

2. im § 16 Abs. 2 bezeichneten Selbstver
sicherten der Tageswert der Lohnstufe (§ 46 
Abs. 4), in die der für die im § 44 Abs; 6 lit. b 
genannten Personen als täglicher Arbeitsverdienst 
in Betracht kommende Betrag fällt. 
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(2) Die Selbstversicherung gemäß § 16 Abs. 1 dmger als 58 S täglich und nicht höher als die 
ist unbeschadet Abs. 3 auf Antrag des Versicher- Höchstbeitragsgrundla.ge sein darf; an die Stelle 
ten, soweit dies nach seinen wirtschaftlichen Ver- des Betrages von 58 S tritt ab 1. Jänner eines 
hältnissen gerechtfertigt erscheint, in einer nie- jeden Jahres der unter Bedachinahme auf § 108 i 
drigeren als ,der nach Abs. 1 Z. 1 in Betracht mit der jeweiligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) 
kommenden Lohnstufe, jedoch nicht unter der vervielfachte Betrag. 
Lohnstufe, in die ,der Betrag von 90 S täglich 
fällt, zuzulassen. An die Stelle des Betrages von (2) Beitragsgrundlage für den Kalendertag ist 
90 S tritt ab 1. Jänner eines jeden Jahres der für in der Kranken- und Pensionsversicherung 
Tageswert der Lohnstufe (§ 46 Abs. 4), in die gemäß § 19 a Selbstversicherte der Tageswert 
der gemäß § 76 a Abs. 3 genannte, jeweils gel- der Lohnstufe, in die das durchschnittliche Ein
tende Betrag fällt. Die Herabsetzung der Beitrags- kommen des Versicherten aus den Beschäftigun
grundlage wirkt, wenn ',der Antrag zugleich mit gen fällt, die seine Berechtigung zur Selbstver
dem Antrag auf Selbstversich,erung gestellt wird, sicherung begründen; dieser Betrag darf nicht 
ab dem Beginn der Selbstversicherung, sonst ab niedriger als der Tageswertder Lohnstufe (§ 46 
dem auf die Antragstellung folgenden Monats- Abs. 4), in die der für die im. § 44 Abs. 6 lit. b 
ersten; ,die Herabsetzung gilt jeweils' bis zum genannten Personen als täglicher Arbeitsverdienst 
Ablauf des nächstfolgenden Kalenderjahres. in Betracht kommende Betrag fällt, und nicht 

höher als die Höchstbeitragsgrundlage in der in 
(3) Bei Prüfung der wirtschaftlichen Verhält-· Betracht kommenden Versicherung sein. 

nisse nach Abs. 2 Slind auch Unterhaltsverpflich-
tungen von Ehegatten, auch geschiedenen Ehegat- (3) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; er 
ten, gegenüber ,dem Versicherten zu berücksich- ist einheitlich mit 30 Kalendertagen anzuneh
tigen. Als monatliche Unterhaltsverpflichtung men." 
gelten, gleichviel, ob und ,in w.elcher Höhe die 
Unterhaltsleistung tatsächlich erbracht wil"id, wäh
rend des Bestandes ,der Ehe 30 v. H., nach 
Scheidung der Ehe 15 v. H. des nachgewiesenen 
monatlichen Nettoeinkommens des Unterhalts
pflichtigen. Wenn und solange das Nettoein
kommen des Unterhaltspflichtigen nicht nachge
wiesen wird, ist 

a) während des Bestandes ,der Ehe anzuneh
men, daß eine Herabsetzung in den wirt
schaftlichen Verhältnissen des Versicherten 
nicht gerechtfernigt erscheint, 

b) nach Scheidung der Ehe anzunehmen, ,daß 
die Höhe der monatlichen Unterhaltsver
pflichtung 30 v. H. des Dreißigfachen der 
Beitragsgrundlage nach Abs. 1 Z. 1 be
trägt. Ist die Unterhaltsfol"iderung trotz 
durchgeführter Zwangsmaßnahmen ein
schließlich gerichtlicher Exekutionsführung 
uneinbringlich oder erscheint die Verfol
gung des Unterhalts anspruches offenbar 
aussichnslos, unterbleibt eine Zurechnung 
zum Nettoeinkommen. 

(4) Die Abs. 2 und 3 gelten nicht für die im 
§ 16 Abs. 2 bezeichneten Personen. 

(5) Beitragszeitraum ist der Kalendermonat; 
er ist einheitLich mit 30 Kalendertagen anzu
nehmen." 

32. § 76 b hat zu lauten: 

"Beitragsgrundlage für Sei b s t-
versicherte 

§ 76 b. (1) Beitragsgrundlage für ,den Kalen
dertag ist für in der Unfallversicherung Selbst
versicherte der durch die Satzung des Versiche
rungsträgers festgesetzte Betrag, der nicht nie-

33. a) § 77 Abs. 1 erster und zweiter Satz 
haben zu lauten: 
"In der Krankenversicherung beträgt der Bei
tragssatz für Selbstversicherte, ausgenommen für 
Selbstversicherte nach § 19 a, 5 v. H. der Bei
tr,agsgrundlage. Zahlungen, d~e für Gruppen von 
Selbstversicherten von ,einer Einrichtung zur 
wirtschaftlichen Selbsthilfe auf Grund einer Ver
einbarung mit dem den Beitrag einziehenden 
Versicherungsträger geleistet werden, sind auf 
den Beitrag anzurechnen." 

b) Im § 77 Abs. 2 letzter Halbsatz ist der Aus
druck "das Dreißigfache" durch den Ausdruck 
"das Sechzigfache" zu ersetzen. 

c) § 77 Abs. 4 hat zu lauten: 
,,( 4) Die Beiträge für :die Höherv,enich'erung 

in der Unfallversicherung gemäß § 20 Abs. 1 
betr,agen unter Zugrundelegung der zusätzlichen 
Bemessungsgrundlage (§ 181 Abs. 1 letzter Satz) 
von 

54698,- S im Kalenderjahr 1977 150,- S, 
im Kalenderjahr 1978 300,- S 
und im Kalenderjahr 1979 und in 
,den folgenden Kalenderjahren 
450,-5, 

82 452,- S im KalenderJahr 1977 225,- S, 
im Kalenderjahr 1978 450,- S 
und im :KJaLenderjahr 1979 und in 
den ,folgenden K,alenderjahren 
675,- S. 

An die Stelle der Beträge von 54 698,- Sund 
82452,- S treten ,ab 1. Jänner eines jeden Jahres 
,di'e unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem 
jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) verviel
fachten Beträge. An ,die Stelle ,der Beträge von 
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450,- Sund 675,- S treten ab 1. Jänner eines 
jeden J<'tihres, erstmals 'ah 1. J1Vnner :1980, die 
unter Bedamtnahme auf § 108 i mit der jewei
ligen Richtzahl (§ 108 a Abs. 1) vervielfachten 
Beträge." 

d) § 77 Abs. 6 na,t zu ,iauten: 

,,(6) Die Beitdige nach den Abs. 1 bis 4 sind 
vom Versicherten seLbst, die Beiträge nach Abs. 5 
von jener Körperschaft (Vereinigung) zur Gänze 
zu tragen, die die Höherversicherung beantragt 
hat/' 

34. a) § 78 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Beiträge für Weiterversicherte in 
der Pensionsversicherung und für Selbstver
sicherte in der Krankenversicherung sind zu 
Beginn des Kalendermonates fällig. Die Fällig
keit der Beiträge für die übr,igen Selbstversicher
ten ist durch die Satzung des den Beitrag ein
ziehenden Versicherungsträgers zu regeln." 

b) Im § 78 Abs. 6 ist der Ausdruck "Weiter
oder Selbstversicherung" durch den Ausdruck 
"Selbs,tversicherung in ,der Krankenversich,erung" 
zu ersetzen. 

35. § 79 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Auf die Beiträge zur freiwilligen Ver
sicherung sind die Bestimmungen des § 69 über 
die Rückforderung von Beiträgen mit der Maß
gabe entsprechend anzuwenden, daß die Rück
forderung von Beiträgen ungeachtet einer all
fälligen Leistungserbringung auch dann möglich, 
ist, wenn eine Bescheinigung für die vorläufige 
Krankenversicherung gemäß § 10 Abs. 7 für 
den gleichen Zeitraum ausgestellt worden ist, für 
den Beiträge zur Selbstversicherung in der Kran
kenversicherung entrichtet wurden, desgleichen 
auch im. Falle einer rückwirkenden Einbeziehung 
in die Pflichtversicherung nach diesem oder einem 
anderen Bundesgesetz. Auf die Beiträge zur 
Selbstversicherung in der Krankenversicherung 
sind überdies die Bestimmungen der §§ 59, 62, 
64 his 66 und 68 entsprechend anzuwenden." 

36. § 80 hat zu lauten: 

Monaten zur Auszalhlung gelangenden Pensions
sonderzahlungen zu bevorschussen. Der restliche 
Beitrag des Bundes . ist monatlich im erforder
lichen Ausmaß,· nach· Tunlichkeit mit je einem 
Zwölf tel zu bevorschussen." 

37. a) § 84 Ahs. 2 Z. 1 lit. a und b haben 
zu lauten: 

"a) bis zu 25 v. H. des im Rechnungsabschluß 
nachgewiesenen Gebarungsüberschusses, 
höchstens jedoch 1 v. H. der Erträge an 
Versicherungsbeiträgen, oder 

b) bis zu 3 v. T. der Erträge an Versiche
rungsbeiträgen, " 

b) § 84 Abs. 2 Z.2 Et.ar urud b haben zu 
lauten: 

"a) bis zu 5 v. H.des im Rechnungsabschluß 
nachgewiesenen Gebarungsübersch~sses, 
oder 

b) his zu 1 v. T. der Erträge an Versicherungs
beiträgen" 

c) Im § 84 Abs. 3 ist der Ausdruck "des 
abgelaufenen Geschäftsjahres" durch den Aus
druck "des Geschäftsjahres" und der Ausdruck 
"Einnahmen" durch den Ausdruck "Erträge" 
zu ersetzen. 

38. § 86 A:bs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Leistungen aus der Unfallversicherung 
fallen, wenn innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles weder der An
spruch von Amts wegen festgestellt noch ein 
Antrag auf Feststellung des Anspruches gestellt 
wurde, mit dem Tag der späteren AntJragstel
lung bzw. mit dem Tag der Einleitung des 
Verfahrens an, das zur Feststellung des An
spruches führt." 

39. § 89 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in den 
Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 des Straf
gesetzbuch,es in einer der dort genannten' Anstal
ten angehalten wird;" 

"B e i t rag des B un des 40. § 97 Abs. 1 hat zu lauten: 

§ 80. (1) In der Pensionsversicherung leistet ,,(1) Die Erhöhung einer Pension aus der 
der Bund für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag Pensionsversicherung bzw. eine wiederzuerkannte 
<in der Höhe des Betrages, um den 101,5 v. H. oder neu festgestellte Versehrtenrente (§ 183) 
der Aufwendungen die Erträge übersteigen. Hie- wird mit dem Zeitpunkt der Anmeldung des 
bei sind bei den Aufwendungen die Ausgleichs-' Anspruches bzw. der Einleitung des amtsweg<igen 
zulagen und die Wohnungsbeihilfen, bei den Er- Verfahrens wirksam." 
trägen der Bundesbeitrag, Ersätze für Ausgleichs
zulagen und die Wohnungsbeih<ilfen außer Be
tracht zu lassen. 

(2) Der den einzelnen Trägern der Pensions
versicherung nach Abs. 1 gebührende Beitrag 
des Bundes ist in den Monaten April und Sep
tember mit einem Betrag in der Höhe des vor
aussichtlichen Aufwandes der i'n den folgen,den 

41. Im § 98 Abs. 3 zweiter Satz ist der Aus
druck ,,'das" vor dem Wort "Bestattungskosten
beitrag" durch Iden Ausdruck ,,der" zu ersetzen. 

42. a) § 98 a Abs. 1 Z. 2 und 3 haben zu lauten: 

,,2. Renten aus der Unfallversicherung sowie 
das übergangsgeld (§ 199); 
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3. P.ensionenaus :der PensionsVlersicherung ein
schließlich ,der Ausgleichszulagensowie das über
gangsge1d (§ 306)." 

b) § 98 a Abs. 4 letzter Satz hat zu lauten: 
"Die Renten(Pensions)sonderzahlung, die Zu im 
Monat Oktober bezogenen Renten (Pensionen) 
gebührt, ist bis zu ihrem halben Ausmaß, höch
stens a:ber his zu dem im § 5 Abs. 1 Z.1 des 
Lohnpfändungsgesetzes, BGBl. Nr. 51/1955, in 
der jeweils geltenden Fassung festgesetzten Be
trag unpfändbar." 

43. § 100 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Der Anspruch auf eine laufende Leistung aus 
eigener PensionsverSricherung erlischt ferner m~t 
dem Anfall eines Anspruches auf .eine andere' 
laufende Leistung aus eigener Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz, dem Gewerblichen SeLbständigen-Pensions
versicherungsgesetz oder ,dem Bauern-Pcnsions
v,ersicherungsgesetz; § 275 Abs. 2 erster Satz und 
§ 277 Abs. 3 erster Satz bleiben hiJevon unbe~ 
rührt." 

44. a) § 104 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"nie laufenden Geldleistungen aus der Kran
kenversicherung, ferner das ,Familien- und Tag
geld aus der Unfallversicherung sowie das Ver
sehrtengeld gemäß § 212 Abs. 1 werden wöchent
lich im nachhinein ausgezahlt." 

b) § 104 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 
- "Die Renten (Pensionen) und das übergangs

geld aus der Unfall- und Pensionsversicherung, 
ferner das Pflegegeld aus der Unfallversicherung 
werden monatlich im vorhinein ausgezahlt." 

c) § 104 Abs. 4 hat zulauten: 
,,(4) Alle Pensions- und Rentenzahlungen kön

nen auf volle 10 Groschen, alle übrigen Zah
lungen auf volle Schilling geru'ndet werden." 

45. § 105 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Hilflosenzuschuß gebührt für Be
zieher einer Pension aus der Pensionsversicherung 
im halben Ausmaß der Pension, jedoch minde
stens 1231 S und höchstens 2061 S; an die Stelle 
des Betrages von 1 231 S tritt ab 1. Jänner eines 
jeden JahJ."les der unter Bed'achtnahme auf § 1081 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
v,ervielfachte Betrag. Der auf rdies,e Weise für das 
Jahr '1978 ermitte1te Betrag erhöht sich zum 
1. Jänner 1978 um den Betrag von 200 S; der 
VervieLfachung ab 1. Jänner 1979 jst dieser er
höhte Betrag zugrunde zu legen. An die Stelle 
des Betrages von 2061 Stritt ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit dem um 0,5 ·erhöhten halben Anpas,sungs
faktor (§ 108 f) v.ervielfachte Betrag. Be
ziehern einer Vol111ente aus der Unfallversiche
rung gebührt ·der Hilflosenzuschuß im Ausmaß 
der halben monatlichen VollrentJe (§ 182 a), 

höchstens jedoch. im Ausmaß des doppelten je
weiligen HöchtSltJbetrages für den Hilflooenzuschuß 
zu Leistungen aus der Pensionsversicherung. Ge
bühren neben dem Hilflosenzuschuß aus der 
Unfallversicherung kein Hilflosenzuschuß aus der 
Pensionsversicherung und keine sonstigen. Ein
künfte, die wegen des besonderen körperlichen 
Zustandes gewährt werden (§ 292 Abs. 4 lit. d), 
ist der Hilflosenzuschuß mindestens im Ausmaß 
des jeweiligen Mindestbetrages für den Hilflosen
zuschuß zu Leistungen aus der Pensionsversiche
ru~g zu gew:mren. Bei Bemessung des Hilflosen
zuschusses !bleiben Kinderzuschüsse, der Lei
stungszuschlag (§ 284 Abs. 6) und die Zusatzrente 
für Schwerversehrte (§ 205a) außerBetracht." 

46. § 107 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
,,(1) Der V:ersicherungsträger hat zu Unr,echt 

erbrachte Geldleistungen sowie Aufwendungen 
für Heilbehelfe und Anstaltspflege und an Stelle 
von Sachleistungen elibr,achte Kostenersätze be
ziehungsweise bare Leistungen (§§ 131, 131 a, 132 
und 150) z,urück2lUfoI1dern, wenn der Zahlungs
empfäng,er (§ 106) beriehungsweisre ,der Leistungs
empfänger den Bezug durch bewußt unwahre 
Angaben, bewußte Verschweigung maßgebender 
Tatsachen oder Verletzung der Me1devorschciftJen 
(§ 40) herheigeführt hat oder wenn der Zahlungs
empfänger (§ 106) beziehungsweise ,der Leistungs
empfänger erkennen mußte, ,daß die Leistung 
nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte." 

47. § 111 letzter Satz wird aufgehoben. 

Artikel 11 

Das Allgemeine SozialV1ersicherungsgesetz in der 
im Art. I EinLeitung bezeidmeten Fassung wird 
in seinem Zweiten TeiL geändert wie folgt: 

1. § 116 hat zu lauten: 

"A u f g ,a ben 
§ 116. (1) nie Krankenversicherung trifft Vor

sorge 
1. für die Y':erhütung und Früherkennung von 

KrankheitJen (Durchführung von Jugendlichen
und Gesundenuntersuchungen) ; 

2. für .die V,erSricherungsfäUe ,der K,rankheit, der 
Arheitsunfähigkeit infolge Krankheit, der Mut
terschaft und ;des Todes; 

3. für Zahnbehanrdlung und Zahnersatz sowie 
für die Hilfe bei körperlichen Gebrechen; 

4. für die Früherfassung der für Maßnahmen 
der Rehahilitation in Betracht kommenden P.er
sonen (§ 172 bzw. § 301). 

(2) überdies können aus ,den Mitteln der Kran
kenversicherung Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit sowi:e außer den Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchl\l:IlJgen (Ahs. 1 Z. 1) noch 
weitergehende Leistungen zur V'erhütung des Ein
trittes und der Verbreitung von Krankheiten 
gewährt w:el'den. 
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(3) Mittel der Kr,ankenvel'sicherung können 
auch zur FÖl'derung und Unterstützung von ge
meinnützigen Einrichtungen, die der VeI1hütung 
oder Früherkennung von Krankheiten, ,der 
Sicherstellung der Leistung ärztlicher HiJ.fe oder 
<ler B'etreuung von Kranken dienen, sowle zur 
FÖl'derung der Niederlassung von Vertragsärzten 
in medizinisch schlecht versorgten Geb~eten und 
zur Aufr:echtlerha1tung der Praxis in solchen Ge
bieten verwendet wellden, wenn h~edU!1"ch die 
Erfüllung der in ,den Abs. 1 und 2 'gienannten 
Aufgaben nicht @efählldet wir,d." 

2. § 117 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. aus ,dem Vel'sicherungsfall der Krankheit: 

Kr,ankenhehandlcung (§§ 133 bis 137) und Haus
krankenpflege (§ 151), ,erforderlichenfaUs An
staltspflegie (§§ 144 bis 150);" 

3. § 118 wirld autgehoben. 

4. § 118 a wird aufgehoben. 

5. a) § 121 Abs. 4 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. Zeiten, während derer ,die Voraussetzungen 
für die Ang,ehörigeneigensch'aft nach ,~esem oder 
einem anderen Bundesgesetz erfüllt w,ar,en, sowie 
Zeiten der ZugehöI1igkeit als Angehör~ger zu 

. einer Krankenfürsorgeeinrichtung eines öff,ent
lich...,rechtlichen Dienstgebers ;" 

b) § 121 Abs. 4 Z. 7 hat zu lauten: 
,,7. bei Selbstv,ersicherten nach § 16, sofern 

innel'halb von sechs Wochen 

a) nach dem Tod des Versicherten von dessen 
Angehörig>en (§ 123), 

b) nach Nichtigerklärung, Aufhebung oder 
Scheidung ,der Ehe mit dem Versicherten 
vom früheren Ehegatten, 

c) nach dem Ausscheiden des Versich,erten aus 
der Pflichtversicherung und übernahme 
einer Erwerbstätigkeit im Ausland von des
sen Angehörigen (§ 123) 

die Selbstversich:erung aufgenommen w,ir;d, d~e 
in Z. 1 bä.s 3 bezeichneten Zeiten, ,die der Versi
cherte zurückgeI.egt hat." 

6. a) § 122 Abs. 3 zweiter Halbsatz hat zu lau
ten: 

"tritt in dieser Zeit oder danach während der 
Zeit, für die Anspruch auf Leistungen aus dem 
Versicherungsfall der Mutterschaft besteht, der 
Versicherungsfall der Krankheit oder des Todes 
ein, gebühren die Leistungen aus diesem Versiche
rungsfall. " 

b) Im § 122 Abs. 4 letzter Satz ist der Aus
druck "Weiterversicherung" durch den Ausdruck 
~,Selbstversicherung" zu ersetzen. 

7. a) § 123 Abs. 4 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. seit der Vollendung des 18. Lebensjahres 

oder seit dem Ablauf des in Z. 1 genannten 
Zeitraumes 

a) infolge' Krankheit oder Gebrechen erwerbs
unfähig sind oder 

b) erwerbslos sind." 

b) Dem § 123 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Die Angehörigeneigenschaft besteht in den Fäl
len der Z. 2 lit. b längstens für die Dauer von 
12 Monaten ab den in Z. 2 genannten Zeit
punkten." 

8. § 124 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Bei den Selbstversicherten in der Kranken
versicherung, ausgenommen die im § 16 Abs. 2 
bezeichneten, ist die Leistungspflicht allgemein, 
soweit nicht für einzelne Leistungen eine längere 
Wartezeit vorgesehen ist, von der Erfüllung einer 
Wartezeit von drei Monaten unmittelbar vor 
Eintritt des Versicherungsfalles abhängig. Durch 
die Satzung kann die Wartezeit auf sechs Monate 
unmittelbar vor Bintritt des Versicherungsf,alles 
erweitert werden. Die Satzung kann ferner für 
Selbstversicherte auch den Kreis der Angehörigen 
einschränken, doch dürfen die Kinder (§ 123 
Abs. 2 Z. 2 bis 6) nicht ausgeschlossen werden. 

(2) Das Erfordernis der Erfüllung der Warte
zeit entfällt, wenn der Selbstversicherte in den 
unmittelbar vor Begiinn der Se1bstViersicherung 
vorangegangenen zwölf Monaten mindestens 
26 Wochen oder unmittelbar vorher mindestens 
sechs Wochen nach diesem Bundesgesetz oder 
nach dem Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetz in der Krankenversicher,ung 
pflichtversichert war oder für ihn eine An
spruchsberechtigung in einer solchen Kr,an
kenversicherung bestand; ist d~e Pflichtver
sicherung oder die darauf beruherude An
spruchs berechtigung infolge einer Aussperrung 
oder eines Streiks erloschen, entfällt ebenfalls 
das Erfordernis der Erfüllung der Wartezeit. Die 
Frist von zwölf Monaten verlängert sich um die 
Zeiten, während derer der aus der Pflichtversi
cherung ausgeschiedene Selbstversicherte 

1. auf Rechnung eines Versicherungsträgers 
Anstaltspflege erhielt oder auf Rechnung eines 
Versicherungsträgers in einem Genesungs-, Er
holungs- oder Kurheim . oder in einer 
Sonderkrankenanstalt untergebracht war oder 
Anspruch auf Pflegegebührenersatz gemäß § 131 
oder § 150 einem Versicherungsträger gegenüber 
hatte, 

2. Kranken- oder Wochengeld bezogen hat 
oder 

3. ordentlichen oder außerordentlichen Prä
senzdienst auf Grund der Bestimmungen des 
Wehrgesetzes geleistet hat, sofern diese Zeiren 
nicht schon die Pflichtversicherung nach § 8 
Abs. 1 Z. 1 lit. c begründet haben." 

Der bisherige Abs. 2erh:vlt die Bezeichnung 
Abs.3. 
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9. a) § 125 Abs. 3 zweiter Halbsatz hat zu 
lauten: 

. "der Hundertsatz kann einheitlich oder geson
dert für bestimmte Gruppen von Versicherten 
unter Bedachtnahme auf den Durchschnittswert 
der für die Beitragsbemessung heranzuziehenden 
Sonderzahlungen (§ 54 Abs. 1) festgesetzt wer
·den. " 

b) Im § 125 Abs. 4 ist der Ausdruck "Bei Wei
terversicherten (§ 16) und Selbstversicherten 
~§ 18)" ,durch den Ausdruck "Bei SeLbstversicher
ten (§ 16)" zu ersetzen. 

c) Dem § 125 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Abs. 1 gilt sinngemäß zur Ermittlung 
der Bemessungsgrundlage für die Barleistungen 
aus dem Versicherungsfall der Arbeitsunfähig
keit infolge Krankheit in den Fällen des § 58 a." 

10. § 132 zweiter Satz hat zu entfallen. 

11. a) Im § 132 b Abs. 1 ist der Ausdruck 
,,§ 118 a" durch den Ausdruck ,,§ 444 Abs. 5" 
. zu ersetzen. 

diese Leistung pesteht, gegenüber den unter
suchenden SteHen bei <der Durchführung der Ge
sundenuntersuchungen den Versicherten bzw . 
ihren Angehörigen (§ 123) gleichgestellt sind." 

12. Dem § 133 ist ein Abs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(5) Befindet sich ein Versicherter (Angehöri
ger) in Anstaltspflege, so besteht für diese Zeit 
kein Anspruch auf Leistungen der Krankenbe
handlung, soweit die entsprechenden Leistungen 
nach dem Krankenanstaltengesetz, BGBL Nr. 1/ 
1957, im Rahmen der Anstaltspflege zu ge
währen sind." 

13. Im § 139 Abs. 2 ist der Ausdruck "auf" 
durch den Ausdruck "bis auf" zu ersetzen. 

14. Im § 140 Z. 1 ist der Ausdruck ,,§ 143 
Abs. 1 Z. 1, 2 und 3 zweiter Halbsatz sowie 
Abs. 6" durch den Ausdruck ,,§ 143 Abs. 1 Z. 1, 
2, 3 zweiter Halbsatz und 4 sowie Abs. 6" und 
der Ausdruck "Leistungen der erweiterten Heil
fürsorge" durch Iden Ausdruck "Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit" zu ersetzen . 

,b) Dem § 132 bist ein Abs. 6 mit folgendem 15. Im § 143 Abs. 1 ist der 'Punkt am Schluß 
Wortlaut anzufügen: der Z. 3 du'rch einen Strichpunkt zu ersetzen; 

als Z. 4 ist anzufügen: 
,,(6) Die Träger der Krankenversicherung 

haben auch für Personen, für die nicht bereits 
auf Grund einer Pflichtversicherung oder einer 
freiwilligen Versicherung nach diesem oder einem 
:anderen Bundesgesetz ein Anspruch auf diese 
Leistung besteht, Gesundenuntersuchungen vor
zunehmen. Der Bund hat den tatsächlich ent
'standenen nachgJewiesenen Aufwand der Träg.er 
der Krankenversicherung an derartigen Unter
suchungskosten zu ersetzen und dem Haupt
verband zu überweisen. Wenn dies der Verwal-
1:ungsvereinfachung dient, kann der Ersatz des 
Bundes durch einen Pauschbetrag abgegolten wer
den, der vom Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini
'ster für Gesundheit und Umweltschutz unter Be
dachtnahme auf die Zahl der von den einzelnen 
Trägern der Krankenversicherung vorzunehmen
.den Untersuchungen und die durchschnittlichen 
Kosten der Untersuchungen festzusetzen ist. Der 
Hauptverband hat diesen Betrag auf die von dem 
genannten Personenkreis in Anspruch genomme
nen Träger der Krankenversicherung im Ver
hä�tnis der Inanspruchnahme durch diesen Per
sonenkreis aufzuteilen. Der somit auf den ein
zelnen Träger der Krankenversicherung entfal
lende Betrag hat bei der Anwendung des § 444 
Abs. 5 außer Betracht zu bleiben. Im übrigen 
'sind auf diese Gesundenuntersuchungen die Be
stimmungen der Abs. 2 bis 4 entsprechend mit 
der Maßgabe anzuwenden, daß die Personen, 
für die nicht bereits auf Grund einer Pflicht
-oder freiwilligen Versicherung ein Anspruch auf 

,,4. solange dem Versicherten ein übergangs
geld (§§ 199 oder 306) gewährt wird." 

16. a) Im § 148 Z. 2 erster und letzter Satz 
ist der Ausdruck "Verpflegskostenersätze" je
weils durch den Ausdruck "Pflegegebührener
sätze" zu ersetzen. 

b) § 148 Z. 3 hat zu lauten: 
,,3. Mit den vom Versicherungsträger gezahlten 

Pfleg.egebührenersätzen - bei Angehörigen des 
Versicherten auch mit dem vom Versicherten 
gemäß Z. 2 entrichteten Kostenbeitrag - sind 
alle Leistungen der Krankenanstalt mit Aus
nahme der im § 27 Abs. 2 des Krankenanstalten
gesetzes, BGBL Nr. 1/1957, angeführten Leistun
gen abgegolten." 

c) Im § 148 Z. 6 ist der Ausdruck "Ersatz 
der Verpflegskosten" durch den Ausdruck "Pflege
gebührenersätze" zu ersetzen. 

d) Im § 148 Z. 7 ist der Ausdruck "Verpflegs
kosten" jeweils durch den Ausdruck "Pflegege
bührenersätze" zu ersetzen. 

17. § 151 hat zu lauten: 

"H aus k r a n k e n p f 1 e g e 
§ 151. Ist eine ausreichende Pflege des Er

krankten durch einen Haushaltsangehörigen 
nicht möglich, so kann der Versicherungsträger 
Hauskrankenpflege gewähren. Die Hauskranken
pflege kann durch beizustellende Pflegepersonen, 
durch Leistung von Zuschüssen zu den Kosten' 
für die Pflegepersonen oder durch eine Kosten-
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beteiligung des Versicherungsträgers an Einrich
tungen von Gebietskörperschaften, die Haus
krankenpflege durch Pflegepersonen im Sinne des 
Bundesgesetzes betreffend die Regelung des 
Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-tech
nischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste, 
BGBI. Nr. i02/1961, betreiben, gewährt werden. 
Die Hauskrankenpflege kann auch gewährt. 
werden, wenn ein sonstiger wichtiger Grund 
dafür vorliegt." 

18. a) § 152 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Das Familiengeld ist in folgender Höhe 

zu gewähren: 
a) solange der Versicherte auf Grund gesetz

licher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von weniger als 
50 v. H. der vollen Geld- und Sachbezüge 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit 
hat, in der Höhe eines Drittels der Bemes
sungsgrundlage ; 

b) solange der Versicherte auf Grund gesetz
licher oder vertraglicher Bestimmungen 
Anspruch auf Fortbezug von 50 v. H. 
dieser Bezüge hat, in der Höhe eines 
Sechstels der Bemessungsgrundlage. 

Eine Erhöhung der Geld- und Sachbezüge, die 
nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit auf 
Grund gesetzlicher oder kollektivvertraglicher 
Regelungen eintritt, hat außer Betracht zu blei
ben. Ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit 
erhöht sich das Familiengeld nach lit. a auf 
40 v. H. der Bemessungsgrundlage für den Kalen
dertag, ab dem 183. Tag auf 50 v. H. der 
Bemessungsgrundlage. Das Familiengeld nach 
lit. b erhöht sich ab dem 43. Tag der Arbeits
unfähigkeit auf 20 v. H., ab dem 183. Tag auf 
25 v. H. der Bemessungsgrundlage. Hat der 
Versicherte mehr als einen Angehörigen, ist das 
Familiengeld für jeden weiteren für die Begrün
dung des Anspruches auf· diese Leistung nach 
Abs. 1 in Betracht kommenden Angehörigen 
um 5 v. H.der Bemessungsgrundlage zu erhö
hen. Der Gesamtbetrag des erhöhten Familien
geides darf in keinem Falle den Betrag des sonst 
gebührenden Krankeng,eldes übersteigen." 

b) § 152 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Versicherten, die wegen Fehlens von nad1 

Abs. 1 in Betracht kommenden· Angehörigen 
keinen Anspruch auf Familiengeld haben, ge
bührt für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer an 
Stelle des Familiengeldes ein Taggeld. Das Tag
geld' beträgt bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Abs. 2 lit. a 25 v. H., ab dem 43. Tag der 
Arbeitsunfähigkeit 30 v. H. der Bemessungs
grundlage, bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Abs. 2 lit. b 12,5 v. H., ab dem 43. Tag 

. der Arbeitsunfähigkeit 15 v. H. der Bemessungs-
grundlage." 

19. Im § 153 Abs. 3 erster Satz ist der Aus
druck ,,(Verbände)" durch Iden Ausdruck ,,(des 
Hauptver.bandes)" zu 'ersetzen. 

20. § 154 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
"Bei VerstümmeLungen, ViCrunstaltungen und kör
perlichen Gebrechen, welche die Gesundheit, die 
Arbeitsfähigkeit oder die Fähigkeit, für die 
lebenswichtigen persönlichen Bedürfnisse zu sor
gen, wesentlich beeinträchti~en, kann die Satzung 
Zuschüsse für die Anschaffung der notwendigen 
Hilfsmittel vorsehen, soweit nicht ein Anspruch 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung (§ 202), 
eine Leistungsverpflichtung aus der gesetzlichen 
Pensionsversicherung im Rahmen der medizini
schen Maßnahmen der Rehabilitation (§ 302 
Abs. 1 Z. 2) oder ein gleichartiger Anspruch nach 
d,em Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, nach 
dem Heeresversorgungsgesetz, nach dem Opfer
fürsorgegesetz, nach dem Bundesgesetz über die 
Gewährung von Hilfeleistungen an Opfer von 
Verbrechen, nach dem Impfschadengesetz oder 
nach dem Strafvollzugsgesetz besteht." 

21. Die üherschrift des 6. Unterabschnittes 
im Absdmitt II des Zweiten Teiles hat zu lauten: 

"Maßnahmen zur Festigung der Gesundheit; 
Krankheitsverhütung" 

22. § 155 hat zu lauten: 

"M a ß nah m end e r K r a n k e n v e r
sicherungsträger zur Festigung 

der Gesundhdt 

§ 155. (1) Die Krankenversicherungsträger 
können unter Berücksichtigung des Fortschrittes 
der med~zill'i'schen Wissenschaft sowie unter Be
dachtnahme auf ihre finanzielle Leistungsfähig
keit neben der oder im Anschluß an die Kran
kenbehandlung geeignete Maßnahmen zur Festi
gung der Gesundheit gewähren. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 
kommen insbesondere in Frage 

1. Fürsorge für Genesende (z .. B. durch Unter
bril.1gung in einem Genesungsheim); 

2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 

3. Landaufenthalt sowie Aufenthalt in Kur:; 
orten bzw. Kuranstalten; 

4. Unterbringung in Krankenanstalten, die 
vorwiegend der Rehabilitation dienen; 

5. übernahme der Reisekosten für die unter 
Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) In der Satzung kann für den Fall der 
Gewährung von Maßnahmen zur Festigung der 
Gesundheit unter Bedachtnahme auf eine ökono
mische Gewährung dieser Leistungen bestimmt 
werden, . ob und in welcher Höhe Versicherte 
eine Zuzahlung zu leisten haben. Die Zuzahlung 
kann im vorhiLein vorgeschrieben weroen, wenn 
es der Verwaltungsvereinfachung dient. 

(4) Die Maßnahmen zur Festigung der Ges:und
heit können auch durch Gewäh!,ung von, Zu
schüssen für Landaufenthalt und Aufenthalt in 
Kurorten bzw. Kura.nstalten erbracht werden. 
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(5) Die Vorschriften· über Familien- und Tag
geld (§ 152) sind bei Unterbringung in Gene
sungs-, Erholungs~ oder Kurheimenentsprechend 
anzuwenden." 

b) § 16.4 Abs.1 Z. 2 hat zu lauten: 
,,2. sonstigen weiblichen Versicherten em

schließlich der im § 124 Abs. 2 bezeichneten 
Personen im Ausmaß von 2 000 S," 

23. Im § 158 Abs. 2 ist der Ausdru~ "Weiter- Artikel III 
versicherte und Selbstversicherte nach § 18" 
durch den Ausdruck "Selbstversicherte (§ 16)" Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
zu ersetzen. der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 

wird in seinem Dritten Teil geändert wie folgt: 

24. a) § 162 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Das Wochengeld gebührt den nach § 4 Abs. 3 
den Dienstnehmern Gleichgestellten und den 
nach§ 8 Abs. 1 Z. 4 lit. abis c teilver
sicherten Personen in der Höhe >des täglichen 
Krankengeldes, anderen weiblichen Versicherten 
inder Höhe des auf den Kalendertag entfallen
den Teiles des durchschnittlichen in den letzten 
13 Wochen (bei Versicherten, deren Arbeitsver
dienst nach Kalendermonaten bemessen oder ab
gerechnet wird, in den letzten drei Kalender
monaten) gebührenden Arbeitsverdienstes, ver
mindert um die gesetzlichen Abzüge; die auf 
diesen Zeitraum entfallenden Sonderzahlungen 
sind nach Maßgabe des Abs. 4 zu berü~sichti
gen." 

b ) Nach dem § 162 Abs. 3 ist ein Abs. 4 mit 
. folgendem Wortlaut einzufügen: 

1. § 172 hat zu lauten: 

"A u f gab e n 

§ 172. (1) Die Unfallversicherung trifft Vor
sorge für die Verhütung von Arbeitsunfällen 
und BerUfskrankheiten, für die erste Hilfelei
stung bei Arbeitsunfällen sowie für die Unfall
heilbehandlung, die Rehabilitation von Versehr
ten und die Entsd1ädigung nach Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten. 

(2) Die Rehabilitation umfaßt die im Rahmen 
der UnfaHheilbehandlung vorgesehenen medizi
nischen Maßnahmen, berufliche Maßnahmen 
und, soweit dies zu ihrer Ergänzung erforderlich 
ist, soziale Maßnahmen mit dem Ziel, Versehrte 
bis zu einem solchen Grad ihrer Leistungsfähig
keit wieder herzustellen, der sie in die Lage ver
setzt, im beruflichen llnd wirtschaftlichen Leben 
und in der Gemeinschaft einen ihnen angemes
senen Platz möglichst dauernd einnehmen zu 
können." 

,,(4) Die auf die letzten 13 Wochen bzw. auf 
die letzten drei Kalendermonate entfallenden 
Sonderzahlun,gen sind bei ,der Bemessung ,des 
Wochengeldes in der Weise zu berü~sichtigen, 2, a) § 173 Z. 1 lit. c hat zu lauten: 
daß der nach Abs. 3 ermittelte Netto-Arbeits- "c) berufliche und soziale Maßnahmen der 
verdienst um einen durch die Satzung des Ver- Rehabilitation (§§ 198 bis 201);" 
sicherungsträgers allgemein festzusetzenden b) § 173 Z: 1 Ut. e hat zu lauten: 
Hundertsatz erhöht wird; der Hundertsatz kann 
einheitlich oder gesondert für bestimmte Grup- "e) Versehrtenrente und Pflegegeld (§§ 203 bis 

210);" pen von Versicherten unter Bedachtnahme auf 
den Durchschnittswert der Sonderzahlungen fest- c) § 173 Z. 1 lit. f hat zu lauten: 
gesetzt werden. Werden jedoch die Sonderzah- "f) übergangs rente und übergangsbetrag 
lungen auf Grund einer Festsetzung gemäß § 54 (§ 211);" . 
Abs. 2 mit einem einheitlichen Hundertsatz der 3. a) Im § 175 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdru~ 
allgemeinen Beitragsgrundlage der Berechnung "zum Zwe~ der Inanspruchnahme ärztlicher 
des Sonderbeitrages zugrunde gelegt, so ist der Hilfe (§ 135) oder Zahnbehandlung (§ 153)" 
Netto-Arbeitsverdienst um den gleichen Hun- durch den Ausdru~ "zum Zwe~ der Inanspruch
dertsatz zu erhöhen, der der Berechnung des nahme ä~ztlicher Hilfe (§ 135), Zahnbehandlung 
Sonderbeitrages zugrunde gelegt worden ist." (§ 153) oder der Durchführung einer Gesunden-

e) Der bisherige § 162 Abs. 4 erhält die Be-' untersuchung (§ 132 b)" zu ersetzen. 
zeichnung Abs. 5. In diesem Absatz ist der Aus- b) Dem § 175 Abs. 2 sind eine Z. 7, 8 und 9 
dru~ "Weiterversicherte, Selbstversicherte nach mit folgen/dem Wont!aut anzufügen: 
§ 18" durch den Ausdru~ "Selbstversichert'e 

,,7.' auf einem Weg von der Arbeits- oder Aus(§ 16)" zu ersetzen. 
bildungsstätte, den der Versicherte zurü~legt, 

25. a) § 164 Abs. 1 Z. 1 erster Halbsatz 'hat um während der Mittagspause in der Nähe der 
zu lauten: Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder in seiner 

Wohnung eine Mahlzeit einzunehmen und an
"weiblichen Versicherten, die Anspruch auf schltießend auf dem Weg zurü~ zur Arbeits- oder 
Wochengeld haben, Selbstversicherten nach § 16 Ausbildungsstätte; 
mit Ausnahme der im § 124 Abs. 2 bezeichneten 
Personen und für Angehörige im Ausmaß von 8. auf einem mit der unbaren überweisung des 
1000 S;" Entgelts zusammenhängenden Weg von der Ar-

388 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 37 von 64

www.parlament.gv.at



38 388 der Beilagen 

beits- oder Ausbildungsstätte oder der Wohnung 
zu einem Geldinstitut zum Zweck der Behebung 
des Entgelts und anschließend auf dem Weg zu
rück zur Arbeits- oder Ausbildungsstätte oder 
zur Wohnung; 

9. auf einem Weg zur oder von der Arbeits
oder Ausbildungsstätte, der im Rahmen einer 
Fahrgemeinschaft von Betriebsangehörigen oder 
Versicherten zurückgelegt worden äst, die sich auf 
einem in der Z. 1 genannten Weg befinden;" 

c) § 175 Abs. 4 und 5 haben zu lauten: 
,,(4) In der Unfallversicherung gemäß § 8 

Abs. 1 Z. 3 lit. hund i sind Arbeitsunfälle Un
fälle, die sich im örtlichen, zeitlichen und ursäch
lichen Zusammenhang mit der die Versicherung 
begründenden SdlUl(Universitäts)aushildung er
eignen. Abs. 2 Z. 1, 5 und 6 sowie Abs. 6 sind 
entsprechend anzuwenden. 

(5) In der Unfallversicherung gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. hund i gelten als Arbeitsunfälle auch 
Unfälle, die sich ereignen: 

1. bei der Teilnahme an Schulveranstaltungen 
im Sinne der §§ 1 und 2 der Verordnung des 
Bundesministers für Unterricht und Kunst, BGBl. 
Nr. 369/1974, sowie ,an gleichartig.en Schulveran
staltungen an anderen vom Geltungsbereich der 
Zlitierten Verordnung nicht erfaßten Sd1Ularten; 

2. bei der Ausübung einer im Rahmen des 
Lehrplanes bzw. der Studienordnung vorgeschrie
benen oder üblichen praktischen TätJigkeit." 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung 
Abs.6. 

4. a) § 176 Abs. 1 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. als Teilnehmer der Betriebs(Gruppen-, 
Betr-iebshaupt)versammlung sowie der Jugend
versammlung oder als Mitglied des Betriebs
rates (Jugendvertrauensrates) sowie als Mitglied 
eines Wahlvorstandes im Sinne des Arbeitsver
fassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1974, oder des 
Landarbeitsgesetzes, BGBl. Nr. 140/1948, ferner 
als in demselben Betrieb Beschäftigter bei der Mit
wirkung an der Besorgung von Aufgaben des 
Betriebsrates (Jugendvertrauensrates:) im Auf
trag oder über Ersuchen eines Mitgliedes des 
Betriebsrates (Jugendvertrauensrates); das gleiche 
gilt sinngemäß bei gemäß § 1 Abs. 2 Z. 3 des 
Arbeitsverfassungsgesetzes vom Geltungsbereich 
der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ausge
nommenen Arbeitsverhältnissen im Rahmen der 
auf sie anzuwendenden Vorschriften über die 
Personalvertretung ;" 

b) § 176 Abs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. beim Besuch beruflicher Schulungs(Fort

bildungs)kurse, soweit dieser Besuch geeignet ist, 
das berufLiche Fortkommen des Versicherten zu 
fördern, ferner bei der Teilnahme an Lehrab
schlußprüfungen sowie an beruflichen Wettbe-

werbsveranstaltungen einer Interessenvertretung 
der Dienstnehmer oder der Dienstgeber;" 

c) Im § 176 Abs. 1 ist der Punkt am Ende der 
Z. 9 durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 10 und 11 sind anzufügen: 

,,10. bei Tätigkeiten im Rahmen der Schüler
mitverwaltung bzw. der Schulgemeinschaftsaus
schüsse im Sinne der §§ 58, 59, 64 und 65 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974; 

11. bei Tätigkeiten in den Organen der öster
reichischen Hochschülerschaft im Sinne des Hoch
schülerschaftsgesetzes 1973, BGBl. Nr. 309." 

d) Im § 176 Abs. 4 ist der Ausdruck "Abs. 4'· 
durch den Ausdruck "Abs. 6" zu ersetzen. 

5. Der bisherige Inhalt des.§ 177 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 und 3 sind anzru
fügen: 

,,(2) Eine Krankheit, die ihrer Art nach nicht 
in' Anlage 1 zu diesem Bundesgesetz enthalten 
ist, gilt im Einzelfall als Berufskrankheit, wenn 
der Träger der Unfallversicherung auf Grund ge
sicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse fest
stellt, daß diese Krankheit ausschließlich oder 
überwiegend durch die Verwendung schädigender 
Stoffe oder Strahlen bei einer vom Versicherten 
ausgeübten Beschäftigung entstanden ist; diese 
Feststellung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Zu
stimmung des Bundesministers für soziale Ver
waltung. 

(3) In der Unfallversicherung der gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i Teilversicherten stehen 
die Schul(Universitäts)ausbildung (§ 175 Abs. 4) 
und die in § 175 Abs. 5 und § 176 Abs. 1 Z. 10 
und 11 angeführten Tätigkeiten einer Beschäfti
gung im Sinne der Abs. 1 und 2 gleich." 

5 a. § 181 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für ,die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a 
Teilve~icherten, :die selbstäl1idi.g Erwerbstätige 
sind, gilt als Bemessungsgrundlag.e ein Betrag 
von 54 698,- S im Kalenderjahr. Für die gemäß 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 1it. bund d Teilversicherten 
gilt als Bemessungsgrul1idlage ein Betrag von 
27 349,- S im Kalenderjahr. An !die Stelle der 
Beträg·e von 54698,- Sund 27 349,- S treten 
ab 1. Jänner eines jeden Jahres die unter Be
,dach,tnahme auf § 108 i mit dem jeweiligen 
Anpassungsfaktor (§ 108 :f) vervielfachten Be
träge. Hat ein Igemäß § 8 Abs. .1 Z. 3 lit. a 
Teilversicherter Idie Höherversicherung gemäß 
§ 20 Abs.·l in Anspruch ,genommen, so erhöht 
sich ,die Bemessungsgrundlage um ,die der Bei
tragszahlung gemäß § 77 Abs. 4 zugrunde geleg
ten Beträge." 

6. Im § 181 a Abs. 2 hat der zweite Satz zu 
lauten: 
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" Wenn der Versicherungsfall in Ausübung der 
den Mitgliedern der im § 176 Abs. 1 Z. 7 ge
nannten Körperschaften (Vereinigungen) oblie
genden Pflichten eingetreten ist, ist bei Bestehen 
einer Höherversicherung nach § 20 Abs. 2 der 
Summe der jeweils in Betracht kommenden Be
messungs grundlagen nach den §§ 178 bis 181 
der 5ich nach § 181 Abs. 1 zweiter Satz jeweils er
gebende Betrag unter Bedachtnahme auf § 178 
Abs. 2 hinzuzurechnen. " 

7. Nach § 181 a ist ein § 181 b mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"B e m e s s u n g s g run dia gei n der U n
fall ver s ich e run g g e m ä ß § 8 A b s. 1 

Z. 3 I i t. h und i 

§ 181 b. Für die gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h 
und i in der Unfallversicherung Teilversicherten 
gilt als Bemessungsgrundlage für Barleistungen, 

a) die nach Vollendung des 15., aber vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres gebühren, 
ein Betrag von S 27 349,-; 

b) die nach Vollendung des 18., aber vor 
Vollendung des 24. Lebensjahres gebühren, 
ein Betrag von S 36466,-; 

c) die nach Vollendung des 24. Lebensjahres 
gebühren, ein Betrag von S 54 698,-. 

An die Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf 
§ 108 i mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor 
(§ 108 f) vervielfachten Beträge. Die Bemessungs
grundlage nach § 180 hat für die gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i in der Unfallversicherung 
Teilvenicherten außer Betracht zu bleiben." 

8. Im § 182 ist der Ausdruck ,,§§ 179 bis 181 a" 
durch den Ausdruck ,,§§ 179 bis 181 b" zu er
setzen. 

9. § 191 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Anspruch auf Unfallheilbehandlung be
steht, wenn und soweit der Versehrte ruicht auf 
die entsprechenden L~istungen aus einer gesetz
lichen Krankenversicherung Anspruch hat bzw. 
für ihn kein solcher Anspruch besteht." 

10. § 192 hat zu lauten: 

"U n fall h e i1 b eh an d I u n g für sei b
s t ä n d i gEr wer b s t ä t i g e, der e n m i t
versicherte Angehörige sowie für 

S c hü I e run d S t u den t e n 

§ 192. Die nach § 7 Z. 2 lit. b teilversicherten 
Zwischenmeister (Stückmeister), die nach § 7 Z. 3 
lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, die 
nach den §§ 8 und 19 Unfallversicherten, die 
selbständig erwerbstätig sind, sowie tihre im Be
tDieb tätigen gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. b bzw. 
§ 19 Abs. 1 Z. 2 versicherten Angehörigen, ferner 
die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i teilver
sicherten Schüler und Studenten erhalten die 

Heilbehandlung nach § 191 erst vom Beginn des 
dritten Monates nach dem Bintritt des Versiche
rungsfalles an. Der Träger der Unfallversicherung 
kann unter Bedachtnahme auf seine finanzielle 
Leistungsf~htigkeit durch die Satzung bestimmen. 
ob, unter welchen Voraussetzungen und inwie
weit schon von einem früheren Zeitpunkt an 
Heilbehandlung nach § 191 oder an deren Stelle 
Geldleistungen zu gewähren sind." 

11. § 195 hat zu lauten: 

"F ami I ~ e n- und Tag gel d bei G e w ä h
rung von Anstaltspflege 

§ 195. (1) Gewährt der Träger der Unfallver
sicherung als Unfallheilbehandlung Pflege in einer 
Kranken-, Kur- oder sonslligen Anstalt oder ge
währt ein Träger der Krankenversicherung An
staltspflege wegen der Folgen eines Arbeitsunfalles 
oder wegen einer Berufskrankheit, so gebührt 
dem Versehrten Familiengeld für seine Angehö
nigen (§ 123 Abs. 2, 4 und 7) bzw. Taggeld nach 
Maßgahe der Abs. 2 bi5 6. Das Familiengeld kann 
unmittelbar den Angehörigen ausgezahlt werden. 

(2) Das tägliche Familiengeld beträgt für einen 
Angehöl'igen 1,6 v. H., für jeden weiteren An
gehörigen 0,4 v. H., zusammen jedoch nicht mehr 
als 2,8 v. H. eines Zwölftels der Bemessungs
grundlage. 

(3) Besteht wegen Fehlens von in Betracht 
kommenden Familienangehörigen kein Anspruch 
auf Familiengeld, so gebührt T:;tggeld in der Höhe 
von 1 v. H. eines Zwölftels der Bemessungsgrund
lage. 

( 4) Ramilienge1d bzw. Tagg,eld gebühren nicht, 
wenn und solange der Versehrte mehr als 50 v. 
H. der vollen Geld- und Sachbezüge (§ 49 Abs. 1) 
vor dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit weiter 
bezieht. Bezieht der Versehrte 50 v. H. der vollen 
Geld- und Sachbezüge weiter, gebührt Familien
geld bzw. Taggeld zur Hälfte. Eine Erhöhung der 
Geld- und Sachbezüge, die nach dem Beginn der 
Arbeitsunfähigkeit auf Grund gesetzLicher oder 
kollektivvertraglicher Regelungen eintritt; hat 
außer Betracht zu bleiben. 

(5) Bei Versehrten, die nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes krankenversichert und vom 
Anspruch auf Krankengeld nicht ausgeschlossen 
(§ 138 Abs. 2) sind, fällt das Familiengeld bzw. 
das Traggeld mit Beginn der 27 . Woche nach 
Eintritt des Versicherungsfalles an. 

(6) Trifft der Bezug von Familien(Tag)geld aus 
einer gesetzlichen Krankenversicherung mit einem 
Anspruch auf Familiengeld bzw. Taggeld 
zusammen, so ruht dieser Anspruch in der Höhe 
des Bezuges von Familien(Tag)geld aus der 
Krankenversicherung; hiebei ist einem solchen 
Bezug die Zeit, für die gemäß § 138 Abs. 1 
Anspruch auf Krankengeld nicht besteht, gleid1-
zuhalten. 
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(7) Die in der Unfallversicherung gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i Teilversicherten sind vom 
Anspruch auf Familien- und Taggeld ausge
schlossen~ " 

12.§ 198 hat zu lauten: 

"B e ru f I ich e Maß nah m end e r R e
habilitation 

§ 198. (1) Durch die beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation soll der Versehrte in die Lage 
versetzt werden, seinen früheren oder, wenn dies 
nicht möglich ist, einen neuen Beruf auszuüben. 

(2) Die beruflichen Maßnahmen der Rehabili
tation umfassen insbesondere: 

1. die berufliche Ausbildung' zur Wieder
gewinnung oder Erhöhung der Erwerbsfähigkeit 
und, insoweit der Versehrte durch den Arbeits
unfall oder die Berufskrankheit in der Ausübung 
seines Berufes oder eines Berufes, der ihm zuge
mutet werden kann, wesentlich beeinträchtigt ist, 
die Ausbildung für einen neuen Beruf. Die 
berufliche AusbiLdung wi1'1d so lange gewährt, a,ls 
durch sie Idie Erreichung des angestrebten Zieles 
(§ 172) zu erwarten ist; 

2. die Gewährung. von Zuschüssen, Darlehen 
und/oder sonstigen Hilfsmaßnahmen zur Ermög
lichung der Fortsetzung der Erwerbstätigkeit; 

3. die Hilfe zur Erlangung einer Arbeitsstelle 
oder einer anderen Erwerbsmöglichkeit. 

(3) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 3 Z. 3 
kann der Unfallversicherungstr~ger 

1. einem Versehrten, der eine Arbeitsstelle 
angenommen hat, in der er das volle Entgelt erst 
nach Erlangung der erforderlichen Fertigkeit 
erreichen kann, für die übergangszeit, längstens 
aber für vier Jahre, einen Zuschuß bis zum 
vollen Entgelt gewähren; 

2. einem Versehrten Zuschüsse und/oder Dar
lehen zur Beschaffung ,von Arbeitskleidung oder 
einer Arbeitsausrüstung gewähren; 

3. 'dem Dienstgeber ,eines Versehrten, der eine 
Arbeitsstelle angenommen hat, in der er seine 
volle Leistungsfähigkeit erst nach Erlangung der 
erforderlichen Fertigkeit erreichen kann, für die 
übergangszeit, längstens aber für vier Jahre, 
wenn er dem Versehrten· das' betriebsübliche 
Entgelt zahlt, einen Zuschuß gewähren. 

(4) Bei der Durchführung der Maßnah~en der 
beruflichen RehabilitaTion hat der Träger :der 
Unfallversicherung, soweit er die Durchführung 
dieser Maßnahmen nicht nach § 200 überträgt, 
mit den zuständigen Dienststellen der Arbeits
marktverwaltung zusammenzuarbeiten." 

13. § 199 hat zu lauten: 

"ü b erg a n g s gel d 

§ 199. (1) Der Unfallversicherungsträger hat 
dem Versehrten für ,die Dauer einer Aushildlllng 

gemäß § 198 Abs. 2 Z. ,I ein übergangs geld zu 
leisten .. 

(2) Das übergangs geld gebührt im Ausmaß VOn 
60 v. H. der Bemessungsgrundlage. Es ist für die 
Angehörigen von Versehrten (§ 123) zu erhöhen, 
und zwar für den Ehegatten um 10 v. H. und für 
jeden sonstigen Angehörigen um 5 v. H.· der 
Bemessungsgrun·dLage. Das Ges·amtausmaß des 
erhöhten überlgangsgeLdes ,darf die Bemes
sungsgrundLaige nicht übersteigen. Es gebührt 
monatlich in der Höhe eines Vierzehntels cLes 
Jahresbetrages ,gerundet auf vol1e Schilling. 

(3) Auf das überg:mgsgeld sind ein dem Ver
sehrten gebührendes Erwerbseinkommen im 
Sinne des § 94. Abs. 2, eine sonst gebührende 
Geldleistung aus der Unfallversicherung bzw. 
eine Barleistung nach. dem Arbeitsmarkt
förderungsgesetz anzurechnen. 

(4) Während der Dauer "einer Ausbildung gemäß 
§ 198 Abs. 2 Z. 1 kann der Unfallversicherungs
träger neben dem übergangsgeld dem Versehrten 
einen Beitrag zu ,den Kosten des Unterhaltes für 
ihn und seine Angehörigen (§ 123) leisten, soweit 
billigerweise anzunehmen ist, daß der Versehrte 
die Kosten der bisherigen Lebensführung aus 
einem anderen Einkommen ~icht decken kann." 

14. § 200 hat zu lauten: 

"ü be r t rag u n g' cl erD u r c hf ü h run g 
von b e ru fl ich e n M a ßn a hm end e r 

Rehabilitation 
§ 200. (1) Der Unfallversicherungsträger kann 

die Durchführung von. beruflichen Maßnahmen 
der Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeits
marktverwaltung übertragen. Er hat der Dienst
stelle der Arheitsmarktverwaltung die. ausge
wiesenen tatsächlichen Kosten soweit zu ersetzen, 
als sie über das hinausgehen, W<l!S diese Dienst
stelle an arbeitsmarktpolitischen För.clerungs
maßnahmen gewährt hätte, wäre ein Begehren 
auf derartige Maßnahmen gestellt worden. 

(2) Der UnfaLlversicherungsti:"äger und die 
Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung kön
nen zur Abgeltung der Ersatzansprüche unter 
Bedachtnahme auf die Zahl ,der in Betracht kom
menden Fälle und auf die Höhe der durch
schnittlichen ~osten der in diesen Fällen gewähr
ten beruflichen Maßnahmen ,der Rehabilitation 
die' Zahlung jährlicher Pauschbeträge vereIn
baren." 

15. § 201 hat zu lauten: 
"S 0 z i ale Maß nah m ,e n" der Reh a b i- . 
. l:itation 

§ 201. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfa.ssen solche Leistungen, ,die über 
die Unfallheilbehandlungund die beruflichen 
Maßnahmen der R,ehabilitation hinaus geeignet 
sind, zur Erreichung des im § 172 angeStrebten 
Zieles beizutragen. '. 
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(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger unter Bedacht
nahme auf die wirtschaftlichen VerhäItni~se des 
Versehrten insbesondere gewähren: 

1. einem Versehrten einen Zuschuß und/oder 
ein Darlehen zur Adaptierung der von ihm be
wohnten oder zu bewohnenden Räumlichkeiten, 
durch die ihm deren Benutzung erleichtert oder 
ermöglicht wird; 

2. einem Versehrten, dem auf Grund seiner 
Behinderung die Benützung eines öffentlichen 
Verkehrsmittels nicht zumutbar ist, 

a)' einen Zuschuß zu den Kosten für die Er
langung der Lenkerbefugnis, 

b) einen Zuschuß und/oder ein Darlehen zum 
Ankauf bzw. zur Adaptierung eines Per
sonenkraftwagens. 

(3) Als Maßnahme im Sinne des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger auch den Versehr
tensport, wenn er in Gruppen und unter ärzt
licher Betreuung ausgeübt wir,d, durch die Ge
währung von Zuschüssen an die in Betracht 
kommenden Einrichtungen gegen Nachweis der 
widmungsgemäßen V~rwendung fÖl1dern. 

(4) Als Maßnahme im Sinne ,des Abs. 1 kann 
der Unfallversicherungsträger übel1dies durch die 
Gewährung von Zuschüssen an die in Betracht 
kommenden Eint:ichtungen einer Gemeinde, einer 
Gebietskörperschaft, eines Landesarbeitsamtes, 
eines Landesinvalidenamtes, eines Sozialversiche
rungsträgers sowie einer gesetzlichen beruflichen 
Vertretung der Dienstgeber und Dienstnehmer 
die Beschäftigung des Versehrten in einer ge
schützten Werkstätte bzw. in einer Einrichtung 
der Beschäftigungstherapie fördern." 

16. Nach § 201 ist ein § 201 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Z u s tim m u n g zur Ein 1 e i tun g von 
Maßnahmen der Rehabilitation 

des Unfallverslicherungsträgen 

§ 201 a. Die Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitation des Unfallversicherungsträgers 
bedarf der Zustimmung des Versehrten. Vor 
dessen Entscheidung ist der Versehrte vom Ver
sicherungsträger über das Ziel und die Möglich
keiten der Rehabilitation nachweislich in geeig
neter Weise zu informieren und zu beraten. Der 
Versehrte hat bei der Durchführung der Maß
nahmen der Rehabilitation entsprechend mit
zuwirken." 

17. Der bisherige Inhalt des § 203 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) Wegen Arbeitsunfällen der gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i in der Unfallversiche
rung Teilversicherten sowie wegen einer Berufs
krankheit im Sinne ,des § 177 Abs. 2 und 3 besteht 
nur ,dann Anspruch ,auf Versehrtenrente, wenn die 

dadurch bewirkte' Minderung der Erwerbsfähig
keit über drei Monate nach dem Eintritt des' 
Versicherungsfalles hinaus mindestens 50 v. H .. 
beträgt." 

18. § 204 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Bei den in der Unfallversicherung gemä~ 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i Teilversicherten 
fällt die Versehrtenrente mit dem Zeitpunkt 
an, in dem der Schulbesuch voraussichtlich abge
schlossen gewesen und der Eintritt in das Er
werbsleben erfolgt wäre." 

Der bisherige Abs. 4 erhält die Bezeichnung: 
Abs.5. 

19. Nach § 205 a ist ein § 206 mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"P f 1 e g e gel d 
§ 206. Den nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 

teilversicherten Schülern und Studenten, die in-· 
folge eines Arbeitsunfalles oder einer Berufs
krankheit derart hilflos sind, daß sie ständiger 
Wartung und Hilfe bedürfen, gebührt ab dem 
Tage nach Abschluß der Heilbehandlung bis zu 
dem im § 204 Abs. 4 bestimmten Zeitpunkt ein 
Pflegegeld im Ausmaß des jeweiligen Mindest
betrages für den HilfIosenzuschuß zu Leistungen 
aus der Pensionsversicherung. Die Bestimmung 
des § 105 a Abs. 3 gilt für das Pflegegeld ent
sprechend." 

20. § 207 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Schwerversehrten wird für jedes Kind' 

(§ 252) ein Kinderzuschuß im Ausmaß von 
10 v. H. der Versehrtenrente ohne Hilflosen
zuschuß gewährt. Der sich aus der Summe von 
Versehrtenrente und Zusatzrente (§ 205 a) er
gebende Betrag des Kinderzuschusses ,darf den 
Betrag von 1 050 S nicht übersteigen. Die Rente' 
und die Kinderzuschüsse dürfen zusammen die 
Bemessungsgrundlage nicht übersteigen." 

21. § 209 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Nach Ablauf des dieser Vergütung zugrunde 
gelegten Zeitraumes ist auf Antrag unter den 
Voraussetzungen des § 203 die entsprechende 
Versehrtenrente zu gewähren, und zwar ab· 
dem auf den Ablauf ,dieses Zeitraumes folgenden 
Tag, wenn der Antrag innerhalb von zwei 
Jahren gestellt wird, ansonsten ab dem Tag 
der Antragstellung." 

22. a) Im § 210 Abs. 1 erster Satz ist nach dem 
Ausdruck ,,20 v. H." der Ausdruck ,,(bei den nadl 
§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i teilversidlerten 
Schülern und Studenten 50 v. H.)" einzufügen. 

b) § 210 Abs. 1 lit. e hat zu lauten: 

"e) Schäden, für die nach Maßgabe des Impf
schadengesetzes, BGBI. Nr. 371/1973, Ent
schädigung zu leisten ist," 

Die bisherige lit. e erhält die. Bezeichnung lit. f. 
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23. § 211 hat zu lauten: 2. § 222 Abs. 3 hat zu lauten: 

"ü b erg a n g s ren t e ~n d übe r.g an g s- ,,(3) Die ,Pen:sionsversicherungsträger treffen 
be t ra g ü~erdies Maßnahmen der Rehabilitation (§ 301); 

§ 211. (1) Versicherten, für die bei der Fort- sie können Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge 
setzung 'ihrer bisherigen Beschäftigung die Gefahr treffen. Nach Maßgabe des § 73 haben sie Bei
besteht, daß e1ne Berufskrankheit entsteht oder träge Zur Krankenversicherung der Pensionisten 
sich verschlechtert, kann, um ihnen den über- zu entrichten bzw. den Aufwand für diese Kran
gang zu einer anderen Erwerbstätigkeit, der sie kenversicherung zu tragen." 
dieser Gefahr. nicht aussetzt, zu ermöglichen und 3. a) Im § 227 Z. i letzter Halbsatz ist der 
eine hiedurch verursachte Minderung des Ver- Ausdruck "Schuljahr" durch den Ausdruck 
dienstes oder sonstige wirtschaftLiche Benach- "Schul(Studien)jahr" zu ersetzen. 
teiligung auszugleichen, längstens für zwei Jahre 
eine übergangsrente bis zur Höhe der Vollrente b) Im § 227 ist der Punkt am Schluß der 
gewährt werden. An Stelle dieser zeitlichen Rente Z. 9 durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als 
kann eindern einzelnen Fall angemesserier über- Z. 10 ist anzufügen: 
gangsbetrag gewährt wer:den, der höchstens den ,,10. in dem Zweig der Pensionsversicherung, 
Betrag der Jahresvollrente erreichen darf. Der in dem die letzte vorangegangene Beitragszeit 
übergangsbetrag kann auch ün Teilbeträgen aus- vorliegt, Zeiten, während derer der Versicherte 
gezahlt werden. Übergangsge1d gemäß § 199 bzw. § 306 bezog." 

(2) Eine allfällige Versehrtenrente gebührt 4. a) § 229 Abs. 3 erster Satz zweiter Halb-
neben der übergangs~ente. satz hat zu lauten: 

(3) In den Fällen des Abs. 1 können außerdem "die sich hienach ergebende Versicherungszeit 
berufliche und soziale Maßnahmen der Reha- vermindert sich um acht beziehungsweise s,ieben 
bilitation gewährt werden. Die §§ 198 bis 201 a beziehungsweise sechs Zwölf tel der Dauer anderer 
sind entsprechend anzuwenden." ch ch d Versi erungszeiten na diesem 0 er einem 

24. Dem § 212 ist ein Abs. 3 mit folgendem anderen Bundesgesetz aus dem Zeitraum vor 
Wortlaut anzufügen: dem 1. Jänner 1939." 

,,(3) Die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit.h und i b) § 229 Abs. 3 dritter Satz hat zu lauten: 
teilversicherten Schüler und Studenten erhalten 
als einmalige Leistung .ein Versehrtengeld, wenn "Ein Rest von weniger als 12 Kalendermonaten 
die Folgen eines Arbeitsunfalles oder einer Be- der Ausübung einer derartigen Erwerbstätigkeit 
rufskrankheitüber drei Monate nach dem Ein- wird inder Weise berücksichtigt, daß für jeden 
t · d V'ch f 11 h' . M' d restlichen Monat ein Zwölftd der für ein volles fltt es erst erungs a es maus eme m e-
rung der Erwerl;>sfähigkeit von mindestens 20 v. H.Kalenderjahr anzurechnenden Monate an Ersatz-
verursachen. Dieses Versehrtengeld wird nach zeit als erworben gilt." 
dem Grad der nach Abschluß der Heilbehandlung 5. § 235 Abs. 3 lit. a hat zu lauten: 
bestehenden Minderung der Erwerbsfähigkeit be- "a) der Versicherungsfall die Folge eiries 
messen und beträgt für 20 v. H. S 2000,- und Arbeitsunfalles (§§ 175 und 176) oder einer 
für je weitere 5 v. H. 'S 5·00,....,.. An die Stelle Berufskrankheit (§ 177) ist, der (die) bei 
dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines jeden einem in der Pensio:nsversicherung nach 
Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit diesem oder einem anderen Bundesgesetz 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) ver- Pflichtversicherten oder bei einem nach 
vielfachten Beträge. Auf ·eine ·aus Idemselben Ver- § 19 a Selbstversicherten eingetreten ist, 

---- -----" 

sicherungsfaH anfallende Versehrtenrente ist das oder" 
V.ersehrtengel.d insoweit anzurechnen, alls es den 
Betrag üherste~gt, ,der bei früherem Anfall dieser 
Rente für ·die Zeit his zu ,dem im § 204 Abs. 4 
bestimmten Zeitpunkt ,gebührt hiitte." 

Artikel IV 
Das Allgemeine Sozialvers,jcherungsgesetz in 

der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Vierten Teil geändert wie folgt: 

1. § 221 hat zu lauten: 
,;A u f gab e n 

§ 221. Die Pensionsversicherung trifft Vor
sorge für die Versicherungsfälle des Alters, der 
geminderten Arbeitsfähigkeit (Inv.al~dität, 
Berufsunfähigkeit, Dienstunfähigkeit) und des 
Todes sowie für die Rehabilitation und für 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge." 

6. a)Im § 236 Abs. 1 Z. 2 lit. b ist der Aus
druck ,,300 Monate" durch den Ausdruck 
,,240' Monate" zu ersetzen. 

b) Im § 236 Abs. 2 erster Satz ist der Ausdruck 
,,180 Monate" durch den Ausdruck ,,120 Mo
nate" zu ersetzen. 

7. Dem § 238 Abs. 4 ist folgender Satz anzu
fügen: 
"Dies gilt entsprechend auch für Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung, die Zeiten enthalten, 
während welcher ber.ufliche Maßnahmen. der Re
habilitation (§§ 198 bzw. 303 dieses Bundes
gesetzes sowie § 100 b des Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und § 98 a 
des' Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes) ge-
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währt wurden bzw. Zeiten einer Beschäftigung 
enthalten, .zu deren Ausübung ihn diese Maß
nahmen befähigt haben." 

8. Im § 242 Abs. 5 erster Satz ist der Ausdruck 
"mit dem ihrer zeitlichen Lagerung entsprechen
den Aufwertungsfaktor (§ 108 c)" durch den 
Ausdruck "mit ,dem ihrer Zieit1ichen Lagerung 
entsprechenden, am Stichtag in Geltung stehen
den Aufwertungsfaktor (§ 108 c)" zu setzen. 

9. a) § 245 Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Die Leistungszugehörigkeit ,des Versicherten 
richtet ·sich für Leisllungen aus den im § 221 an
geführten Versichemngsfällen nach den Abs. 2 
bis 5, für die Maßnahmen ,der Rehabilitation und 
die Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge nach 
dem Abs. 6." 

b) 'Im § 245 Abs. 2 hat der Ausdruck "an
rechenbar.e" zu entfallen. 

c) § 245 Abs. 3 hat zu lauten: 
,,(3) Liegen in den letzten 15 Jahren vor dem 

Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate 
aus mehr.eren Zweigen der PensionsV'ersicherung 
vor, so ist der Versicherte dem Zweige, in dem 
die größere oder größte Zahl von VersicherungJS
monaten vorliegt, wenn ·aber die gleiche Zahl 
von Vers~cherungsmonaten vorliegt, dem Zweige 
leistungszugeJtörig, in dem der letzte Versiche
rung$monat vorliegt. Liegen in den letzten 
15 Jahr.en vor dem Stichtag keine Versicherungs
monate, so ist der Versicherlle dem Zweig lei
stungszugehörig, bei dem der letzlleVersiche
rungsmonat vorliegt." 

d) Dem § 245 Abs. 4 ist folgender Satz anzu-
fügen: . 

"Trifft hiebei jedoch ein Leistungsanspruch aus 
einem V'ersicherungsfall ,des Alters oder. aus einem 
Versichemngstall der geminderten Arbeitsfäh~g
keit aus der knappschaftlichen Pensionsversiche
rung mit V,er,sich.erungszeiten aus einem anderen 
Zweig der Pensionsversicherung zusammen, gelten 
die vollen Kalendermonat:e dieses Leistungsan
spruches wie Beitr.a.gsmonate der Pflichtversiche
rung in derknappschaftlich,en Pensionsversiche
rung." 

10. Im § 248 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,§§ 70, 
249 und 250" durch den Ausdruck ,,§§ 70, 248 a, 
249 und 250" zu ersetzen. 

10 a. Nach § 248 ist ,ein§ 248 a mit folgendern 
Wortlaut einzufügen: 

"A n r e c h nun g von B e it r ä g e ri zur 
freiwilligen Ver·sicherung in der 

Pensionsversiich',erun.g für die 
H ö her ver.s ich ,e run g 

§ 248 a. Beiträge zur freiwillkgen Versicherung 
in der Pemionsversicherung, Idi'e für nachdem 
31. Dezember 1938 gelegene Monate entrichtet 
wUl1den, ·die zum Stichtag auch Beitragsmonate 
der Pflichtversicherung oder Ersatzmonate sind, 
gelten als Beiträge ,zur Höherversicherung." 

11. § 248 a hat zu lauten: 

"A n r e c h nun g von B ·e i t r ä ,g e n zur 
f r ei will ig e n V er sie her u TI gin der 
Pensionsversicherung für die 

Höherversicherung 

§ 248 a. BeitJräge Zur freiwilligen Versicherung 
in der Pensionsversicherung, d~e für nach dem 
31. Dezember 1938 ge1egene Monate entrichtet 
wur.den, die zum Stichtag a.uch Bei'tragsmonate 
der Pflichtversicherung nach diesem. oder einem 
anderen Bundesgesetz, Beitragsmonate ,nach § 61. 
Abs. 1 Z. 2 ,des Gewerblichen SeLbstäl1ldigen-Pen
sionsversich'erungsgesetZies oder Ersatzmonate 
nach diesem oder ·eil1lem anderen Bundesgesetz 
s'ind, gelten als Beiträge zur Höhervel'sicherung." 

12: § 250 Abs. 2 zweiter Halbsatz hat zu lau
ten: . 

"sie ist mit dem ihrer zeitlichen Lagel'ung ent
sprechenden, am Stichtag in Geltung stlehenden 
Aufwenungsfaktor (§ 108 c)a;ufzuwerten." 

13. Im § 251 Abs. 4 'erster Satz ist der Aus
druck ,,§ 502 Abs. 4" durch den Ausdruck ,,§ 502 
Abs. 4 oder 5" zu ersetzen. 

14. § 251 a hat zu lauten: 

e) § 245 Abs. 6 hat zu lauten:' "Wa n·d er ver s ich e run g 

,,(6) Für die MaßJ;lahmen der RehabiI.itation §251 a. (1) Hat ein Versicherter Versicherungs-
und die Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge monate sowohl in der Pensionsversicherung nach 
sind Versicherte dem Zweig der Pensionsversiche- diesem Bundesgesetz als auch in der Pensionsver
rimg, in dem sie zuletzt versichert waren, Pen- sicherung nachdem Gewerblichen Selhständigen
sionisten dem Zweig leistungszugehörig, aus dem P.ensionsversicherungsgesetz und (oder) in der 
ihnen der Pensionsanspruch zusteht. Ist ein Pen- Pensionsversicherung nach dem Bauem-Pensions
sionist gleichzeitig Versicherter, so gilt er für die versicher.ungsgesetz erworben, so kommen für ihn 
Feststellung der Leistungszugehörigkeit für Maß- die Leistungen aus der Pensionsversicherung in 
nahmen der Gesundheitsvorsorge als Versicherter. Betracht, der er zugehörig ist. Die Zugehörng
Die Leistungszugehörigkeit der Angehörigen für keit des Versicherten richtet sich für Leistungen 
die Maßnahmen der Rehabilitation und die Maß- aus den Versicherungsfäl1en des Alters, der ~e
nahmen der Gesundheitsvorsorge richtet sich nach minderten Al1beitsfähigkeit und des Todes nach 
der Leistungszugehörigkeit des Versicherten bzw. den Abs. 2 his 5, für Maßnahmen der Reha:bili
des PCl'l;sionisten für derartige Leistungen." I tation und der Gesundheitsvorsorge nach Abs. 6. 
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(2) Liegen in den letzten 15 Jahren VQir dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicher,ungsmonate nur 
in einer der im Abs.·1 ~enannten PensioIl$ver
sicherungen vor, so ist· der Versicherte <:Lieser 
Pensionsver,sicherung zugehörig. 

(3) Liegen in ,den letzten 15 Jahl"en vor .dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) Versicherungsmonate in 
mehreren der im Abs. 1 genannten 'Pensionsver
sicherungen vor, so ist ,der V,ersicherte derPen
sionsversä.cherung, in der die größere oder größte 
Zahl von Versicherungsmonaten vorliegt, wenn 
aber die gleiche Zahl von Versicherungsmonaten 
vorliegt, ,der Pensionsversicherung zugehö.r~g, in 
der ,der letz1Je V,ersicherungsmonat vorliegt. Lie
gen inden letzten 15 Jahren vor ,dem Stichtag 
keine Versicherungsmonate, so ist der Versicherte 
der Pensionsversicherung zug,ehör1g, in der ,der 
letzte Ver.sicherungsmonat vor1~egt. 

(4) Für die Anwendung der Abs. 2 und 3 

a) zählen Kaleooermonalie, während derer ein 
Anspruch auf ,eine la.ufende Leistung aus 
einer der im Abs. 1 genannten Pensions
v,ersicherungen gegeben war, als Ersatz
monate jener Pensionsv,ersicherung, ,in der 
der Anspruch auf ,die Leistung (Gesamtlei
stung) bescheidmäßig festgestellt worden 
war; w,ar ,der Leistungsanspruch aus der 
knappschafvlichen P,ensionsversicherung ge
geben, gelten d~e vollen Kalendermonate 
dieses Leistun~sanspruches wie Beitragsmo
nane ,der Pflichtv'ersicherung in ,der knapp
. schaftlichen Pensionsversicherung ; 

b) sind Versicherungsmonate, die sich zeitlich 
decken, nur einfach zu zählen, wobei ein 
Beitragsmonat der Pflichtversicherung und 
ein Beitragsmonat nach § 61 Abs. 1 Z. 2 
des Gewerblichen Se1bständigen-Pensions
versicherung,sgesetzes einem Ersatzmonat 
oder einem Beitragsmonat der freiwilligen 
Versich'erung und ein Er,satzmonat einem 
Beitragsmonat der freiwilligen Versicherung 
vorangeht; bei Versich'erungsmonaten glei
cher Art gilt nachstehende Reihenfolge: 
Pensionsversicherung nach diesem Bundes

gesetz, 
Pensionsversicherung nach dem Gewerbli

chen Selbständ~gen -Pensionsversicherungs
gesetz, 

Pensionsv,ersicherung nach dem Bauern
Pensionsversicherungsgesetz. 

(5) Bin Viersicherter, der von der Pensionsver
sicherung nach dem Bauern-Pensionsversiche
rungsg,esetz in die Pensionsversicherung nach dem 
Gewerblichen Selbständigen -Pensionsversiche
rungsgesetz oder in die Pensionsversicherung nach 
diesem Bund,esgesetz oder aus der Pensionsver
sicherung nach dem Gewerblichen Selbständigen
Pensionsver,sicherungsgesetz in die Pensionsver
sicherung nach ,diesem Bundesgesetz übergetreten 

war, ist für eine Leistung aus einem Versiche
rungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit (der 
dauernden Erwerbsunfähigkeit) oder des Todes" 
wenn der Ver,sicherungsfall durch einen Arbeits
unfall (§§ 175 und 176) oder eine Berufskrank
heit (§ 177) herbeigeführt worden ist, der (die) 
nach dem Übertritt eingetr,eten ist, jedenfalls 
der Pensionsv,ersicherung zugehörig, in der er 
bei Eintritt ,des Versicherun&sf'alles für die Unfall
versicherung v,ersichert war. 

(6) Für Maßnahmen der Rehabilitation und 
der Gesundheitsvorsorge (Abschnitt VI) sind Ver
sicherte jener Pensionsversicherung, in der sie 
zuletzt versichert waren, Pensionisten jener Pen
sionsversicherung zug,ehörig, aus der ihnen der 
Pensionsanspruch zusteht. Ist ein Pensionist 
gleichzeitig Versicherter, so gilt er für die Fest
stellung der Zugehörigkeit in der Rehabilitation 
und der Gesundheitsvorsor.ge als Ver,sicherter. 

(7) Ist mn V,ersicherter nach ,den Abs. 2 bis 5 
der PensionsV'ersicherung nach diesem Bundes
~esetz zugehöl"ig, so hat ,der leistungszuständige 
Versicherungsträger (§ 246) die Bestimmung die
ses Bundesgesetzes mit foLgender Maßgabe <linzu
wenden: 

1. Beitragsmonaie nach dem Gewerblichen 
Selbställ-digen -Pensionsversicherungsgesetz und 
nach ,dem Bauern-P,ensionsversicherungsgesetz gel
ten als Beitragsmonate nach diesem Bundesgesetz. 
Ersatzmonate nach dem Gewerblichen Selbstän~ 
digen-Pensionsversicherungsgesetz und nach dem 
Bauern-Pensionsve~sicherungsgesetz gelten als Er
satz-monate nach diesem Bundesgesetz. Neutr,ale 
Zeiten nach dem Gewerblichen. Selbständigen
Pensionsversich,erungsgesetz und nach dem 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz gelten als
neutrale Zeiten nach diesem Bundesgesetz. 

2. Ln welchem Ausmaß Versicherungsmonate 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions
v,ersicherungsgesetz und nach ,dem Bauern-Pen
sionsver,sicherungsgesetz zu berücksichtigen s,ind, 
rich1Jet sich nach den Vorschriften des Gewerb-' 
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes 
bzw. des Bauern-Pensionsv,ersicherungsgesetzes. 

3. Bei der Ermittlung der Bemessungszeit sind 
die Ersatzmonate nach § 62 Abs. 1 Z. 1 des Ge
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetzes und § 56 Abs. 1 Z. 1 des Bauern
Pensionsversicherungsgesetzes den Ersatzmonaten 
nach § 229 gleichzuhalten; bei der Ermittlung der 
Bemessungsgrundlagen gelten für Versicherungs
monate nach dem Gewerblichen Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz bzw. nach dem 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz jene Beträge, 
die für die Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
nach dem ,Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungs gesetz bzw. dem Bauern-Pensions
versicherungsgesetz heranzuziehen wären, als. 
Monatsbeitragsgrundlage im Sinne des § 242. 
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4. In den Fällen des § 240 ist der Wegfall einer 
Pension (Gesamtle~stung) nach dem GewerMichen 
:Selbständigen -P,ensionsversicherungsg,esetz oder 
nach dem B,auern-Pensionsversicherungs!;1eSJetz 
aem Wegfal1 ,einer Pension nach diesem Bundesge
setz gleichzuhaltJen. 

5. Beiträge zur Höherv,ersicherungnach § 81 
Abs. 1 des GewerbLich,en Se!bständigen-Pensions
vcrsicherungsgeset:nes und nach § 77 Abs. 1 des 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes gelten als 
Beiträge zu,r Höherversicherung im Sinne des 
§ 248. 

6. Bei Anwendung der Bestimmungen des 
§ 261 b sind die Alterspensionen nach § 72 Abs. 3 
des GewerbLich'en Selbständigen-Pensionsv1ersiche
rungsgesetzes bzw. § 68 Abs. 3 des Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetzes der Alterspension nach 
§ 253 Abs. 2 gleichzuhalten. , 

7. Hinsichtlich sich deckender Zeiten gilt 
Abs. 4 lit. b entsprechend." 

14 a. § 253 a Abs. 1 zweiter Satz hat zu 
lauten: 

"Dem Bezug von Geldleistungen aus der Arbeits
losenversicherung steht ,das Vorliegen einer n,eu
tralen Zeit gemäß § 234 Ahs .. 1 Z. 2 oder einer 
Ersatzzeit gemäß § 227 Z. 6 sowie ein Zeitr.:mm 
von höchstens neun Monaten, für den eine Ver
gütJung aus Anlaß der Beendigung des D~enst
verhältnisses (§ 49) ,gewährt wind, gleich." 

15. Dem § 253 b ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Waren die Voraussetzungen für die An
wendung des Abs. 3 in einem Kalenderjahr ge
:geben, war der Pensions berechtigte aber in die
sem Kalenderjahr nicht ständig beschäftigt, oder 
hat der Pensionsberechtigte während der Zeit, 
in der die Pension weggefallen war, ein Ent
gelt bezogen,· das in einzelnen Kalendermonaten 
dieses Kalenderjahres unter dem im § 253 Abs. 1 
genannten, ·jeweils geltenden Betrag gelegen ist, 
kann er beim leistungszuständigen Versicherungs
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres 
beantragen, daß die Bestimmung,en des Abs. 3 für 
das vorangegangene Kalenderjahr neuerlich an
gewendet wer,den, wobei ·als monatlich gebühren
des Entgelt ein Zwölfte! der Summe ·der Entgelte 
des vorangegangenen Kalenderjahres anzunehmen 
ist. Eine solche neuerliche Feststellung kann jeder
zeit ,a,uch von Amts wegen erfolgen. Ergibt sich 
,darl!usein Mehrrbetrag gegenüber ,dem zur Aus
zahlung gelangten Pensionsbetrag, ist der Mehr
betrag dem Pensionsberechtigten zu erstatten." 

16. a) § 254 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Nach Anfall einer Pension aus einem Ver
sicherungfall des Alters nach diesem Bundesgesetz 
mit Ausnahme des Knappschaftssoldes, nach dem 
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-

rungsgesetz oder nach dem Bauern-Pensionsversi·· 
cherungsgesetz sowie nach Anfall einer Pension 
aus einem Versicherungsfall der dauernden Er
werbsunfähigkeit nach dem. Gewerblichen Selb
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder nach 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz kann 
ein Anspruch auf Invaliditätspension nicht mehr 
entstehen." 

b) Dem § 254 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Anspruch auf Invaliditätspension hat auch 
ein im § 300 Abs.l bezeichneter Pensionsbezieher, 
dem Maßnahmen der Rehabilitation gewährt 
worden sind, durch die das im § 300 Abs. 3 an
gestrebte Ziel erreicht wurde, wenn er als in
valid im Sinne des § 255 Abs. 4 gilt, sofern er 
während· des Bezuges der Pension mindestens 
36 Beitragsmonate der Pflichtversicherung durch 
eine Beschäftigung in Berufen erworben hat, zu 
denen ihn, die Rehabilitation befähigt hat. Für 
die Feststellung des Eintrittes des Versicherungs
falles gilt § 223 Abs. 1 Z. 2 lit. a entspredlend." 

17. a) § 255 Abs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Als überwiegend im Sinne des Abs. 1 gelten 
solche erlernte (angelernte) Berufstätigkeiten, 
wenn sie in mehr als der Hälfte der Beitrags
monate nach diesem Bundesgesetz während der 
letzten 15 Jahre vor dem Stichtag (§ 223 Abs. 2) 
ausgeübt wurden." 

b) Dem § 255 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Wurden dem Versicherten Maßnahmen 
der Rehabilitation gewährt, durch die das im 
§ 300 Abs. 3 angestrebte Ziel erreicht worden ist, 
so gilt er auch als invalid, wenn seine Arbeits
fähigkeit in den Berufen, zu denen ihn die Reha
bilitation befähigt hat, infolge seines körper
lichen oder geistigen Zustandes auf weniger als 
die Hälfte derjenigen eines körperlich und geistig 
gesunden Versicherten von ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntn~ssen und Fähigkeiten 
in jedem dieser Berufe herabgesunken ist." 

18. § 261 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für höchstens 36 Beitragsmonate der 
Pflichtversicherung in der Pensionsversicherung 
nach diesem Bundesgesetz, dem Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz, die 
während des Bestandes eines Anspruches auf AI
terspension nach § 253 Abs. 1 erworben werden, 
gebührt auf Antrag nach Erwerbung von je 
zwölf Beitragsmonaten ein Zuschlag zur Alters
pension. Hiebei ist jeweils von dem ersten nach 
dem Stichtag gelegenen, noch nicht berücksich
tigten Beitragsmonat auszugehen. Der Zuschlag 
beträgt für je zwölf Beitragsmonate 1,5 v. H. des 
vierzehnten Teiles der Summe der auf diese Mo
nate entfallenden 
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a) allgemeinen Beitragsgrundlagen zuzüglich 
der Sonderzahlungen, soweit für diese Son
derbeiträge entrichtet wurden, 

b) Beitragsgrundlagen nach § 17 des Gewerb
lichen Selbständigen -Pensionsversicherungs
gesetzes, 

c) Beitragsgrundlagen nach § 12 des Bauern-
Pensionsversicherungsgesetzes. 

§ 242 Abs. 5 dieses Bundesgesetzes bzw. § 69 
Abs. 4 und 5 letzter Satz des Gewerblidlen 
Selbständigen-PensioI).sversicherungsgesetzes bzw. 
§ 65 a Abs. 4 des Bauern-Pensionsversicherungs
gesetzes sind entsprechend anzuwenden." 

19. § 262 Abs. 2 zweiter und dritter Satz haben 
zu lauten: 

"Der Kinderzuschuß beträgt mindestens 135 S 
und höchstens 650 S monatlich. An die Stelle des 
Betrages von 135 S tritt ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres der unter Bedachtnahme auf § 108 i mit 
dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) ver
vielfachte Betrag." 

20. § 264 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Witwen(Witwer)pension beträgt, wenn 
der Versicherte im Zeitpunkt des Todes 

a) keinen Anspruch auf Invaliditäts(Alters)
pension hatte, 60 v. H. der Invaliditäts
pension, auf die er in diesem Zeitpunkt 
Anspruch gehabt hätte; 

b) Anspruch auf Invaliditäts(Alters)pension 
hatte, ohne nach deren Anfall weitere Bei
tragszeiten der Pflichtversicherung erwor
ben zu haben, 60 v. H. dieser Pension; 

c) Anspruch auf eine Invaliditäts(Alters)
pension und nach deren Anfall weitere 
Beitragszeiten der Pflichtversicherung nach 
dies,em Bundesgesetz, dem Gewerblidlen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz 

oder dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz erworben hatte, 60 v. H. der Inva
liditätspension bzw. der um einen all
fälligen Zuschlag nach § 261 a bzw. § 284 a 
verminderten Alterspension; hiebei ist das 
Ausmaß der in der Invaliditäts(Alters)
pension berücksichtigten Steigerungs beträge 
um die auf diese Beitragszeiten entfallenden 
Steigerungsbeträge zu erhöhen, und zwar 
bei der Invaliditätspension bis zum Höchst
ausmaß von 540 Versicherungsmonaten und 
bei der Alterspension bis zum Höchstaus
maß von 576 Versicherungsmonaten. 

Bei der Bemessung der Witwen(Witwer)pension 
haben Kinderzuschüss.e und Hilflosenzuschuß 
außer Ansatz zu 'bleiben. Die Witwen(Witwer)
pension hat in allen Fällen mindestens 30 v. H. 
der Bemessungsgrundlage, wenn mehrere Bemes
sungsgrundlagen angewendet sind, der hödlsten 

Bemessungsgrundlage zu betragen; 24 v. H. der 
Bemessungsgrundlage gelten hiebei als Grund
betrag." 

21. § 271 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind ent
sprechend anzuwenden." 

22. Der bisherige Inhalt des § 273 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1; als Abs. 2 ist anzufügen: 

,,(2) § 255 Abs. 4 gilt entsprechend." 

23. Im § 275 Abs. 1 ist der Ausdruck ,,50. Le
bensjahr" durch den Ausdruck ,,45. Lebensjahr" 
zu ersetzen. 

23 a. § 276 a Abs. 1 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Dem Bezug von GeldIeistungen aus ,der Arbeits
losenversicherung 5teht da·s Vorliegen einer neu
>tl'1alen Zeit .gemäß § i34 Abs. 1 Z. 2 oder einer 
Ersatzzert gemäß § 227 Z. 5 sow,ie ein Zeitraum 
von höchstens neun Monaten, ,für iden eine 
Vergütung aus Anlaß ,der Beendigung des Dienst
verhältnisses (§ 49) gewährt wird, gleich." 

24. Dem § 276 b ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Waren die Voraussetzungen für die An
wendung des Abs. 3 in einem Kalenderjahr ge
geben, war der Pensionsberechtigte aber in die
sem Kalenderjahr nicht ständig beschäftigt, oder 
hat der Pensionsberechtigte während der Zeit, in 
der die Pension weggefallen war, ein Entgelt 
bezogen, das in einzelnen Kalendermonaten die
ses Kalenderjahres unter dem im § 276 Abs. 1 
genannten, jeweils geltenden Betrag gelegen ist, 
kann er beim leistungszuständigen Versicherungs
träger bis 31. März des folgenden Kalenderjahres 
beantragen, daß die Bestimmungen des Abs. 3 für 
das vorangegangene Kalenderjahr neuerlich an
gewendet werden, wobei als monatlich gebüh
rendes Entgelt ein Zwölf tel der Summe der Ent
gelte des vorangegangenen Kalenderjahres anzu
nehmen ist. Eine solche neuerliche Feststellung 
kann jederzeit auch von Amts wegen erfolgen. 
Ergibt sidl daraus ein Mehrbetrag gegenüber dem 
.zur Auszahlung gelangten Pensionsbetrag, ist der 
Mehrbetrag dem Pensions berechtigten zu er
statten." 

25. a) § 277 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) § 254 Abs. 3 und 4 und § 256 sind ent
sprechend anzuwenden." 

b) Dem § 277 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Der Ansprum auf Knappschaftspension 
ruht für die Dauer des beschei-dmäßig zuerkann~ 
ten Anspruches auf Knal'psmaftsvoll-, Invalidi-
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täts- oder Berufsunfähigkeitspet;ls1on nach diesem 
Bundesgesetz oder Erwerbsunfähigkeitspension 
nach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetz oder dem Bauern-Pensions
versicherungsgesetz. Er fällt mit dem Anfall des 
Anspruches auf eine Alterspension weg; § 100 
Abs. 2 letzter Satz ist entsprechend anzuwenden." 

26. § 283 hat zu lauten: 

"K n a p p s c h a f t s sol d, Aus maß 

§ 283. Der Knappschaftssold beträgt monatlich 
460 S. An die Stelle dieses Betrages tritt ab 
1. Jänner eines jeden Jahres der unter Bedacht
nahme auf § 108 i mit dem jeweiligen Anpassungs
faktor (§ 108 f) vervielfachte Betrag." 

27. § 288 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das BergmannstreuegeM beträgt für jedes 
volle Jahr einer Gewinnungshauertätigkeit oder 
ihr gleichgestellten Tätigkeit (§ 281 Abs. 3), wäh
rend dessen Knappschaftssold bezogen wurde oder 
hätte bezogen werden können, S 6 900,-, ins
gesamt jedoch höchstens S 69 000,-. An die 
Stelle dieser Beträge treten ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf § 108 i 
mit dem jeweiligen Anpassungsfaktor (§ 108 f) 
vervielfachten Beträge." 

28. a) Im· § 292 Abs. 4 lit. a ist nach dem 
Ausdruck "Wohnbeihilfen nach dem Wohnbau
förderungsgesetz 1968, BGBI. Nr. 280/1967," der 
Ausdruck "bzw. nach dem Wohnungsverbesse
rungsgesetz, BGBI. Nr. 426/1969," einzufügen. 

29. § 293 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Der Richtsatz beträgt unbeschadet . der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensionsberechtigte aus 
eigener Pensionsversicherung, 
aa) wenn sie mit dem Ehegatten 

(der Ehegattin) im gemein-
samen Haushalt leben .... S 4 090,-, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach aa) nicht zutreffen .. S 2860,-, 

b) für Pensionsberechtigte auf 
Witwen(Witwer)pension ...... S 2 860,-, 

c) für Pensionsberechtigte auf 
Waisenpension : 

aa) bis zur Vollendung des 
24. Lebensjahres ........ S 1 068,-, 
falls beide Elternteile ver-
storben sind ............ S 1 604,-, 

bb) nach Vollendung des 24. Le-
bensjahres .............. S 1 897,-, 
falls beide Elternteile ver-
storben sind ............ S 2 860,-. 

Der Richtsatz nach lit. a erhöht sich um S 307,
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 
den Richtsatz für einfach verwaiste Kinder bis 
zur Vollendung des 24. Lebensjahres nicht er
reicht. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt
satzerhöhung nach Abs. 1 treten ab 1. Jänner 
eines jeden Jahres, erstmals ab .1. Jänner 1978, 
die unter Bedachtnahme auf § 108 i mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Be
träge." 

b) Im § 292 Abs. 4 ist der Punkt am ·Ende der 30. Dem § 296 Abs. 4 ist folgender Satz anzu-
lit. I durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als fügen: 
lit. m ist anzufügen: 

"m) nach dem Bundesgesetz über die Gewäh~ 
rung von Hilfeleistungen an Opfer von 
Verbrechen, BGBI. Nr. 288/1972, gewährte 
Geldleistungen." 

c) § 292 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Der Ermittlung des Nettoeinkommens 
aus ,einem laIlJd~forst)wirtschaftlichen Betrieb SJind 
85 v. H. des Versicherungswertes (§ 12 des 
Bauern-P.ensionsversicherungsgesetzes) dieses Be
triebes zugrunde zu Iegen. § 12 Abs. 2 zweiter 
Satz zweiter Halbsatz des Bauern-Pensionsver
sicherungsgesetzes ist hiebei nicht anzuwenden. 
Dieser Betrag, gerundet auf volle Schilling, gilt 
als monatliches Nettoeinkommen aus einem 
land(forst)wirtschaftlichen Betrieb." 

d) § 292 Abs. 6 wird aufgehoben, 
e) § 292 Aus. <) wird aufgehoben. 

f) Im § 292 Abs. 10 ist der Ausdruck "Abs. 5 
bis 8" durch den. Ausdruck "Abs. 8" zu ersetzen. 

"Dies gilt auch dann, wenn Anspruchsberechtigter 
auf die Pensionsnachzahlung der (die) im gemein
samen Haushalt lebende Ehegatte (Ehegattin) 
ist. " 

31. Abschnitt VI hat zu lauten: 

"ABSCHNITT VI 

Rehabilitation und Maßnahmen der Gesund
heitsvorsorge 

Aufgaben der Rehabilitation 

§ 300 •. (1) Die Pensionsversicherungsträger 
treffen Vorsorge für die Rehabilitation von Ver
sicherten und Beziehern einer Pension aus einem 
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig
keit, ausgenommen eine Knappschaftspension, 
die an einer körperlichen, geistigen oder psychi
schen Behinderung leiden. 

(2) Versicherte gelten als behindert im Sinne 
des Abs. 1, wenn sie infolge eines Leidens oder 
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Gebrechens ohne Gewährung von Maßnahmen 
der Rehabilitation die besonderen Voraussetzun
gen für eine Pension aus dem Versicherungsfall 
der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenommen 
eine Knappschaftspension, wahrscheinlich erfül
len oder in absehbarer Zeit erfüllen werden; vor
wiegend altersbedingte Leiden und Gebrechen 
gelten nicht als Leiden und Gebrechen im Sinne 
dieses Absatzes. 

(3) Die Rehabilitation umfaßt medizinische 
und berufliche Maßnahmen und, soweit dies zu 
ihrer Ergänzung erforderlich ist, soziale Maß
nahmen mit dem Ziel, Behinderte bis zu einem 
solchen Grad ihrer Leistungsfähigkeit herzustel
len oder wiederherzustellen, der sie in die Lage 
versetzt, im beruflichen und wirtschaftlichen 
Leben und in der Gemeinschaft einen ihnen an
:gemessenen Platz möglichst dauernd einnehmen 
zu können. 

(4) Die Gewährung von Maßnahmen zur 
Festigung der Gesundheit bzw. von Maßnahmen 
der Gesundheitsvorsorge (§§ 155 und 307 d) 
zählt nicht zu den Aufgaben der Rehabilitation. 

Maßnahmen der Rehabilitation 

§ 301. (1) Zur Erreichung des im § 300 Abs. 3 
an.gestrebten Zieles dienen die Maßnahmen ge
mäß den §§ 302 bis 304. Die Pensionsversiche
rungsträger gewähren diese Maßnahmen nach 
pflichtgemäßem- Ermessen unter Berücksichtigung 
der Neigung, Eignung und der bisherigen Tätig
keit des Behinderten, bei den im § 300 Abs. 1 
bezeichneten Pensionsbeziehern auch unter Be
rücksichtigung des Alters,' des Zustandes des Lei
dens oder Gebrechens sowie der Dauer des Pen
sionsbezuges, sofern und solange die Erreichung 
dieses Zieles zu erwarten ist. 

'(2) Unter Berücksichtigung der Auslastung der 
eigenen Einrichtungen können die Pensionsver~ 
sicherungsträger auch Angehörigen (§ 123) eines 
Versicherten' oder eines Pensionisten oder Be
ziehern von Waisenpensionen (§ 260), die an' 
einer körperlichen, geistigen oder psychischen 
Behinderung leiden, Maßnahmen der Rehabili
tation gemäß § 302 Abs. 1 Z. 1 und 4 und 
§ 304 gewähren; ihre Gewährung ist an die Vor
aussetzung geknüpft, daß ohne diese Maßnahmen 
dem Versicherten (Pensionisten) Auslagen erwach
sen würden, die seine wirtschaftlichen Verhält
nisse übersteigen. 

Medizinische Maßnahmen 

§ 302. (1) Die medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation umfassen: 

1. die Unterbringung in Krankenanstalten, die 
vorwiegend der Rehabilitation dienen; 

2. die Gewährung von Körperersatzstücken, 
orthopäd~schen Behelfen und anderen Hilfsmit
teln einschließlich der notwendigen Änderung, 

Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie der 
Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmitteln in sinn
gemäßer Anwendung des § 202; 

3. die Gewährung ärztlicher Hilfe sowie die 
Versorgung mit Heilmitteln und Heilbehelfen, 
wenn diese Leistungen unmittelbar im AnsChluß 
an eine oder im Zusammenhang mit einer der in 
Z. 1 und 2 genannten Maßnahmen erforderlich 
sind; 

4. die übernahme der Reise- und Transport
kosten in den Fällen der Z. 1 bis 3 sowie im 
Zusammenhang mit der körpergerechten Anpas
sung von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln. 

(2) Die Maßnahmen nach Abs. 1 werden vom 
Pensionsversicherungsträger gewährt, wenn und 
soweit der Versicherte IIJicht auf sie aus einer 
gesetzlichen Krankenversicherung Anspruch hat. 
Der Pensionsversicherungsträger kann die Ge
währung. der sonst vom Krankenversicherungs
träger zu erbringenden Maßnahmen der in Abs. 1 
bezeichneten Art jederzeit ,an sich ziehen. Er tritt 
hinsichtlich dieser Maßnahmen dem Versicherten 
gegenüber in alle Pflichten und Rechte des Kran
kenversicherungsträgers ein, soweit die zu ge
währenden Leistungen mit den medizinischen 
Maßnahmen der Rehabilitation in Zusammen
hang stehen. Der Pensionsversicherungsträger 
hat in diesen Fällen dem Krankenversicherungs
träger anzuzeigen, daß er von einem bestimmten 
Tag an die Gewährung übernimmt; von diesem 
Zeitpunkt an hat der Versicherte gegen den 
Krankenversicherungsträger keinen Anspruch auf 
die entsprechenden Leistungen der Krankenver
sicherung. 

(3) G run d s atz be s tim m u n g. Gemäß 
Artikel 12 Abs. 1 Z. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes in der Fassung von 1929 gilt als Grund
satz, daß die Pensionsversicherungsträger im Rah
men der im § 148 geregelten BeZJiehungen zu den 
öffentLichen Krankenanstalten den Krankenver
sicherungsträgern gleichgestellt sind. 

Berufliche Maßnahmen 

§ 303. Für die Gewährung der berufLichen 
Maßnahmen der Rehabilitation gilt § 198 ent
sprechend mit der Maßgabe, daß Zuschüsse im 
Sinne des § 198 Abs. 2 Z. 2 nicht gewährt 
werden. 

Soziale Maßnahmen 

§ 304. (1) Die sozialen Maßnahmen der Reha
bilitation umfassen solche Leistungen, die über 
die mediziIlJischen und beruf1.ichen Maßnahmen 
der Rehabilitation hinaus geeignet sind, zur Er
reichung des im § 300 Abs. 3 angestrebten Zieles 
beizutragen. 

(2) Für die Gewährung von Maßnahmen des 
Pensionsversicherungsträgers gemäß Abs. 1 gilt 
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§ 201' Abs. 2 bis 4 entsprechend mit der Maß
gabe, daß Zuschüsse im Sinne des§ 201 Abs. 2 
Z. 1 und Z. 2 lit. b nicht gewährt werden. 

Zust,immung zur Einleitung von 
Maßnahmen der Rehabilitation 
des Pensionsversicherungsträgers 

§ 305. Die Einleitung von Maßnahmen der 
Rehabilitatlion des Pensionsversicherungsträgers 
bedarf der Zustimmung des Behinderten oder 
seines gesetzlichen Vertreters. Vor dessen Ent
scheidung <ist der Behinderte (sein gesetzlicher 
Vertreter) vom Versicherungsträger über das Ziel 
und die Möglichkeiten der Rehabilitatlion nach
weislich in geeigneter Weise zu ·informieren und 
zu beraten. Der Behinderte hat bei 'der Durch
führung der Maßnahmen der RehabiLitation ent
sprechend mitzuWlirken. 

übergangsgeld 

§ 306. (1) Der Pensionsversicherungsträger hat 
dem Versicherten für .die Dauer der Gewährung 
von medizinischen Maßnahmen der Rehabilita-

. tion oder ~iner Ausbildung gemäß § 198 Abs. 2 
Z. 1 ein übergangsgeld zu leisten. übergangs
geld für die Dauer der Gewährung von medizini
schen Maßnahmen der Rehabilitation gebührt 
ab Beginn der 27. Woche nach dem letztmaligen 
Eintritt des Versicherungsfalles der Arbeits
unfähigkeit infolge Krankheit, der mit der Ge
währung dieser Maßnahmen der Rehabilitation 
in Zusammenhang steht. 

(2) Das übergangsgeld gebührt monatlich im 
Ausmaß von 60 v. H. ,der Berechmirigsg,rimdlage, 
gerundet ,auf volle Schilling. Die Berecliiiun&s
grundlage ist die durchschnittliche Monatsbeitrags
grundlage (§ 242 Abs. 2) des Beitragsjahres, das 
vor dem Kalendertag 1Iegt, in dem die Maßnah
men der Rehabilitation beginnen unter Beruck-
sichtJigung der nach § 242 Abs. 4 zuzuschlagendem 
Sonderzahlungen. Das übergangsgeid ist für die 
Angehörrigen des Versicherten (§ 123) zu erhöhen, 
und zwat für den Ehegatten um 10 ,:,. H. und für 
jederi sonstigen Angehörigen um 5 v. H. der 
Berechnungsgrundlage. Das Gesamtausmaß des 
erhöhten übergangsgeldes darf die Berechnungs
grundlage nicht übersteigen. Das übergangsgeld 
ist unter Bedachtnahme auf § 108 i mit Wnrk
samkeit ab 1. Jänner eines jeden Jahtes mit dem 
Anpassungsfaktor zu verVlielfachen. 

(3) Das übergangsgeld nach Abs. 2 gebührt 
mindestens im Ausmaß des jeweils in Betracht 
kommenden Richtsatzes für die Ausgleichszulage; 
ist das sonst gebührende Krankengeld höhet, ge
bührt das übergangsgeld mindestens im Ausmaß, 
dieses Betrages. 

(4) Auf das übergangsgeld sind ein dem Ver
sicherten gebührendes Erwerbseinkommen im 
Sinne des § 94 Abs. 2 bzw. eine Barlcisturig nach 

. dem Arbeitsmarktförderungsgesetz anzurechnen; 

(5) Während der Dauer einer Ausbildung ge
mäß § 198 Abs. 2 Z. 1 kann der Pensionsver
sicherungsträger dem Versicherten einen Beitrag 
zu den Kosten des Unterhaltes für ihn und seine 
Angehörigen (§ 123) leisten, soweit billigerwe1ise 
anzunehmen ist, daß der Versicherte die Kosten 
der bisherigen Lebensführung aus einem anderen 
Einkommen nicht decken kann. 

(6) Der Pensionsversicherungsträger kann für 
die Dauer der Gewährung der im § 301 Abs. 2 
bezeichneten medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation an Angehörige (§ 123) dem Ver
sicherten einen Beitrag zu den Kosten des Unter
haltes für ihn und seine Angehörigen gewähren, 
wenn der Versicherte im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme der Rehabilitation durch den. 
Angehörigen in dieser Zeit eine erhebliche finan
zielle Mehrbelastung zu tragen hat. 

Anspruch auf Pension während der 
Rehabillitation 

§ 307. Für die Dauer der Gewährung von 
Maßnahmen der Rehabilitation besteht kein An
spruch auf eine Leistung aus einem Versicherungs
fair der geminderten Arbeitsfähigkeit, ausgenom
men der Anspruch auf Knappschaftspension. Der 
Anspruch auf eine solche vor der Gewährung von 
Maßnahmen der Rehabilitation angefallene Lei
stung wird hiedurch hicht berührt. 

übertragung der Durchführung 
v on Maß nah m end e r Reh abi U t a-

ti 0 n 

§ 307 a. (1) Der Pensionsvenicherungsträger 
kann die Durchführung von medizinischen Maß
nahmen der Rehabilitation einem Krankenver
sicherungsträger übertragen. Er hat dem Krari
kenversicherungsträger die ausgeWliesenen tatsäch
lichen Kosten zu etsetzen. 

(2) Der Pensionsversicherungsträger kann die 
Durchführung von beruflichen Maßnahmen der 
Rehabilitation einer Dienststelle der Arbeits
marktverwaltung übertragen. Er hat der Dienst
stelle der Arbeitsmarktverwaltung die ausgewie~ 
senen tatsächLichen Kosten sowrut zu ersetzen,- als 
sie über das hinausgehen, was diese Dienststelle 
an arbeitsmarktpolitlischen Förderungsmaßnah
men gewährt hätte, wäre ein Begehren auf. der
artige Maßnahmen gestellt worden. 

(3) Die beteiLigten Versicherungsträger bzw. 
der Pensionsversicherungsträger und die Dienst
stellen der Arbrutsmarktverwaltung können zur 
Abgeltung der Ersatzansptüche unter Bedacht
nahme auf die Zahl deI' 1n Betracht kommenden 
Fälle und auf die Höhe der durchschnittlichen 
Kosten der in diesen Fällen gewährten medizi
nischen bzw. beruflichen Maßnahmen deI' Reha
bilitation die Zahlung jährlicher Pauschbeträge 
vereinbaren . 
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Versagung 

§ 307 b. Entzieht sich der Behinderte den medi
zinischen Maßnahmen der Rehabilitation oder 
vereitelt oder gefährdet er durch sein Verhalten 
ihren Zweck, so können, wenn 'diese Maßnah
men ihm zumutbar sind, eine ihm gebühr.ende 
Pension und allfällige Zuschläge, Zuschüsse und 
Zulagen, ausgenommen die Knappschaftspension 
oder der Knappschaftssold ganz oder bei Vor
liegen berücksichtigungswürdiger Umstände, ins
besondere in Berücksichtigung seiner Familien-, 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse, teil
'weise versagt werden, wenn er auf diese Folge 
nachweislich hingewiesen worden ist. 

Ver ein bar u n gen zur Dur c h f ü h-
rung der Rehabilitation 

§ 307 c. Die Pensionsversicherungsträger haben 
die von ihnen jeweils zu treffenden Maßnahmen 
der Rehabilitation mit den in Frage kommenden 
Versicherungsträgern, Dienststellen und Einrich
tungen zu koordinieren und aufeinander abzu
stimmen. Zu diesem Zweck hat der Hauptver
band entsprechende Vereinbarungen herbeizu
führen sowie in den gemäß § 31 Abs. 3 Z. 16 
zu erlassenden Richtlinien insbesondere folgendes 
zu regeln: 

1. Die Abgrenzung des Wirkungsbereiches bei 
der Gewährung der Maßnahmen der Rehabili
tation zwüschen den Trägern der So:malversiche
rung untereinander und zwischen den Trägern 
der Sozialversicherung und den Dienststellen der 
Arbeitsmarktverwaltung sowie den Bundeslän
dern; 

der medizinischen Wissenschaft, unter Bedacht
nahme auf ihre finanzielle Leistungsfähigkeit und 
auf die Auslastung der zur Verfügung stehenden 
Einrichtungen Versicherten und Pensionisten ge
eignete Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge ge
währen. 

(2) Als Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 
kommen insbesondere in Frage: 

1. Fürsorge für Genesende (z. B. durch Unter
bringung in einem Genesungsheim); 

.2. Unterbringung in einem Erholungsheim; 
3. Aufenthalt in Kurorten, Kuranstalten, bzw. 

Zuschüsse zu einem solchen; 
4. Unterbringung in Krankenanstalten, die 

vorwiegend der Rehabilitation dienen; 
5. übernahme der Reisekosten für die unter 

Z. 1 bis 4 bezeichneten Zwecke. 

(3) Die Pensionsversicherungsträger können 
unter Bedachtnahme auf Abs. 1 Versicherten und 
Pensionisten, die für medizinische Maßnahmen 
der Rehabilitation nicht in Betracht kommen, 
Körperersatzstücke, orthopädische Behelfe und 
andere Hilfsmittel einschließlich der notwendigen 
Anderung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung 
sowie die Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmit
tel in sinngemäßer Anwendung des § 202 ge
währen und die Reisekosten für diese Zwecke 
übernehmen. 

(4) Die Pensionsversicherungsträger können 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge auch An
gehörigen (§ 123) eines Versicherten gewähren, 
sofern die Gefahr einer tuberkulösen Erkran
kung besteht. 

2. das Verfahren zur rechtzeitigen Einleitung Gel dIe ist u n gen w ä h ren d der G c
der Maßnahmen der Rehabiliitacion (Früherfas- w ä h run g von Maß nah m end e r 
sung) ; G e sund h e i t s vor s 0 r g e dur c h den 

3. die Kostentragung der Träger der Rel;1abili- P e n s ion s ver s ich e run g 5 t r ä ger 
tation bei der Gewährung von Hilfsmitteln; § 307 e. (1) Für die Dauer der Unterbringung 

4. die Information und Beratung über Ziel und eines Versicherten in einer der im § 307 d Abs. 2 
Möglichkeiten der Rehabilitacion; genannten Einrichtungen hat· derPensionsver

sicherungsträger dem Versicherten Familiengeld 
5. die Koordination der Versicherungsträger für seine Angehörigen (§123) bzw. Taggeld zu 

bei der Errichtung und beim Ausbau von Kran- gewähren. Das Familiengeld kann unmittelbar 
kenanstalten, die vorwiegend der Rehabilitation den Angehörigen ausbezahlt werden. 
dienen; 

(2) Bezüglich der Höhe des Familiengeldes bzw. 
6. Grundsätze für die Gewährung der sozialen des Taggeldes gilt § 152 Abs. 2 bzw. Abs. 3 ent-

Maßnahmen der Rehabilitation; sprechend. 

7. Grundsätze für die Bemessung des Beitrages (3)§ 143 Abs. 1 Z. 3 erster Halbsatz ist ent-
zu den Kosten des Unterhaltes (§§ 199 und 306); sprechend anzuwenden. 

8. Grundsätze für die 'Gewährung von Maß
nahmen der Rehabilitation für die im § 300 
Abs. 1 bezeichneten Pensionsbezieher. 

Gesundheitsvorsorge der 
pensionsversicherungsträger 

. § 307d. (1) Die Pensionsversicherungsträger 
können unter Berücksichtigung des Fortschrittes 

Pension und Maßnahmen der 
Ge s u n dh e i t s vor s 0 r g e 

§ 307 f. Der Anspruch auf Pension wird 
unbeschadet eines allfälligen Ruhens nach den 
§§ 90 oder 94 durch die Unterbringung des 
Erkrankten ,in einer der im § 307 d Abs. 2 
genarinten Einrichtungen nicht berührt. Familien-
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und Taggeld nach § 307 e werden Pensionisten 
aus eigener Versicherung (ausgenommen Pen
sionsberechtigte, die in der Pensionsversicherung 
pflichtversichert sind) nicht gewährt." 

Artikel V 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Fünften bis Zehnten Teil geändert 
wie folgt: 

1. In der überschrift des Fünften Teiles sowie 
in der überschrift des 4. Unterabschnittes dieses 
Teiles ist der Ausdruck ,,(Verbände)" durch den 
Ausdruck ,,(des Hauptverbandes)" zu ersetzen. 

2. a) Im § 319 a Abs. 1 ist nach dem Ausdruck 
"Betriebskrankenkassen" der Ausdruck ,,- aus
genommen die Betriebskrankenkasse der Wiener 
Verkehrsbetriebe -" einzufügen. 

h) § 319 a Abs. 2 vorletzter Satz letzter Halb
satz hat zu lauten: 

"desgleichen ist auf die Aufw,endungen für die 
Unfallversicherung der Teilversicherten gemäß § 8 
Abs. 1 Z. 3 lit. hund i sowie auf die Auswir
kungen des Entgeltfortzahlungsgesetzes, BGBL 
Nr. 399/1974, auf die Aufwendungen für Lei
stungen aus dem Versicherungsfall der Arbeits
unfähigkeit infolge Krankheit entsprechend Be
dacht zu nehmen." 

3. § 320 wird aufgehoben. 

4. Im § 322 Abs. 1 ist der Ausdruck "Heil
stätten, Kur-, Erholungs- und Genesungsheime" 
durch den Ausdruck "Heil(Kur)anstalten, 
Erholungs- und Genesungsheime" zu ersetzen. 

5. Dem § 332 ist ein Abs. 6 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(6) Abs. 5 gilt entsprech~nd für Schaden
ersatzansprüche gegen einen Schüler im Sinne des 
§ 8 Abs. 1 Z 3 lit. h, sofern dieser im Zeitpunkt 
des Eintrittes des schädigenden Ereignisses dieselbe 
Schule besucht hat wie der Verletzte oder 
Getötete. " 

6. § 335 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Bei den in einem Ausbildungsverhältnis 
stehenden Pflichtversicherten (§ 4 Abs. 1 Z. 3 
und 4) sowie bei den gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. hund i in der Unfallversicherung Teilver
sicherten steht für die Anwendung der Abs. 1 
und 2 sowie der §§ 333 und 334 der Träger der 
Einrichtung, in der id~e Ausbildung ,erfolgt, dem 
Dienstgeber gleich." 

8. Dem § 341 ist als Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Für Verträge zwischen den Trägern der 
Unfall- und Pensionsversicherung und den frei
beruflich tätigen Ärzten zum Zwecke der Lei
stungserbringung (§ 338 A:bs. 2 erster Satz) 
gelten die Abs. l' und 3 entsprechend." 

9. Im' § 347 Abs. 3 ist der Ausdruck ;,und 
ihre Verbände" durch den Ausdruck ,,( des 
Hauptverbandes)" zu ersetzen. 

10. Nach § 351 ist ein § 351 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Ve r t r ä g e für die Dur' c h f ü h run g 
der U n t e r su eh u n gen n ach § 132 b 

mit anderen Vertragspartnern 

§ 351 a. Zwischen dem Hauptverband und 
den in Betracht kommenden Bundesländern und 
Gemeinden sowie sonstigen Rechtsträgern von 
Krankenanstalten sind Verträge abzuschließen, 
die die Durchführung der Untersuchungen nadl 
§ 132 b in den Gesundenuntersuchungsstellen 
sowie Spitalsambulanzen und die hiefür zu ent
richtenden Vergütungen regeln; diese Verträge 
bedürfen auch der Zustimmung des beteiligten 
Trägers der Krankenversicherung." 

11. Im § 361 Abs. 2 ist als vierter Satz ein
zufügen: 

"Der Kostenersatz nach § 131 Abs. 1 und 3 
sowie nach § 150 kann, wenn der Anspruchs
berechtigte vor der AntragsteIlung verstorben 
ist, auch von den nach § 108 Abs. 1 bezugs
berechtigten Personen beantragt werden." 

12. Dem § 363 ist ein Abs. 4 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(4) Die ,im § 8 Abs. 1 Z. 3 Et. h .und i ge
nannten Schulen, Lehranstalten und Univ.ersitä
ten haben jeden Unfall im Sinne des § 175 Abs. 4 
oder 5 bzw. ,§ 176 Albs. 1 Z. 10 oder 11, durch 
den eine nach § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h oder i unfall
versicherte Person ,getötet oder körpenli~ ge
schädigt wor.denist, Ilängstens hinnen:fünf Tagen 
dein zuständigen. Träger ,der Unfallversicherung 
auf einem von ,diesem autzulegenden Vordruck 
in dreifacher Ausfertigunganzuze.igen. Auf die 
gleiche Weise haben ,die anzeigepflichtigen Stellen 
die Berufskrankheit ,eines nach § 8 Abs. 1 Z. 3 
lil:. hund i in ,der Unfallversi<;herung Teilver
sicherten hinnen fünf Tagen nach- ,dem Beginn 
der Krankheit {§ 120 Z. 1) ,dem zuständigen 
Träger der UnfaILy,erl'iicherung anzuzeigen." 

7. In der überschrift des Sechsten Teiles sowie 13. Im § 365 Abs. 3 ist der Ausdruck ,,§ 14 
in den überschriften der Abschnitte Ir und HI des Arbeitsinspektionsgesetzes, BGBL Nr. 1941 
dieses Teiles ist der Ausdruck "und ihrer Ver- 1947," durch den Ausdruck ,,§ 16 des Arbeits
bände" durch den Ausdruck ,,(des Hauptver-I inspektionsgesetzes, BGB!. Nr. 143/1974," zu er-
bandes)" zu ersetzen. setzen. 
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14. § 367 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 17. § 414 erster Halbsatz hat zu lauten: 

,,(1) über den Antrag auf Zuerkennung einer 
Leistung aus .der Krankenversicherung oder auf 
Gewährung von Unfallheilbehandlung, von' 
Familien-, Tag-, Versehrten- und übergangsgeld 
oder von Körperersatzstücken, orthopädischen 
Behelfen und anderen Hilfsmitteln aus del 
Unfallversicherung, ferner bei amtswegiger 
Feststellung der angeführten Leistungen der 
Unfallversicherung sowie über den Antrag auf 
Gewährung von übergangsgeld aus der Pensions
versicherung ist ein Bescheid zu erlassen, wenn 

1. der Versicherungsträger von sich aus ohne 
Einwilligung des Erkrankten (Versehrten) 
Anstaltspflege oder Wiederaufnahme der Heil
behandlung verfügt oder wenn 

2. die beantragte Leistung ganz oder teilweise 
abgelehnt wird und der Anspruchswerber aus
drücklich einen Bescheid verlangt. 

über den Antr,ag auf Zuerkennung oder über 
die amtswegige Feststellung einer sonstigen 
Leistung aus der Unfallversichening, aJUsgenom
men eine Leistung nach § 173 Z. 1 lit. c, ferner 
über den Antrag auf eine Leistung gemäß § 222 
Abs. 1 und 2 aus der Pensionsversicherung ist 
jedenfalls ein Bescheid zu erlassen. 

(2) Abs. 1 ist entsprechend anzuwenden bei 
Entziehung, Versagung, Neufeststellung, Wider
ruf, Abfindung, Abfertigung oder Feststellung 
des Ruhens eines Leistungsanspruches, ferner bei 
Geltendmachungdes Anspruches auf Rückersatz 
einer unrechtmäßig bezogenen Leistung, bei Auf
rechnung auf eine Geldleistung oder Zurück
haltung der Ausgleichszulage." 

. 
15. § 383 Abs. 2 lit. b hat zu lauten: 

"b) wenn er den Bescheid bei Anträgen auf 
Zuerkennung von Leistungen aus der 
Unfall- und PenSlionsversicherung inner
halb von neun Monaten, bei Anträgen 
auf Zuerkennung von Leistungen aus der 
Krankenversicherung innerhalb von -drei 
Monaten nach Einbringung des Antrages 
nicht erlassen hat. In den Fällen ·des § 367 
Abs. 1 Z. 2. beginnt diese Frist erst mit 
der Einbringung des Antrages auf Aus
stellung eines Bescheides zu laufen." 

16. § 401 hat zu lauten: 

"R e kur s 

§ 401. Beschlüsse des Schiedsgerichtes können 
mit Rekurs angefochten werden. Dies gilt nicht 
für Beschlüsse, gegen die nach den. Bestimmun
gen der Zivilpi'ozeßordnung, RGBl. Nr. 113/ 
1895, in dei jeweils geltenderi Fassung, kein 
abgesondertes öder überhaupt kein Rechtsmittel 
zugelassen ist; gegen solche Beschlüsse ist ein 
Rechtsmittel unzulässig." 

"Die örtliche Zuständigkeit des Landeshaupt
mannes richtet sich nach dem für die Versiche
rung maßgebenden Beschäftigungsort, bei selb
ständig Erwerbstätigen nach dem Standort des 
Betriebes, bei dem Fehlen eines solchen nach· 
dem im Inland gelegenen Wohnsitz (Sitz) der 
einschreitenden Partei, wenn auch dieser mangelt, 
nach dem Sitz der belangten Partei;" 

18. a) § 418 Abs. 5 Z. 2 erster Halbsatz hat 
zu lauten: 

"Mitwirkung an der Durchführung der Reha
bilitation im Rahmen der Unfallvel'sicherung 
und der Pensionsversicherung, Gewährung von 
Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge und ihre 
Durchführung ;" 

b) § 418 Abs. 5 Z. 6 wird aufgehoben. 

19. Im § 419 Abs. 1 ist der Ausdruck 
"Renten(Pensions)ausschüsse" durch den Aus
druck "Renten(Pensions)ausschüsse sowie Reha
bilitationsausschüsse" zu ersetzen. 

20. Dem § 419 ist folgender Albs. 3 anzu
fügen: 

,,(3) Rehabilitatiönsausschüsse sind für das 
gesamte Gebiet der Republik österreich hei 
den im § 428 Abs .. 1 Z. 1 und 3 genannten 
Anstalten am Sitze der Hauptstelle und ber 
den. Anstahen gemäß § 428 Abs. 1 Z. 2, 5 
und 6 am Sitze ,dieser Anstalten zu errichten.'c, 

2LIm § 420 Abs. 5 vierter Satz zweiter 
Halbsatz ist der Ausdruck "unter Berücksichti
gung des örtlichen Wirkungsbereiches und der
Zahl der VerSlicherten" durch den Ausdruck 
"unter Berücksichtigung des örtlichen Wirkungs
bereiches, der Zahl der Versicherten und der 
Dauer der Funktionsausübung" zu ersetzen. 

22. § 426 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die Renten(Pensions)ausschüsse sOWlie die 
Rehabilitationsausschüsse bestehen aus je einem 
Vertreter der Dienstnehmer und der Dienst
geber, die weder dem Vorstand noch .den Landes
stellenausschüssen angehören dürfen und einem 
vom Obmann bestimmten Bediensteten der An
stalt." 

23. Im § 427 Abs. 2 ist der Ausdruck "Ren-· 
ten(Pensions)ausschüssen" durch den Ausdruck 
"Renten(Pensions)ausschüssen und den RehabiLi
tationsausschüssen" und der Ausdruck "Renten
(Pensions)ausschuß" .durch den Ausdruck "Ren
ten(Pensions)ausschuß, Rehabilitationsausschuß« 
zu ersetzen. 

24. Im § 431 Abs. 5 ist der Ausdruck "Ren~ 
ten(Pensions)ausschuß" durch den Ausdruck 
"Renten(Pensions)ausschuß und im Rehabilita
tionsausschuß" zu ersetzen. 
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25. Im § 432 Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck "deren Sprengel sich über mehrere Län
der erstreckt," durch den Ausdruck "die der 
unmittelbaren Aufsicht des Bundesministeriums 
für soziale Verwaltung unterliegen," zu erset
:zen. 

26. Dem § 433 Abs. 7 ist folgender Satz 
anzufügen: 

."Die entsendeberechtigten Versicherungsträger 
(Abs. 6) können jedoch, wenn dies nach den 
Umständen sachlich gerechtfertigt erscheint, 
einen Versicherungsvertreter (Stellvertreter) in 
,einem Verwaltungskörperdurch einen anderep. 
Versicherungsvertreter (Stellvertreter) ersetzen." 

27. § 435 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. ,die Beschlußfassung über den aus dem 
Rechnungsabschluß und den Statistischen Nach
weisungen bestehenden Jahresbericht des Vor
.standes und über die Entlastung qes Vorstandes 
sowie der ständigen Ausschüsse gemäß § 453 
Abs. 2 und der SeJ>.tionsausschüsse .gemäß § 440." 

28. a) § 441 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Den Renten(Pensions)ausschüssen (§ 419 
Abs. 2) obliegt u~b~sch~det der Be§~immungen 
des § 441 a die Feststellung ,der Leistungen der 
Unfall- und der Pensionsversicherung sowie 
außerhalb des Leistungsfeststellungsverf~hrens 
auch die Feststellung von Versicherungszeiten qer 
Pensionsversicherung, jedoch bleibt in der Unfall
versicherung die Bewilligung einer Ahfinqung der 
Rente durch die Gewährung eines dem Werte 
der abzufindenden Jahresrente entsprechenden 
Kapitals dem Vorstand vorb.ehalten." 

b) § 441 Abs. 5 erster Satz hat?:u lauten: 

"In der Pensionsversicherung kann der Pensions
ausschuß den Antrag auf Einleitung von Maß
nahmen der Gesundheitsvorsorge steHen." 

29. Nach § 441 ist ein § 441 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"A u f gab end e s Reh abi I i tat ion s
aussch:usses 

§ 441 a. (1) Dem Rehabilitationsausschuß (§ 419 
Abs. 3) obliegt die Entscheidung über die Ge
währung von Maßnahmen der RehabiIitation. 
Die Entscheidung soll auf der Grundlage eines 
Rehabilitationsplanes erfolgen und hat insbe
sondere die Art und ,die Dauer der Maßnahmen 
der Rehabilitation zu bezeichnen, von deren 
Gewährung die Erreichung des im § 172 bzw. 
§ 300 angestrebten Zieles im Entscheidungsfall 
zu erwarten ist. Der Rehabilitationsausschuß hat 
die Durchführung der gewährten Maßnahmen 
der Rehabilitation zu beobachten und, faUs dies 

im Entscheidungsfall erforderlich ist, mit dem 
zuständigen Krankenversicherungsträger und der 
zuständigen Dienststelle der Arbeitsmarktver
waltung das Einvernehmen herzustellen. 

(2) § 441 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend." 

30. Im § 442 Abs. 2 ist der Ausdruck "Ren
ten(Pensions)ausschuß" durch den Ausdruck 
"Renten(Pensions)ausschuß und der Rehabilita
tionsausschuß" und der Ausdruck "Renten(Pen
sions)ausschusses" durch den Aus,druck "Renten
(Pensions)ausschusses und des Rehabilitationsaus
schusses" zu ersetzen. 

31. Nach § 442 ist ein § 442 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

,,1' eil nah m e der B e tri e b s ver t r e
tung an den Sitzungen 

(1) An den Sitzungen der Hauptversammlung, 
des Vorstandes sowie der Landesstellenausschüsse 
und, soweit Angelegenheiten zur Erörterung 
stehen, die J3elange der Bediensteten berühren, 
auch an den Sitzungen der ständigen Ausschüsse 
('§ 453 Abs. 2), ist die Betriebsvertretung des 
Versicher!lngsträgers mit zwei Vertretern mit 
beratender Stimme teilnahmeberechtigt. 

(2) Das nach dem Arbeitsverfassungsgesetz, 
BGBI. Nr. 22/1974, in Betracht kommende Organ 
der Betrieb'Svertretung hat dem Obmann des 
Versicherungsträgers die für die Teilnahme an 
den Sitzungen der Verwaltungskörper vorge
sehenen Vertreter namhaft Zll machen. Diese 
Vertreter sind von jeder Sitzung des Verwal
tungskörpers epenso in Kenntms zu setzen wie 
die Mitglieder dieses Verwaltungskörpers; es sind 
ihnen auch die ,diesen zur Verfügung gestellten 
Behelfe (Tagesordnung, Ausweise, Berichte und 
andere Behelfe) zu übermitteln." 

~2, ~) § 444 4ps. 4 h.at :Zu laut.en: 

,,(4) Die 'Gebietskrankenkassen uIliddi'e Be
triehskrankenkassen haben die Erfol,gsrechnung 
und die statistischen Nac4weisurrgen er.stmaJs fijr 
das Jahr 1978 und iSodann für jedes weitere 
zweite Jahr ,getrennt naeh folgenden Versimer
tengruppen ml 'ersteHen: 

1. Versichertengruppeder in der Pensionsver
sich(!fung der' Arbe~.er pfliclltversicherten 
Personen (§ 13); 

2. Versichertengruppe der in der Pensionsver
sicherung der Angestellten pfLichtversicher-
ten ,Per:sonen (§ 14); . 

3. Versichert~ngruppe der sonstigen V.ers~cher
ten. 

Zu der in Z. 1 oder Z. 2 g,enannten Versicherten
gruppe gehören, je nachdem sie auf Grund ihrer 
letzten Beschältigung der einen oder anderen 
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Pensionsversicherungzugehörten, die nam dem "L i q u i d i t ä t s re s e r v e 
Arbeitslosenversimerungsgesetz krankenver- § 444 a. (1) Die Träger der Pensionsversime-
simerten BeZiieher von. Arlbeitsloserugeld, Not- rung haben durm Einlagen im Sinne des § 446 
standshilfe, Sondernotstandshilfe oder KareniZ.- A'bs. 1 Z. 4 eine kurzfristig verfügbare Liquidi
urlaubsgeld. Überdies gehören iZ.U ,der in Z. 1 tätsreserv-e zu bilden. Die Liquiditätsreserve hat 
oder Z. 2 ,genannten Versichertengruppedie am Ende eines Gesmäftsjahres ein Vierzehntel 
krankenversimerten oßeiZ.ieher einer Pension aus des Pensionsaufwandes dieses Jahres zu betragen 
der Pensionsversimerung, je namdem, ob sie die (Sollbetrag). 
Pension von einem Träger. der Pensionsver-
simerung der Arbeiter oder von ,der Pensions- (2) Solange der Sollbetrag nimt erreimt ist, 
v,ersicherungsanstaltder Angestdlten erhalten, ist jährlim mindestens ein Drittel des im Rem
sofern diese Personen nimt bereits auf Grund nungsabsmluß namgewiesenen Gebarungsüber
einer v,ersimerungspflimtigen Erwerbstätigkeit in smusses der Liquiditätsreserve zuzuführen. 
die in Z. 1 oder Z. 2 genannte Versimerten- (3) Bei Bedarf an flüssigen Mitteln zur Behe
gruppe ,einzureihen si.rud. Zu der in Z. 1 ge- bung einer vorübergehend ungünstigen Kassen
nannten Versrchertengruppe gehören überdies lage ist vor anderen Maßnahmen die Liquiditäts
die ~m § 7 Z; 1 1it. abis idgenannten Teilver- reserve im notwendigen Ausmaß aufzulösen. Jede 
simerten und die in der Krankenversimerung nam Verfügung über die Liquiditätsreserve bedarf der 
§ 27 MuttersmutZigesetz, BGBL Nr. 76/1957, vorhergehenden Genehmigung durch den Bundes
pflichtversichertenP.ersonen. Zu der in Z. 3 ge- minister für soziale Verwaltung im Einverneh
nannten Versimertengruppe ,gehören aUe übrigen men mit dem Bundesminister für Finanzen. Sinkt 
inder Krankenvel1simerung Versicherten. Für durm Verfügungen über die Liquiditätsreserve 
die Trennung ,der Erfo1gsrechnung und der· deren Stand unter den Sollbetrag, so ist die 
stat'istismen Namweisungen nach den gena,nnten Liquiditätsreserve nam Wegfall der vorüber
Versichertengruppen . ist ein SnimprOibenverfah- gehend ungünstigen Kassenlage in entspremender 
ren anzuwenden, ,dessen Grundsätrz.e vom Bun- Anwendung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 
desminister für soziaile Verw,altung durm Ver- auf das Ausmaß des Sollbetrages zu erhöhen." 
or.dnung festz,usetzen sind; der Umfang der 
Stichproben ist dabei so f.estzusetzen, daß eine 
angemessene Genauigkeit nach ,den Grundsätzen 
der Wahrscheinlichkeitsremnung gewährleistet 
ist. An die Ste~le jeder dritten Snichprobener
hebung hat eine Gesamterhe!bung zu treten. Ge
meinsame iEinnahmen und Ausgaben sind auf die 
genannten Versimertengruppen auf Grund ,eines 
Vorsmlages des Hauptv,erhandes, der der Zu
stimmung des Bundesmiruisters für sozia-Ie Ver
wa1tung bedarf, aufzuteilen." 

,b) § 444 Ahs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Wenn für ein Gesmäftsjahr 2 v. H. der 
Erträge an Versimerungsbeiträgen die Aufwen
dungen der Jugendlimen- und Gesundenunter
sumungen einsmließlim der Kosten für die Er
rimtung und den Betrieb der hiezu erforder
limen eigenen Einrimtungen bzw.der Bereit
stellung entspremender Vertragseinrimtungen für 
dieses Jahr übersteigen, ist der Untersmiedsbetrag 
einer gesonderten Rücklage zuzuführen. Diese 
Rücklage darf nur für Zwecke der Verlust7 
deckung verwendet werden. Ein Verlust' ent
steht, wenn die Aufwendungen der Jugendlimen
und Gesundenuntersumungen für ein Gesmäfts
ja:hr 2 v. H. der Erträge an Versicherungsbei
trägen übersteigen." 

Die bisherigen Abs. 5 und 6 erhalten die Be
zeimnungen 6 und 7. 

33. Nach § 444 ist ein § 444 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen:' 

34. Dem § 446 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Im übrigen kann eine von ,den VorschIif
ten der Abs. 1 und 2 abweichende Ver,anlagungs
art nur für jeden einzelnen Fall gesondert vom 
Bundesminister für sOliiale Verwaltung ,im Bin
vernehmen mit ,dem Bu~desmi:nister für F.inanzen 
gestattet werden." 

35. § 447 hat zu lauten: 

"G e ne h m i gun g s( A n z ei g e) b e d ü r f
t i g e Ver ä n der u n :g e n von V,e r m ö

gensbeständen 

§ 447. (1) }lede Veränderung im Bestand von 
Liegenschaften,- ,insbesondere die Erwerbung,_ Be
lastung oder Veräußerung von Liegenschaften, 
ferner ,die Erl1ichtung oder Erweiterung von Ge": 
bäuden ist nur mit Genehmigung des Bundes
minister.s für soziale Verwaltung im Einverneh
men mit dem Bundesminister für Finanzen zu
läs~ig, wenn dem Recht;sgeschäft ein Betrag liU

grunde liegt, der fünf von TJausend der Erträge des 
Versicherungsträgers im letzten vorangegang,enen 
Kalenderjahr übersteigt. . 

(2) Beschlüsse ,der Verwaltungskörper ,der Ver
sicherungsträger über die im Abs. 1 geMimten 
Angelegenheiten, die ,der Genehmigung nimt be
qürfen, sind binnen einem Monat nam Besmluß
fassung dem Bundesministerium für sOliiale Ver-, 
waltung gesondert anzuzeigen." 

36. a) § 447 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
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"Der beim Hauptverband errichtete AusgLeichs
.fonds hat eine ausgeglichene Gebarung bzw. eine 
ausreichende Liquidität der Gebietshanken
kassen, der Versiche,rungsanstalt des österreichi
schen Be~gbaues und der Sozralversicherungsan .. 
stalt der gewerblichen Wirtsch,a,ft als Träger der 
Kr.ankenv'ersicherung zu gewährLeisten." 

b) Im § 447 a Abs. 3 ist der Betrag von 50 Mil
lionen Schilling durch den Betrag von 80 Millio
nen Schilling zu ersetzen. 

c) § 447 a Abs. 4 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Gebietskrankenkassen, die Versicherungs
anstalt des österreichischen Bergbaues sowie die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirt
schaft als Träger der Krankenversicherung haben 
einen Beitrag iII,l. Ausmaß von 1 v. H. ihrer Bei
tragseinnahmen zu entrichten; bei der Versiche
rungsanstalt des österreichischen Bergbaues und 
bei der Sozialversicherungsanstalt der g'ewerb
lichen Wirtschaft ist hiebei nur von den Beitrags
einnahmen des Versicherungsträgers als Träger 
der Krankenversicherung auszugehen." 

. d) § 447 a. Abs. 5 z:weiter Satz hat' zu lauten: 

"Erreicht ,diese Rücklage die Höhe von 2,4 v. H. 
der Summe der Beitragseinnahmen ,der Gebiets
krankenkassen, der Venicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues und der Sozialversiche
rungsanstalt der gewel1blichen Wirtschaft als Trä
ger der Krankenversicherung im vorangegangenen 
Kalenderjahr, dann ist die Rücklage nicht weiter 
zu erhöhen." 

37. a) § 447 c Abs. llit. b hat zu lauten: 

"b) um eine unterschiedliche Belastung aus der 
Gewährung von Sachleistungen, von Maß
nahmen zur Festigung der Gesundheit und 
Zur Krankheitsverhütung sowie aus dem 
Betrieb . eigener Gesundheitseinrichtungen 
ganz oder teilwe1se auszugleichen; eine 
unterschiedliche Belastung, die sich dadurch 
ergibt, daß mit Vertragspartnerl;l erheblich 
über dem Bundesdurchschnitt liegende 
Honorare (Tarife) vereinbart wurden, hat 
hiebei außer Betracht zu bleiben;" 

b) Im § 447 c Abs. 1 lit. ,d ist der Ausdruck 
"Maßnahmen der erweiterten Heilfürsorge" 
durch den Ausdruck "Maßnahmen zur Festigung 

, der Gesundheit" zu ersetzen. 

c) Dem § 447 c, Abs; 1 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Die Sozialversicherungsam;talt der gewerblichen 
Wirtschaft ist von der Gewährung von Zuwen
dungen in den Fällen der lit. d ausgenommen." 

d) 'Im § 447 c Abs. 2 lit. a ist der Ausdruck 
,,(§ 23 Abs. 6)" durch den Ausdruck ,,(§ 23 
Abs. 6 dieses Bundesgesetzes, § 7 Abs. 2 des 

Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetzes)" zu ersetzen. 

e) Im § 447 c AJbs. 4 ist nach dem zweiten 
Satz folgender Satz einzufügen: 

"Vor seiner Entscheidung hat er jenen Sektions
ausschuß der Krankenversicherungsträger zur 
Stellungnahme aufzufordern, dem der antrag
stellende Versicherungsträger nicht angehört." 

38. a) Dem § 447 e Abs. 1 ,ist folgender Satz 
anzufügen: 

"Die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft ist von der Leistung von Zweck
zuschüssen ausgenommen." 

b) Im § 447, e Abs. 5 ist der Ausdruck ,,(§ 118 a 
Abs. 2)" durch den Ausdruck ,,(§ 444 Abs. 5)" 
zu ersetzen. 

39; a) Der bisherige Inhalt des § 453 erhält 
die Bezeichnung Ab,s. 1. 

b) Der Stl1ichpunkt ~m Ende der Z. 3 des § 453 
ist durch einen Punkt zu ersetzen. § 453 Z. 4 
wird auf,gehohen . 

c) Dem § 453 ist ein Abs. 2 mit folgendem 
Wortlaut 3inZlufügen: ' 

,,(2) Die Satzung ,des Versicherungsträgers (des 
Hauptverb.andes) 'kann, wenn ,dies vom Stand
punkt der Verwaltungsökonomie gerechtfertigt 
erscheint, a,uch ·die Errichtung ständiger Aus
schüsse vorsehen; sie hat hiebei auch den Wir
kungskreis, die' Geschäftsführung und die Be
schlußfassung eines jeden ,deml1tigen Ausschusses 
zu besuimmen." 

40. § 463 wird aufgehoben. 

41. § 466 Abs. 6 wird aufgehoben. 

42. Im § 471 c ist der Ausdruck "den nach § 44 
Ahs. 6 lit. b jeweils geltenden Betrag" durch Iden 
Ausdruck ,iden nach § 5 Abs. 2 Lit. a geltenden 
Betrag" ZlU ersetzen. 

43. § 471 d hat zu lauten: 

,,§ 471 d. DurCh die Satzung des Trägers der 
Krankenversicherung kann aus Gründen der Ver
waltungsvereinfachung bestimmt werden, daß die 
Frist für die An- und Abmeldung fallweise be
schäftigter Personen hinsichtlich der' innerhalb 
des Kalendermonates liegenden Beschäftigungs
tage spätestens mit dem Ersten des nächstfolgen
den Kalendermonates beginnt." 

44. Im § 472 Abs. 2 ist der Strichpunkt am 
Schluß der Z. 3 durch einen Punkt zu ersetzen. 
§ 472 Abs. 2 Z. 4 wird aufgehoben. 

45. a) § 472 a Abs. 2 zweiter Satz hat zu lau
ten: 
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"Der Hundertsatz beträgt 
ab 1. März 1977 ............... . 
ab 1. Jänner 1978 .............. .. 

b) § 472 a Abs. 4 wird aufgehoben. 

7,3v.H., 
7,7 v. H." 

46. Im § 479 Abs. 1 erster Satz ist der Aus
druck "Pensionsinstinut der Linzer Elektrizitäts-
und Straßenbahn-Aktiengesellschaft" durch den 
Ausdruck "P,ensionsinstitut ,der Linzer Elektrizi
täts-, F'ernwärme- und Verkehrsbetriebe-Aktien
gesellschaft" ZlU ersetzen. 

47. Im § 500 ist der Ausdruck ,,§§ 502 Abs. 4 
und 5, 503 und 506" durch den Ausdruck ,,§§ 502 
Abs. 4 bis 6, 503 und 506" zu ersetzen. 

48. a) Nach § 502 Abs. 4 wird ein Abs. 5 mit 
folgendem Wortlaut angefügt: 

,,(5) Abs. 4 gilt auch für Personen, bei denen 
nachweislich eine Auswanderung aus Gründen, 
auf die der (die) Betreffende keinen Einfluß 
hatte, erst nach dem 9. Mai 1945 möglich war, 
wenn die Auswanderung nicht später als am 
31. Dezember 1949 erfolgt ist." 

Der bisherige Abs. 5 erhält die Bezeichnung 
Abs.6. 

b) Im nunmehrigen § 502 Abs. 6 ist der Aus
druck "Abs. 1 bis 4" durch den Ausdruck "Abs. 1 
bis 5" zu ersetzen. 

49. § 522 f Abs. 8 und 9 haben zu lauten: 

,,(8) Bezieher einer Invaliditäts(Knappschafts
voll)rente, ,die nach den Bestimmungen ,der Abs. 1 
bis 5 neu bemessen worden und nicht vor dem 
1. Jänner 1977 weggefallen ist, können einen 
Anspruch auf eine Leistung aus einem der Ver
'sicherungsfälle des Alters nach diesem Bundes~ 
gesetz geltend l)1achen, )Venn der Stichtag (§ 223 
Abs. 2) nach dem 31. Dezember 1976 liegt. Hie
bei gilt die bisherige, n\1ch den Bestimmungen 
der Abs. 1 bis 5 neu bemessenen Rente als 
Invaliditäts(Knappschaftsvoll)pension nach den 
Bestimmungen aes Vierten Teiles dieses Bundes
gesetzes. 

(9) Stirbt ein Rentenberechtigter, dessen Rente 
aus eigener P,ensionsversicherung nach ,den Be
stimmungen der Abs. 1 bis 5 neu bemessen 
worden und nicht hereits wegen des Anfalles 
einer, Leistung aus einem der Versicherungsfälle 
des Alters weggefallen ist, nach dem 31. Dezem
ber 1976, ist für ,die :Berechnung der Witwen
pension § 264 mit folgentler Maßgabe anzuwen
den: 

a) Als Invaliditätspension gemäß § 264 Abs. 1 
lit. c gilt die zum Zeitpunkt des Todes 
gebührende Leistung, jedoch ohne Berück
sichtigung der nach den früheren Vorschrif
ten gewährten zusätzlichen Steigerungsbe
träge bzw. des Zuschlages gemäß § 261 a 
bzw. § 284 a. 

b) Auf Grund der während des Rentenbezuges 
erworbenen Beitragszeiten erhöht sich der, 
Steigerungsbetrag der Invaliditäts(Alters)
pension für je zwölf anrechenbare Beitrags-, 
monate um 15 v. T. der Bemessungsgrund
lage (lit. c). Ein Rest von weniger als zwölf 
Beitragsmonaten ist in sinngemäßer An
wendung der Bestimmung des § 261 Abs. 3 
letzter Satz bzw. § 284 Abs. 3 letzter Satz 
zu berücksichtigen. 

c) Als Bemessungsgrundlage gelten zehn Sech
stel der Invaliditätspension nach lit. a." 

50. In der Anlage 1 hat die Z. 27 lit. b wie 
folgt ZlU lauten: 

"b) Bösartige Neubildungen der Lung,e und des 
Rippenfelles .durch Asbest" 

Artikel VI 

Obergan,gsbestimlt).U1~gen 

(1) Personen, die nach den Bestimmungen die
ses Bundesgesetzes als Pflichtversich,erte in die 
Kranken- bzw. Unfallversicherung einbezogen 
wel'den und ,d~e am 1. Jänner 1977 bei einem 
Ver,sicherungwnternehmen vertragsmäßig kran
ken- oder unter Einschluß der Arbeitsunfälle 
unfallversichert sind oder für die ein solcher 
Vertrag ,abgeschlossen wOl'den ist, können den 
Versicherungsvertrag bis 30. J.uni 1977 zum Ah
lauf des auf die Aufkünd~gung folgenden Ka,len
dermonates aufkündigen. Für einen Zeitraum 
nach dem Erlöschen ,des Versicherungsvertrages 
ber,eits entl"ich.tete Versicherungsbeiträge (Prä
m~en) sind vom Versicherungsuntemehmen n,icht 
zu erstatten. 

(i) Versicherungsunternehmen, ~ie~as Ver, 
sicherungsgeschäft betreiben, können jene Teile 
der versich,erungstechnischen Rücl!:.stelluQgen, die 
zufolge Kündigung gem~ß AlJs. 1 auf:z.ulösen sind, 
steuerfl'ei auf ein:e Sonderrücklage für die Um
stellung des Geschäftsbetriebes übertrag~n. Diese 
Rücklage ist <in den folgenden Geschäftsjahren mit 
einem Teilbetrag von je 2,0 v. H. gew.innerhöhend 
(v,erlustmindernd) aufzulösen. 

(3) Personen, die am 31. Dezember 1976 nach 
den in ,diesem Zeitp\lnkt geltenden Vorschriften 
pflichtversichert wareI~, nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes aber nicht mehr pflichty!!r
sichert wären, bleiben pflichtversichert, solange 
die Erwerbstätigkeit, welche die Pflichtversiche
rung nach den bisherigen Vorschriften begrün
det hat, weiter ausgeübt wird. Im übrigen sind 
die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes auf eine 
solche Pflichtversicherung anzuwenden, jedoch 
kann der Versicherte bis 30. Juni 1977 bei dem 
für die Einhebung der Beiträge in Betracht kom
menden Versicherungstäger den Antrag stellen, 
aus der Pflichtversicherung ausgeschieden zu wer
den; einem solchen Antrag hat der Versiche-
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rungsträger mit Wirkung von dem auf den 
Antrag folgenden Monatsersten stattzugeben. 

(4) Abs. 3 ist für Dienstnehmer entsprechend 
anzuwenden, die nach den am 31. Dezember 
eines Kalenderjahres in Geltung stehenden Be
trägen für die Geringfügigkeit einer Beschäftigwng 
der Pflichtversicherung unterliegen, nach den am 
1. Jänner des folgenden Kalenderjahres in Gel
tung stehenden Beträgen jedoch nicht mehr pflicht
versichert wären, mit der Maßgabe, daß der 
Antrag auf Ausscheidung aus der Pflichtver
sicherung jeweils bis 30. Juni des folgenden 
Kalenderjahres gestellt werden kann. 

(5) § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. d des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgeseties in der Fassung des 
Art. I Z. 5 gilt auch für Personen, derelJ. Er
werbstätigkeit bei früherem Wirksamkeitsbeginn 
des § 8 Abs. 1 Z. 4 lit. a, b oder c die Pflicht
versicherung in der Krankenversicherung begrün
det hätte. 

(6) Die erstmaligen Meldungen für Personen, 
die nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
der Pflichtversicherung nachdem Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz am 1. Jänner 1977 
urtterliegen und nicht schon zur PflichtversiChe
rung angemeldet sind, sind bis 31. März 197~ 
beim' zuständigen Versicherungsträger zu erstat
ten. Die Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 bis 
43 und 111 bis 113 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwen
den. 

(7) Die Sozialversicherungsanstalt der gewerb
lichen Wirtschaft hat bis .31. März 1977 den 
jeweils örtlich zuständigen Gebietskrankenkassen 
Verzeichnisse aller im § 8 Abs. 1 Z. 1 lit. d des 
Allgemeinen SoziaIversicherungsgesetzes genann
ten Personen zu übergeben. 

(8) Es gelten die nach den bisherigen Bestim
mungen in der Krankenversicherung Weiter
oder Selbstversicherten als Selbstversicherte im 
Sinne des § 16 des Allgemeinen SO:iialversiche~ 
rungsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 8 mit 
der Maßgabe, daß für diese als Selbstversicherte 
geltenden Personen § 124 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. II Z. 8 nicht anzuwenden ist. 

(9) Die Träger der Pensionsversicherung 
haben die im Rechnungsabschluß 1975 nachge
wiesene gebundene Rücklage gemäß § 80 Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der vor dem 1. Jänner 1977 in Geltung gestan
denen Fassung im Geschäftsjahr 1976 aufzulösen. 
Die veranlagten Werte der gebundenen Rücklage 
sind bis zu ihrer Auflösung auf den Sollbetrag 
der Liquiditätsreserve gemäß § 444 a des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. V Z. 33 anzurechnen. Sie sind 
aber erst nach ihrer Einlösung (Wertpapiere) bzw. 
nach dem Auslaufen der Kündigungsfrist (gebun
dene Einlagen) ohne Anrechnung auf die Min-

destzufUhrung der Liquiditätsreserve nach § 444 a 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes .in 
der Fassung ·des Art. V Z. 33 zuzuführen und 
stehen erst ab diesem Zeitpunkt für Maßnah
men im Sinne des § 444 a Abs. 3 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung des 
Art. V Z. 33 zur Verfügung. Die Auflösung gilt 
nicht als Einnahme im Sinne des § 80 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes. 

(10) Die Bestimmung des § 123 Abs .. 4 Z. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. II Z. 7 lit. a gilt ab 1. Jän
ner 1977 auch für Versicherungsfälle, die vor 
dem 1. Jänner 1977 eingetreten sind. 

(11) Im Falle des durch eine Krankheit .. ver
ursachten Todes des Versicherten, die erst auf 
Grund der Bestimmungen des § 177 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. III Z. 5 im Einzelfall wie eine 
Berufskrankheit entschädigt werden könnte, sind, 
wenn die Voraussetzungen des § 177 Abs. 2 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes erfüllt 
werden, die Leistungen der Unfallversicherung 
an die Hinterbliebenen zu gewähren, wenn der 
Versicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 
eingetreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 
1977 gestellt wird. Die Leistungen sind frühe
.stens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der 
Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen 
ab dem auf die AntragsteIlung folgenden Monats
ersten. 

(12) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1977. 
an einer Krankheit, die erst auf Grund des § 177 
Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes -in der' Fassung des Art. III Z. 5 wie eine 
Berufskrankheit entschädigt werden könnte, so 
sind ,ihm, wenn die Voraussetzungen des § 177 
Abs. 2 des Allgemeinen Soz~ahersicherungsgeset
zes erfüllt werden; die Leistungen der Unfall
versicherung zu gewähren, wenn der Versiche
rungsfall nach dem 31. Dezember 1955 eingetre
ten ist und der Antrag bis 31. Dezember 1977 
gestellt wird: Die Leistungen sind frühestens ab 
1. Jänner 1977 zu gewähren: Wird dei Antrag 
später gestellt, gebühren die Leistungen ab dem 
auf cLie AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(13) Die Bestimmungen· des Art. III Z. 12 bis 
16 und 23 gelten ab 1. Jänner 1977 auch für 
Versicherungsfälle, die vor dem 1. Jänner 1977 
eingetreten sind; übergangsgeld ist frühestens ab 
1. Jänner 1977 zu gewähren. 

(14) Die Bestimmungen des § 251 a des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fas
sung des Art. IV Z. 14 gelten nur für Lei
stungen, bei denen der Stichtag nach dem 31. De
zember 1978 liegt. Sie gelten nicht für Leistungen 
aus dem Versicherungsfall des Todes, wenn der 
Stichtag zwar nach dem 31. Dezember 1978 
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liegt, aber im Zeitpunkt ,des Todes ein zu einem 
Stichtag vordem 1. Jänner 1979 bescheiJ
mäßig zuerkannter Anspruch auf eine Leistung 
(Gesamtleistung) aus eigener Pensionsversiche
rung nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetz mit Ausnahme des Knappschaftssoldes und 
der Knappschaftspension, dem Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz oder 
dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz besteht 
,oder ein solcher Anspruch auf Grund eines vor 
dem 1. Jänner 1979 eingeleiteten Verfahrens 
nachträglich für die Zeit bis zum Tode zuer
kannt wird; wurden in der Leistung aus eige
ner Pensionsversicherung, für die der Stichtag 
nach dem 30. Juni 1958 liegt, vor dem Stichtag 
liegende Versicherungszeiten nach dem Gewerb
lichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz 
und (oder) dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz nicht berücksichtigt, so ist vor Anwendung 
des § 264 Abs. 1 lit. b oder c des Allgemeinen 
Sozialv,ersicherungsgesetzes die Leistung aus ei.ge
ner Pensionsversicherung nach Abs. 15 neu zu 
bemessen. Sind bei Eintritt des Versicherungs
falles des Todes Ansprüche auf zwei oder meh
rere Leistungen aus eigener Pensionsversicherung 
gegeben, ist vor Anwendung des § 264 Abs. 1 
lit. b oder c des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes Abs. 15 mit der Maßgabe anzuwenden, 
daß sich die Leistungszuständigkeit nach dem 
später liegenden Stichtag richtet und die höhere 
bzw. höchste Bemessungsgrundlage heranzuziehen 
ist. 

(15) Die Bestimmungen des § 251 a Abs. 7 Z. 1, 
2 und 5 des Allgemeinen Sozi;llversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 14 sind 
auf Antrag auf jene Leistungen aus der Pen
sionsversicherung anzuwenden, die am 1. Jänne,r 
1979 gebühren und für die der Stichtag nach dem 
30. Juni 1958, aber vor dem 1. Jänner 1979 
liegt, wenn vor dem Stichtag liegende Versiche
rungszeiten nach dem Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetz und (oder) dem 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetz nicht berück
,sichtigt wurden. Stichtag für die Neubemessung 
.der Leistung ist der Tag der AntragsteIlung, wenn 
'sie an einen Monatsersten erfolgt, sonst der der 
!,Antragstellung follgende Monatserste. Bei der 
Neubemessung verbleibt es bei der bisherigen 
Leistungszuständigkeit und den bisherigen Be
messungsgrundlagen nach dem Allgemeinen 
-Sozialversich'erungsgesetz; in der Pensionsver
sicherung, in der bereits Versicherungsmonate 
festgestellt worden sind, erfolgt keine Neufe·st
stellung von Versicherungsmonaten; neu festge
'Stellte Versicherungsmonate sind nur insoweit 
zu berücksichtigen, als sie sich nicht mit bereits 
festgestellten Versicherungsmonaten decken; er
gibt sich bei der Neubemessung ein niedrigerer 
'Betrag als der vorher gebührende, ist dieser 
weiter zu gewähren. Eine sich aus der Anwen
dung der Bestimmungen des § 251 a Abs. 7 Z. 1, 

2 und 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. IV Z. 14 er
gebende Erhöhung gebührt ab 1.. Jänner 1979, 
wenn der Antrag bis zum 31. Dezember 1979 
gestellt wird, sonst ab dem auf die AntragsteIlung 
folgenden Monatsersten. 

(16) Handelt es sich bei der nach Abs. 15 neu 
festzustellenden Leistung um eine Leistung aus 
dem Versicherungsfall des Todes und hatte der 
Verstorbene im Zeitpunkt des Todes einen be
scheidmäßig zuerkannten Anspruch auf eine 
Leistung (Gesamtleistung) aus eigener Pensions
versicherung nach diesem Bundesgesetz, dem Ge
werblichen Selbständigen-Pensionsversicherungs
gesetz oder dem Bauern-Pensionsversicherungs
gesetz oder wurde ein solcher Anspruch auf 
Grund eines vor dem 1. Jänner 1979 eingelei
teten Verfahrens nachträglich für die Zeit bis 
zum Tode anerkannt, so gelten die Bestimmungen 
des Abs. 14 für ,die Neufeststellung der Leistung 
aus eigener Pensionsversicherung und die Lei-
stungszuständigkeit entsprechend. 

(17) Die Bestimmungen des § 251 a Abs. 7 
Z. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes 
in der Fassung des Art. IV Z. 14 sind gegenüber 
einem Staate, mit dem ein Abkommen über So
ziale Sicherheit ohne Einschluß des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes besteht, 
nidlt anzuwenden. 

(18) Ergibt sich aus der Anwendung der Be
stimmungen des Abschnittes V des Vierten Teiles 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes ein 
aus der Summe von Pension und Ausgleichs
zula!ge hestehender niedri~erer A'llszahlungsbetrag, 
als er nach den am 31. Dezember 1976 in Gel
tung gestandenen Rechtsvorschriften gebührte, 
so ist ab 1. Jänner 1977 die Ausgleichszulage in 
der Höhe des jeweiligen Unterschiedsbetrages 
zwischen dem Auszahlungsbetrag des Kalender
monates Dezember 1976 und der gebührenden 
Pension zu gewähren, sofern .die Minderung des 
Auszahlungsbetrages ausschließlich auf die An
wendung der Bestimmungen des Artikels X und 
nicht auf eine Anderung der tatsächlichen Ver
hältnisse zurückzuführen ist. 

(19) ErhÖhungen der Ausgleichszulage, die sich 
aus der Anwendung des § 292 Abs. 8 des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes gegenüber 
dem um 7 v. H. erhöhten, sich aus der Anwen
dung des § 151 Abs. 4 Z. 5 des Bauern-Pen
sionsversicherungsgesetzes in der am 31. Dezem
ber 1976 in Geltung gestandenen Fassung erge
benden Betrag entstehen, gebühren in der Zeit 
vom 1. Jänner 1977 bis 31. Dezember 1977 zur 
Hälfte. 

(20) Ergibt sich aus der Anwendung der Be
stimmungen des Abschnittes V des Vierten Teiles 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
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der Fassung des Art. "IV ein aus der Summe vol} 
Pension und Ausgleichszulage bestehender nied
rigerer Auszahlungsbetrag, als er nach den am 
31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen 
Rechtsvorschriften gebührte, so ist bei sonst 
unverändertem Sachverhalt für das Kalenderjahr 
1978 die Ausgleichszulage in der Höhe des je
weiligen Unterschiedsbetrages zwischen dem Aus~ 
.zahlungsbetrag des Kalendermonates Dezember 
1977 und der gebührenden Pension zu gewähren. 
Die Ausgleichszulage vermindert sich jedoch um 
eine aus der Anwendung des § 292 Abs. 5 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Fassung des Art. IV Z. ~8 ergebende Erhöh~ng 
,des Nettoeinkommens aus einem land(forst)wirt
schaftlich·en Betrieb. 

(21) Die öffentlich-rechtlichen Interessenv,ertre
tungen der Dienstnehmer und der Dienstgeber 
haben die in die Rehabilitationsausschüsse (§ 419 
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs
-gesetzes in Ider Fassung ,des Art. V Z. 20) 
für ,die laufende Amtsdauer (Abs. 22) zu ent
sendenden Versicherungsvertreter (§ 426 Abs. 3 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. V Z. 22) aus dem Kreis 
der von ihnen in die Hauptversammlung der 
betreffenden Versicherungsträger entsendeten 
Versicherungsvertreter zu entnehmen. 

(22) Die Amtsdauer der Rehabilitationsaus
schüsse (§ 419 Abs. 3 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes in der Fassung des Art. V 
Z. 20) endet am 31. Dez,ember ,1978. Die 
Bestimmungen des § 425 zweiter und dritter Satz 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gel
ten entsprechend. 

(23) Personen, die erst auf Grund der Bestim
mungen des Art. V Z. 48 Anspruch auf eine 
Leistung aus der Pensionsversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz erhalten, 
gebührt diese Leistung ab 1. Jänner 1977, wenn 
der Antrag bis zum 31. Dezember 1977 gestellt 
w~rd, sonst ab dem auf die Antragstellung folgen
den Tag. Befindet sich der Antragsteller im Zeit
punkt der AntragsteIlung in Auswirkung einer 
aus den Gründen des § 500 Abs. 1 des All
,gemeinen . Sozialversicherungsgesetzes erfolgten 
Auswanderung noch im Ausland, ist das Zu
treffen der Voraussetzungen für den Leistungsan
spruch abweichend von der Bestimmung des 
§ 223 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes zum Zeitpunkt des Eintrittes des 
Versicherungsfalles zu prüfen. 

(24) Die Bestimmungen des § 502 des Allge
meinen Soiialversicherungsgesetzes in der Fas
'Sung des Art. V Z. 48 sind auf Antrag auch auf 
Leistungsansprüche anzuwenden, die am 31. De
.zember 1976 bereits bestehen. Eine sich daraus 

ergebende Erhöhung der Leistungsansprüche ge
.bührt ab 1. Jänner 1977, wenn der Antrag bis 
31. Dezember 1977 gestellt wird, sonst ab dem 
der AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(25) Im Falle des durch eine Krankheit verur
sachten Todes des Versicherten, die erst auf 
Grund der Bestimmungen des Art. V Z. 50 als 
Berufskrankheit anerkannt wird, sind die' Lei
stungen der Unfallversicherung an die Hinter
bliebenen zu gewähren, wenn der Versicherungs
fall nach' dem 31. Dezember 1955 eingetreten ,ist 
und der Antrag bis 31. Dezember 1977 gestellt 
wird. Die Leistungen sind frühestens ab 1. Jän
ner 1977 zu gewähren. Wird der Antrag später 
gestellt, gebühren die Leistungen ab dem auf 
die AntragsteIlung folgenden Monatsersten. 

(26) Leidet ein Versicherter am 1. Jänner 1977 
an einer Krankheit, die erst auf Grund der Be
stimmung des Art. V Z. 50 als Berufskrankheit 
anerkannt wird, so sind ihm die Leistungen der 
Unfallversicherung zu gewähren, wenn der Ver
sicherungsfall nach dem 31. Dezember 1955 ein
getreten ist und der Antrag bis 31. Dezember 
1977 gestellt wird. Die Leistungen sind frühe
stens ab 1. Jänner 1977 zu gewähren. Wird der, 
Antrag später gestellt, gebühren die Leistungen 
ab dem auf die AntragsteIlung folgenden Monats~ 
ersten. 

(27) Ist ein gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. hund i 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Ver
sicherter bzw. eine Person, die bei früherem 
Wirksamkeitsheginn der Bestimmungen des 
Art. I Z. 5 versichert gewesen wäre, am 1. Jän
ner 1977 auf Grund der Folgen eines Unfalles, 
der erst gemäß § 175' Abs. 4 und 5 in der Fas
sung des Art. III Z. 3 als Arbeitsunfall anerkannt 
wir,d, völlig erwerhsunfähig, so sind ihm (ihr) 
die Leistungen der Unfallversicherung zu gewäh
ren, wenn der Versicherungsfall nach dem 31. De
zember 1955 eingetreten ist und der Antrag 
bis 31. Dezember 1977 gestellt wird. Die Leistun
gen sind frühestens ab 1. Jänner 1977 zu ge
währen. Wird der Antrag später gestellt, ge
bühren die Leistungen ab dem auf die Antrag
stellung folgenden Monatsersten. 

(28) Die Bestimmungen des § 72 Abs. 2 des 
AUgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in' der 
Fassung des Art. I Z. 28 lit. a sind auch auJ die 
für das letzte Quartal des Kalenderjahres 1976 
,fälligen B.eiträge anzuwenden. 

(29) In ·den Fällen, in denen zwischen ,dem 
1. Juli 1976 und dem 31. Dezember 1976 eine 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung 
während des Zeitraumes bezog,en wurde, für den 
Anspruch auf eine Vergütung aus Anlaß der 
Beendigung des Dienstverhältnisses (§ 49 ides 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) bestand, 
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ist dieser Zeitraum' bei ,der Anwendung ,des 
§ 253 a bz,w. § 276 ades AHgemeinen Süziitl
versicherungsgesetzes ,in der Fassung des Art. IV 
Z. 14a bzw. 23 ader Dauer des tatsächlichen Be
zuges einer Geldleistung aus der Arbeitslosen
versicherung h~nzuzurechnen. 

(30) Ab 1. Jänner 1977 ,sind d~·e R.enten aus 
der Unfallver,sicherung, soweit sie nach den für 
Teilversicherte ,gemäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a ,des 
Allgemeinen Sozia<1versicherungsgesetz,es gelten
den festen ,Beträgen bemessen sind und ,der Ver
sicherungsfall vordem 1. Jänner 1977eingetre
ten ist, unter Anwendung ,des § 181 Abs. 1 des 
Allgemeinen So,zia:lversich,erungsgesetzes inder 
Fassung des Art. III Z. 5 a neu z·u bemessen. 

(31) § 245 Abs,. 4 des Allgemeinen Sezialv,er
sicherungs gesetzes in der Fassung des Art. IV 
Z. 9 lit. d gilt auch in Fällen, in denen der Stich
tag vür dem 1. Jänner 1977 liegt, mit der Maß
gabe, daß die Versicherungsanstalt des öster
reichischen Bergbaues den Leistungsanspruch mit 
Wirksamkeit ab 1. Jänner 1977 neu festzusteHen 
hat, wenn ein diesbezüglicher Antrag bis 
31. Dezember 1977 gestellt wird. 

(32) Die -auf Grund der Bestimmungen des 
Art. IV Z. 28 und 29 gebührende Ausgleichs
zulage ist vün Amts wegen festzustellen. 

aus einer gesetzlichen Pensiensver,sicherung aus 
den Versicherungsfällen des Alters eder der ge
minderten' Arbeitsfähigkeit eder der dauernden 
Erwerbsunfähigkeit mit Ausnahme der An
sprüche auf' Knappschaftspensien und Knapp
schaftsseid eder nach einem Landessezialhilfe
gesetz haben eder 

2. in einem öffentlich-rechtlichen eder un
kündbaren privatrechtlichen Dienstverhältnis zu 
einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft eder zu 
ven selchen Körperschaften verwalteten Betrie
ben, Anstalten, Stiftungen und Fendsstehen, 
wenn ihnen aus ihrem Diimstverhältnis die An
wartschaft auf Ruhe- und Versergungsgenüsse 
(Pensienen) zusteht, die den Leistungen der Pen
siensversicherung nach dem Allgemeinen Sezial
versicherungs gesetz gleichwertig sind (§ 6 des 
Allgemeinen Sezialversicherungsgesetzes) ederdie 
auf Grund eines selchen Dienstverhältnisses einen 
Ruhegenuß (eine Pensien) beziehen eder 

3. in einem Dienstverhältnis zu einer inter
natienalen Organisatien mit Amtssitz in öster
reich stehen, wenn ihnen aus diesem Dienst
verhältnis die Anwartschaft auf' regelmäßig 
wiederkehrende Kuhestands- bzw. Versergungs
leistungen zusteht eder wenn sie auf Grund eines 
selchen DienstveDhältnisses selche RUhestands
leistungen beziehen. 

Artikel VJI. (2) Die Entrichtung von Beiträgen ist nur für 
die Gesamtzahl der vellen Kalendermenate sel-

Nachträglicher Einkauf von Versimerungszeiten cher nach Abs. 1 in B~tracht kemmenden Zeiten 
zulässig, die . ' 

(1) Personen, die im Zeitraum 
a) nach dem 31. Dezember .1938 und vor 1. ohne Rücksicht auf ihre Anrechenbarkeit 

,dem 1. Jänner 1979 180 Beitra~monate (§ 233 Abs. 1 des Allgemeinen Sezialve~sicherungs
der Pflich,tversicherung, oder gesetzes) nicht schen als Versicherungsmonate aus 

b) nachdem 31. Dez'ember 1955 und vor einer gesetzlichen Pensiünsversicherung gelten 
und dem 1. Jänner 1979 60 Beitragsmünate der 

Pflichtversicherung 2. nach dem Kalenderjahr liegen, in dem der 
in ,der' nach dem Allgemeinen Sozialversiche-' Antragsteller das 15. Lebensjahr vüllendet hat. 

Die erwürbenen Versicherungsmünate zählen in 
rungsgesetz, ,dem Gewerblichen SeLbständigen- dem Zweig der Pensionsversicherung, indem die 
Pensionsversicherungsgesetz, dem Bauern-Pen- Beiträge entrichtet worden sind. 
siünsversichel"iungsgesetz oder dem Nütarver-
sicherun,gsgesetz 1972 ,geregelten Pensiünsver- (3) Der Antrag ist bis längstens 31. Dezem
sicherung {Zuschußrentenversicherun.g) erwürben ber 1980 zu stellen .. Hat der Antragsteller in 
haben, können auf Antra,g nach Maßgahe der dem nach Abs. 1 in Betracht kümmenden Zeit
folgenden Bestimmungen für die übrigen nach raum bereits Versicherungszeiten inder Pen") 
dem 31. Dezember 1955 und vür dem 1. Jänner siünsversicherung nachdem Allgemeinen Sozial-
1977 gelegenen Zeiten durch Entrichtung von versicherungs gesetz erwürben, so. ist der Antrag 

Beiträgen für den ,eigenen Versicherungsverlauf bei jenem Träger der Pensiünsversicherung ein
wirksame Versicherungszeiten einkaufen. Die se zubringen, bei dem zuletzt eine Beitragszeit der 
erwürbenen Versicherungsmenate sind Beitrags- Pflichtversicherung nachgewiesen würden ist. 
münaten der freiwilligen Versicherung in der Werden keine Versicherungszeiten in der Pen
Pensiünsversicherung nach dem Allgemeinen sionsversicherung nach dem Allgemeinen Süzial
Süzialversicherungsgesetz gleichzuhalten. Ausge- versicherungsgesetz nachgewiesen, so. ist der An
schlüssen sind Persünen, die im Zeitpunkt der trag bei der Pensiünsversicherungsanstalt der An-
AntragsteIlung gestellten einzubringen. 

1. einen bescheidmäßig zuerkannten Anspruch (4) Zur Durchführung des Einkaufes' ist der 
auf eine münatlich wiederkehrende Geldleistung Träger der Pensiünsversicherung zuständig, bei 
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dem nach Abs. 3 der Antrag auf Entrichtung 
von Beiträgen einzubringen ist. Er hat über den 
Antrag bescheidmäßig zu entscheiden. Für das 
Verfahren gelten die Bestimmungen des Sieben
ten Teiles des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes mit der Maßgabe, daß der Instanzenzug 
beim Landeshauptmann endet. 

(5) Verstirbt der Antragsteller vor der rechts
kräftigen Entscheidung über seinen Antrag, so 
sind die im § 408 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes genannten Personen zur Fort
setzung des Verfahrens berechtigt. 

(6) Für jeden einzukaufenden Versicherungs
monat ist für Männer ein Beitrag von S 1 000,-, 
für Frauen ein Beitrag von S 700,- zu ent-
richten. . 

(7) Die Entrichtung hat in eine.m Betrag inner
halb von sechs Monaten ab der Rechtskraft des 
Bescheides über die Bewilligung des' Einkaufe~ 
von Versicherungszeiten zu erfolgen. Wenn dem 
Antragsteller die Zahlung in einem Betrag nach 
seiner wirtschaftlichen Lage nicht zugemutet 
werden kann, hat der Versicherungsträger Teil
zahlungen, und zwar höchstens 60 aufeinander
folgende Monatsraten, beginnend mit dem Ka
lendermonat,.das der Zustellung des die Raten-

. zahlung bewilligenden Bescheides folgt, zuzu
lassen. Die Teilzahlungen sind jeweils am' 
20. des betreffenden Kalendermonates fällig. 

(8) Die Versicherungszeiten gelten erst in dem 
Zeitpunkt als erworben, in dem der zu ent
richtende Beitrag (der letzte Teilzahlungsbetrag) 
beim zuständigen Versicherungsträger eingelangt 
ist. Der Versicherungsträger hat einen in diesem 
Zeitpunkt bereits bestehenden Leistungsanspruch 
unter Berücksichtigung der durch den Einkauf er
worbenen Versicherungszeiten mit Wirksamkeit 
ab dem dem Einlangen des Beitrages (des letzten 
Teilzahlungsbetrages) folgenden Monatsersten 
neu festzustellen. 

(9) IBeiträge, die nach dem 31. Dezember 1977 
entrichtet werden, erhöhen sich in jedem Kalen
derjahr um 8,5 v. H. 

(10) In Fällen besonderer Härte kann das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung die 
monatlichen Beiträge nach Acbs. 6 herabsetzen, 
jedoch nicht unter den iBetrag eines Viertels 
dieser MonatSbeiträge. EinFall besonderer Härte 
ist insbesondere dann anzunehmen, wenn durch 
die BeitragsentriChtung der Lebensunterhalt des 
Antragstellers unter Berücksichtigung seiner Ein
kommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse 
nicht nur vorübergehend wesentlich gefährdet 
wäre. 

(11) Bleibt der Versicherte, dem der Einkauf 
von Versicherungszeiten-- unter Einräumung ,von 
Teilzahlungen bewilligt worden ist, mit mehr 

als zwei aufeinanderfolgendenMonatsraten im 
Verzug, so erlischt die Bewilligung zum Einkauf. 
Die bereits entrichteten Monatsraten sind dem 
Versicherten vom Versicherungsträger zurückzu
erstatten. 

(12) Leistungen aus einer gesetzlichen Pen
sionsversicherung aus den Versicherungsfällen des 
Alters, auf die erst durch im Wege des Ein
kaufes im Sinne der Abs. 1 bis ,10 erworbene 
Versicherungszeiten ein Anspruch begründet 
wurde, fallen abweichend von der Regelung des 
§ 86 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, 
des § 34 des Gewerblichen Selbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetzes bZ/w. des § 30 des 
Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes frühestens 
nach Ablauf von 24 Monaten nach dem Ein
langen des Antrages auf Einkauf von Versiche
rungszeiten hei dem nach Abs. 3 zuständigen 
Versicherungsträger an. Die im Wege des Ein
kaufes im Sinne der Abs. 1 bis 10 nach dem 
Stichtag für eine Knappschaftspension erworbe
nen Versicherungsmonate bleiben für diese Lei~ 
stung außer Betracht. 

(13) Wurde der Einkauf von Versicherungs
zeiten bewilligt und ist vor ,dem im Abs. 8 ge
nannten Zeitpunkt der Versicherungsfall der ge
minderten Arbeitsfähigkeit oder· der Versiche
rungsfall des Todes eingetreten, 50' sind der Ver
sicherte bzw. die im § 408 des Allgemeinen 
Sozialversicheningsgesetzes genannten Angehö
rigen berechtigt, den noch aushaftenden Beitrag 
(die noch aushaftenden Teilzahlungsbeträge) 
auch nach dem Eintritt des Versicherungsfalles zu 
entrichten. Der Leistungsanspruch ist in solchen 
Fällen 'Vom Versicherungsträger zum m;tßgeben
den Stichtag zunächst ohne Berücksichtigung der 
durch den Einkauf zu erwerbenden Versiche
rungszeiten festzustellen. Kommt es zu einem 
Leistungsanspruch und werden der noch aus
haftende Beitrag bzw. die noch aushaftenden 
Teilzahlungsbeträge vom Versicherten bzw. vO'n 
den im § 408 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes genannten Personen rechtzeitig 
entrichtet, so hat der Versicherungsträger den 
Leistungsanspruch unter Berücksichtigung der 
durch den Einkauf erwO'rbenen Versicherungs
zeiten . mit Wirksamkeit ab dem dem Erwerb 
dieser Versicherungszeiten folgenden Monats
ersten neu festzustellen. Machen der Versicherte 
bzw. die Angehörigen von dem Recht der voll
ständigen Entrichtung von Teilzahlungsbeträgen 
nach dem bereits eingetretenen Stichtag nicht 
Gebrauch, so hat der Versicherungsträger allen
falls entrichtete Teilzahlungsbeträge dem Ver
sicherten bzw. den Angehörigen zurückzuerstat
ten. 

(14) Für Personen, die auf Grund der Abs. 1 
bis 10 zum nachträglichen Einkauf von Ver
sicherungszeiten berechtigt sind, sind Ersatzzeiten 
nach § 227 Z. 5 des Allgemeinen Sozialversiche-
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rungsgesetzes nach Maßgabe der Bestimmungen 
des § 232 a des Allgemeinen .Soiialversicherungs
gesetzes für die Feststellung der nachträglich ein
zukaufenden Versicherungszeiten wie folgt zu
sammenzufassen: Ersatzmonate nach § 232 a 
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes gelten höchstens in dem Ausmaß als er
worben, als der Hälfte der vom Versicherten 
für die Zeit nachdem 31. Dezember 1970 und 
vor dem Tag der Antragstellung auf nachträg
lichen Einkauf von Versicherungszeiten erwor
benen Beitragsmonate entspricht. Vermindert 
sich hiedurch die Zahl dieser Ersatzmonate, so 
gelten die am weitesten zurückliegenden Ersatz
monate nach § 232 a Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes aJs nicht erworben. 
Decken sich zum Stichtag Versicherua.gszeiten ge
mäß § 232 a .des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in dem zwischen dem 31. Dezember 1970 
und dem Tag der Antragstellung auf nachträg
lichen Einkauf von Versicherungszeiten gelegenen 
Zeitraum mit Monaten, die durch nachträglichen 
Einkauf erworben wurden, gelten die nachträg
lich entrichteten Beiträge als Beiträge zur Höher
versicherung im Rahmen der Bestimmungen des 
§ 77 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes; § 70 Abs. 1 letzter Satz des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes .ist entspre
chend anzuwenden. 

(15) Die im Wege des Einkaufes im Sinne 
der Abs. 1 bis 10 erworbenen Versicherungs
monate bleiben für die Erm.ittlungder Bemes
sungszeit gemäß § 238 .Abs. 2 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes außer Betracht. 

Artikel VIII 

Finanzausgleich zwischen der Pensionsversiche
rungsanstalt der Angestellten und der Pen

sionsversicher.ungsanstalt der Arbeiter 

(2) Die überweisung fü,r die Geschäftsjahre 
1973 bis 1975 ist bis zum 31. Dezember 197-6 
vorzunehmen. 

(3) Die überweisung für das Geschäftsjahr 
1976 ist in der Höhe des voraussichtlichen Ge
samtbetrages bis zum 31. Dezember 1976 zu 
bevorschussen. Der Ausgleich ist innerhalb der 
ersten fünf Monate des Kalenderjahres 1977 vor
zunehmen. 

(4) Die überweisungen für die Geschäfts
jahre 1977 bis 1980 sind spätestens bis zum 
25. eines jeden Kalendermonates !in der Höhe 
eines ZwöIftels desvoraussichdichen Gesamt
betrages zu bevor·schussen. 

(5) Für die nach Abs. 4 bevorschußten Beträge 
ist .der Ausgleich innerhalb der ersten fünf 
Monate des folgenden Kalenderjahres mit der 
Maßgabe vorzunehmen, daß 

a) die überweisungen für ein Geschäftsjahr 
50 v. H. des Gebarungsüberschusses nicht 
übersteigen dürfen, der im Rechnungs
abschluß für dieses Geschäftsjahr ohne Be
rücksichtigungder überweisung nachzu
weisen wäre, und 

b) der Gebarungsüberschuß infolge der über
weisung nicht unter 1,5 v. H. des für dieses 
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes -. 
ausgenommen die Aufwendungen für die 
Ausgleichszulagen und die Wohnungs
beihilfen - sinkt. 

(6) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages ' 
nach' § 80 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes hat die Pensionsversicherungsanstalt der 
Angestellten bei ,den Aufwendungen die über
weisungen nach ,den Abs. 1 bis 5 außer Betracht 
zu lassen. 

(7) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 80 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset-

(1) Die Pensionsversicherungsanstalt der Ange- . zes hat ·die Pensionsversicherungsanstalt ,der Ar
stellten hat für die Geschäftsjahre 1973 bis 1980 beiter bei den Erträgen von der überweisung 
an die Pensionsversicherung,sanstalt der Arbeiter für das Geschäf~jahr 1973 die Hälfte des 
einen Hundertsatz der Erträge an Versicherungs- Betrages, 
beiträgen für Pflichtversicherte zu überweisen. f·· d G ch··ft,· h 19' 74 D· 1 d 
D· H d ·b·ch d 1· ur ,as es a' sJa r em rItte, es leser un ertsatz ergl t SI aus em a lquoten B 
A ·1 d B··· Pfl·ch '·eh etrages, ntel an en eltragen zur I tvers!' erung ... ... , 
bei der Pensionsversicherungsanstalt der Ange- furdi~ ~eschaftsJahre' 1975 bis 1978 jeweils 
stellten, und zwar . zweI Siebentel des Betrages, 

im Jahre 1973 für ........ 20000 Versicherte, 
im Jahre 1974 für ........ 30 000 Versicherte, 
in den Jahren 1975 bis 

1978 für je ............ 35 000 Versicherte, 
im Jahre 1979 für ........ 15 000 Versicherte, 
im Jahre 1980 für. . . .. ... 5000 Versicherte. 

Der Hundertsatz ist ,auf ·drei Dezimalstellen zu 
runden. 

für das Geschäftsjahr 1979 zwei Drittel des 
Betrages, 

für das Geschäftsjahr 1980 den vollen Betrag 
außer Betracht zu lassen. 

(8) Die nach Abs. 7 außer Betracht zu lassenden 
Mittel sind unmittelbar nach der überweisung 
der Liquiditätsreserve nach '§444 a des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes 'in der Fas
sun.g des Art. V Z. 33 zuzufühe>en. 
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Artikel IX 

Erhöhu,ng der Höchstbeitragsgrundlage 

Bei der Festsetzung des Meßbetrages ist 

a) für 1977 der Betrag von S460,95 

b) für 1978 der Betrag, der sich aus der Ver
vielfachungdes Meßbetrages für 1977 mit 
dem Faktor 1,05 ergibt, 

c) für 1979 der Betrag, der sich aus der Ver
vielfachung des Meßbetrages für 1978 mit 
dem Faktor 1,035 ergibt, 

als letzter Meßbetrag im Sinne des § 108 b Abs. 2 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes an
zunehmen. Die vervielfachten Beträge sind jeweils 
auf Groschen zu runden. 

Artikel X 

Anwendung des Abga:benänderungsgesetzes 1976 

Soweit nach den Bestimmungen des Allgemei
nen Sozialversich,erungsgesetzes Einheitswerte 
land(forst)wirtschaftlicher Betriebe heranzu
ziehen sind, sind hiebei für Zeiträume ab 1. Jän
ner 1977 jeweils auch Erhöhungen dieser Ein
heitswerte nach dem Abgabenänderungsgesetz 
1976, BGBl. Nr. 143, zu berücksichtigen. 

Artikel XI 

Schlußbestimmungen 

(1) Personen, :die die Voraussetzungen des § 17 
Abs. 1 des Allgemeinen Sozialversicherungsgeset
zes für die ~eitery.ersicherung in der Pensions
versicher,ung vor dem 1. Jänner 1977 ,erfüllt 
haben und am 31. Dezember 1976 nicht weiterver
sichert waren, können das Recht auf Weiterver
sicherung ,abweichend von der Bestimmung :des 
§ 17 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes noch bis zum Ablauf des Kalender
jahres 1978ge1tend machen. 

(2) Bei den gemäß § 189 des Gewerblichen 
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes und 
bei den gemäß § 141 des Bauern-Pensionsver
sicherungsgesetzes von, der Pflichtversicherung in 
der jeweiligen Pensionsversicherung befreiten 
Personen gilt § 253 b des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes mit der Maßgabe, daß 

a) an die Stelle der im Abs. 1 lit. c vorge
sehenen 24 Beitragsmonate der Pflichtver
sicherung in der Pensionsversicherung 
24 Monate ,der freiwilligen Weiterversiche
rung in der Pensionsvenicherung treten, 
sofern während dieser Zeit eine Erwerbs
tätigkeit ausgeübt wurde, die an sich die 
Pflichtversicherung nach dem Gewerblichen 

Selbständigen-Pensionsversicherungs gesetz 
bzw. nach dem Bauern-Pensionsversiche
rungsgesetz begründen würde und daß 

b) neben der Voraussetzung des Abs. 1 lit. d 
die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
des Bauern -Pensionsversicherungsg,esetzes 
erfüllt sein muß. 

(3) Art. IV des Bundesgesetzes vom 28. April 
1975, BGBl. Nr. 303, mit dem das Heimarbeits
gesetz 1960 ge~ndert wir,d, wird aufgehoben. 

(4) Im Art. IV der 31. Novelle zum ASVG, 
BGBl. Nr. 775/1974, hat die lit. cdes Abs. 2 wie 
folgt zu lauten: 

"c) mit dem Beginn, des Beitragszeitraumes; 
Jänner 1975 ,die Bestimmungen der Art" I 
Z. 10 bis 12, 13 lit. bund 14." 

(5) Zeiten nach § .531 Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes gelten, auch wenn sie 
schon als Versicherungszeiten gelten, bei der An
wendung des § 94 Abs. 6 des Notarversicherungs
gesetzes 1972 als nachversichert. 

Artikel XII 

Wirksamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im fol
genden nichts anderes bestimmt w,ird, am 1. Jän
ner 1977 in Kraft. 

(2) Es treten in Kraft 

a) rückwirkend 'mit dem 1. Jänner 1972 
Art. XI Abs. 5; 

b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1974 
Art. rr Z. 4 und Art. V Z. 32; 

c) rückwirkend mit dem Beginn.des Beitrags
zeitraumes Jänner 1975 Art. I Z. 24 lit. a; 

d) rückwirkend mit dem 11. Jänner 1975 
Art. I Z. 37; 

e) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1976 
Art. I Z. 36 und Art. V Z. 33; 

f) rückwirkend mit dem 1. September 1976 
Art. I Z. 4; 

,g) rückwirkend mit dem 1. Dezember 1976 
Art: I Z. 19 lit. c und Art. VLII; 

h) mit dem ,Beginn des Beitragszeitraumes 
Jänner 1977 Art. I Z. 22, 24 lit. b, c, d 
und e, 25 und 26 sowie Art. IX; 

i) mit dem 1. Jänner 1978 Art. I Z. 28 a und 
Art. IV Z. 28 ,lit. chis f; 
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k) mit dem 1. Jänner 1979 Art. IV Z. 5, 9 
lit. bund c, 11, 14, 16 lit. a, 17 lit. a 
und 20 und Art. VI Abs. 14 bis 17. 

(3) Die Ausführungsgesetze der Länd.er zu ,den 
grundsatzgesetzlichen BestJimmungen des § 148 
Z. 3 und des § 302 Abs. 3 ,des Allg,emeinen 
SoziaJ.versicherungsgesetzes in der F,assungdes 
Art. II Z. 16 lit. b bzw. Art. IV Z. 31 sind binnen 
sechs Monaten ·ab Kundmachung ,dieses Bundes
.gesetzes zu erlassen. 

Artikel XIII 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
betraut: 

. a) hinsichtLich der Besuimmungen der §§ 74 
Abs. 5, 80, 446 Abs. 3 und 447 Abs. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
,der Fassung ,des Art. I Z. 30 lit. c, 36, 
Art. V Z. 34 und 35 sowie hinsichtlich der 
Bestimmung ,des Art. VIII Achs. 6 und 7 
der 'Bundesminister für soziale Verw:altung 
im Einvernehmen m~t dem Bundesminister 
für Finanzen; 

b) hinsichlllich ,der Bestimmungen ider §§ 383 
. Abs. 2 lit.b und 401 des Allgemeinen 

SozialV1ersicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. V Z; 15 und Z. 16 der Bundes-

minister für Justiz im Einvernehmen mit 
dem' Bundesmin'ister für soziale Verwal
tung; 

c) hinsichtlich der Bestimmung des zweiten 
Satzes ,des § 132 b Abs. 6 des Allgemeinen 
S021ialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des .Art. II Z. 11 Lit. b der Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz im Ein
vernehmen mit ,dem Bundesminister für 
soziale Verwaltung; 

d) hinsichtlich der Bestimmung des dritten 
Satzes des § 132 b Abs. 6 des Allgemeinen 
Sozialversicherrungsgesetzes in der Fassung 
des Art. II Z. 11 Lit. bder Bundesminister 
für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Gesundheit 
und Umw.eltschutz; 

e) hinsichtjlich der Bestimmungen des § 148 
Z. 3 und des § 302 Abs. 3 des Allgemeinen 
Soz~alversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. IIZ. 16 lit. b bzw. Art. IV Z. 31, 
die gemäß Art. 12 kbs. 1 Z. 2 des Bundes
Verfassungsgesetzes in die Kompetenz der 
.Länder fallen, ,die zuständige Landesregie
rung; 'mit der Wahrnehmung der Rechte 
des Bundes gemäß Art. 15 Albs. 8 des Bun~ 
des-V'erfassungsgesetzes der Bundesmini
ster für soziale Verwaltung; 

f) hinsichtlich aller übrigen Hestimmungen der 
Bundesminister für soziaLe Verwaltung. 

Entschließung 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, die Pensionsrechtes des Bundes unter Mitwirkung 
durch die Reform ,des Familienrechtes notwendig von Vertretern ,der Partamentsklu;bs zu prüfen 
werdenden Anpassungen im Bereiche des Sozial- und dem Nationalrat die entsprech.enden Regie
versicherungs- und Versor:gungsrechtes sowie des rungsvorlagen zuzuleiten. 
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